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Diese Broschüre informiert allgemein über die einzuhaltenden Verpflichtungen bei Cross Compli-
ance und ersetzt nicht eine gründliche Auseinandersetzung mit den aktuellen, für jeden Betrieb 
verbindlichen Rechtsvorschriften.

Empfänger von Direktzahlungen (Ausnahme: Teilnehmer an der sog. Kleinerzeuger-Regelung) und 
von Umstrukturierungs- und Umstellungsbeihilfen im Weinbereich sind verpflichtet, sich über 
gegebenenfalls eintretende Rechtsänderungen nach Redaktionsschluss und damit verbundenen 
Änderungen der Verpflichtungen zu informieren. Die jeweilige landwirtschaftliche Fachpresse 
und Homepages der Länder enthalten entsprechende Informationen. 

Auch für Begünstigte bestimmter flächenbezogener Maßnahmen des ländlichen Raums gelten 
die Cross-Compliance-Verpflichtungen einschließlich der Pflicht, sich über ggf. eintretende Ände-
rungen zu informieren. 
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5 I Einleitung

landwirtschaftlichen Tätigkeit oder auf den Flä-
chen des Betriebes ohne nicht beantragte forst-
wirtschaftliche Flächen ausgeführt werden.

Verstöße gegen diese Verpflichtungen führen zu 
einer Kürzung folgender Zahlungen (Cross Com-
pliance relevante Zahlungen):

 ■ Direktzahlungen: 

 • Basisprämie 
 • Greeningprämie 
 • Umverteilungsprämie 
 • Junglandwirteprämie
 • rückerstattung Haushaltsdisziplin. 

 ■ maßnahmen zur entwicklung des ländlichen 
raumes: 

 • Ökologischer/biologischer landbau
 • Zahlungen für agrarumwelt- und Klima-

maßnahmen. 

 ■ Umstrukturierung und Umstellung von reb-
flächen (anmerkung: Hier gelten die Cross-
Compliance-regelungen drei Kalenderjahre 
ab dem 1. Januar, der auf die jeweilige  Zah-
lung folgt.).

Die wichtigsten Durchführungsbestimmungen 
zu den Cross-Compliance-Verpflichtungen er-
geben sich aus der Delegierten Verordnung (eU) 
nr. 640/20142 und der Durchführungsverord-
nung (eU) nr. 809/20143. im rahmen von Cross 
Compliance sind über die Fachgesetze hinaus das 
agrarzahlungen-Verpflichtungengesetz4 sowie 

Gemäß der Verordnung (eU) nr. 1306/20131 ist 
die Gewährung von agrarzahlungen auch an die 
Einhaltung von Vorschriften in den Bereichen 
Umweltschutz, Klimawandel, guter landwirt-
schaftlicher Zustand der Flächen, Gesund-
heit von Mensch, Tier und Pflanze sowie Tier-
schutz geknüpft. Diese Verknüpfung wird als 

„Cross Compliance“ bezeichnet. 

Die Cross Compliance-regelungen umfassen: 

 ■ 7 standards für die erhaltung von Flächen 
in gutem landwirtschaftlichen und ökologi-
schen Zustand (GlÖZ) und

 ■ 13 regelungen zu den Grundanforderungen 
an die Betriebsführung (GaB); diese Fach-
rechts-regelungen bestehen auch unabhän-
gig von Cross Compliance. 

 
Die Cross-Compliance-regelungen gehen von 
einem gesamtbetrieblichen ansatz aus. Dies be-
deutet, dass ein Betrieb, der Cross Compliance 
relevante Zahlungen erhält, in allen produktions-
bereichen (z. B. ackerbau, Viehhaltung, Ge-
wächshäuser, sonderkulturen) und allen seinen 
Betriebsstätten die Cross-Compliance-Verpflich-
tungen einhalten muss. Dabei ist es unerheblich, 
in welchem Umfang Flächen oder Betriebszwei-
ge bei der Berechnung der Zahlungen berück-
sichtigt wurden. 

Die im rahmen von Cross Compliance zu 
beachtenden Verpflichtungen beziehen 
sich auf maßnahmen, die im rahmen der 

i einleiTUnG
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die agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung5 
einschlägig.

Cross Compliance ersetzt nicht das deutsche 
Fachrecht. Deshalb sind neben den dargestell-
ten Cross-Compliance-Verpflichtungen die 
Fachrechts-Verpflichtungen auch weiterhin ein-
zuhalten, selbst wenn sie die Cross-Compliance-
anforderungen übersteigen. ahndungen nach 

dem Fachrecht (ordnungswidrigkeiten) erfolgen 
unabhängig von Kürzungen und ausschlüssen bei 
Verstößen im rahmen von Cross Compliance. 
Verstöße gegen das deutsche Fachrecht lösen 
nur dann eine Kürzung der eU-Zahlungen aus, 
wenn gleichzeitig auch gegen die Cross-Compli-
ance-Verpflichtungen verstoßen wird.

 

Wichtige Änderungen bei cross compliance im Jahr 2022

Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung 
(GAB 10)

eine neue Fassung der pflanzenschutz-anwen-
dungsverordnung (pflschanwV) ist am 8. sep-
tember 2021 in Kraft getreten. Die Änderungen 
sind Teil des aktionsprogramms zum insekten-
schutz der Bundesregierung. es ergeben sich 
daraus:

•	 neue Verbote und einschränkungen 
bei der anwendung glyphosathaltiger 
pflanzenschutzmittel

•	 einschränkungen für den einsatz von pflan-
zenschutzmitteln in Gebieten mit Bedeutung 
für den naturschutz und

•	 Verbote und einschränkungen bei der anwen-
dung von pflanzenschutzmitteln entlang von 
Gewässern

Sanktionierung von Verstößen (Kapitel IV)

Der europäische Gerichtshof hat in einem Urteil 
entschieden, dass bei festgestellten Verstößen 
die Berechnung der Verwaltungssanktion auf Ba-
sis der Zahlungen zu erfolgen hat, die im Jahr der 
Begehung des Verstoßes gewährt wurden. Bisher 
wurde bei der Berechnung der Höhe der Verwal-
tungssanktion auf die Zahlungen abgestellt, die 
im Jahr der Feststellung eines Verstoßes ge-
währt wurden. ein Beispiel dazu ist im Kapitel iV 
enthalten.

Regelungen zur Tierkennzeichnung und  
-registrierung (GAB 6 bis 8)

im Jahr 2022 wird es voraussichtlich Änderun-
gen bei den regelungen zur Kennzeichnung und 
registrierung von rindern, schafen und Ziegen 
sowie von schweinen geben. es wird empfohlen, 
diesbezüglich die Fachpresse zu verfolgen.
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Betroffen sind alle Zahlungsempfänger (außer Teilnehmer an der Kleinerzeugerregelung)

Die Grundsätze der erhaltung landwirtschaftlicher Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand sind in der Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung geregelt. Damit 
kommt Deutschland der Verpflichtung nach, konkrete anforderungen zu den standards „einhaltung 
der Genehmigungsverfahren für die Verwendung von Wasser zur Bewässerung“, „schutz des Grund-
wassers gegen Verschmutzung“, „mindestanforderungen an die Bodenbedeckung“, „mindestprakti-
ken der Bodenbearbeitung zur Begrenzung von erosion“, „erhaltung des anteils der organischen sub-
stanz im Boden“ sowie „Keine Beseitigung von landschaftselementen“ vorzuschreiben. 

Die entsprechenden Vorgaben zur schaffung von pufferzonen entlang von Wasserläufen werden be-
reits über die nitratrichtlinie (GaB 1) erfüllt. Zusätzliche Verpflichtungen im rahmen des o.g. stan-
dards (GlÖZ 1) sind daher nicht erforderlich. Folgende anforderungen ergeben sich:

ii erHalTUnG lanDWirTsCHaFTli-
CHer FlÄCHen im GUTen lanDWirT-
sCHaFTliCHen UnD ÖKoloGisCHen 
ZUsTanD (GlÖZ)

1 einhaltung von genehmigungsverfahren für die 

verWendung von Wasser zur beWÄsserung (glÖz 2)

entnimmt der Betriebsinhaber aus Grund- oder 
oberflächengewässern Wasser zur Bewässerung 
der landwirtschaftlichen Flächen, benötigt er 
hierfür eine wasserrechtliche Bewilligung oder 

erlaubnis der zuständigen Behörden. Diese Be-
willigungen oder erlaubnisse können auch für 
Gemeinschaften (z. B. Bewässerungsverband) 
erteilt werden. 

2 schutz des grundWassers gegen verschmutzung (glÖz 3)

2.1 Einleiten und Einbringen gefährlicher 
Stoffe in das Grundwasser

Das einleiten und einbringen von stoffen (z. B. 
über leitungen oder sickerschächte) der liste i 
aus anlage 1 der agrarzahlungen-Verpflichtun-
genverordnung (siehe anlage 2 dieser Broschüre) 

in das Grundwasser ist im rahmen der land-
wirtschaftlichen Tätigkeit nicht erlaubt. stoffe 
der liste ii können in ausnahmefällen eingelei-
tet oder eingebracht werden, wenn dies wasser-
rechtlich erlaubt worden ist und die diesbezüg-
liche Genehmigung vorliegt. in den listen i und 
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ii sind stoffe, stofffamilien und stoffgruppen 
genannt, die als schädlich für das Grundwasser 
gelten.

Zur Vermeidung von einleitungen und einbrin-
gungen in das Grundwasser sind diese stoffe auf 
dem landwirtschaftlichen Betrieb so zu handha-
ben, dass es zu keiner Grundwassergefährdung 
kommen kann.

in der regel ist eine nachteilige Veränderung 
der Grundwasserbeschaffenheit nicht zu besor-
gen, wenn die Vorgaben zum Umgang mit mi-
neralölprodukten, pflanzenschutzmitteln, Des-
infektionsbädern, silage und Festmist gemäß 
§ 4 agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung 
eingehalten werden. im Folgenden werden allge-
mein die entsprechenden Vorgaben erläutert:

Umgang mit Mineralölprodukten (z. B. Treib-
stoffe, Schmierstoffe), Pflanzenschutzmitteln 
und Desinfektionsbädern für landwirtschaftli-
che Nutztiere

im allgemeinen sind in landwirtschaftlichen 
Betrieben mineralölprodukte und bestimmte 
chemische pflanzenschutzmittel sowie gegebe-
nenfalls auch Biozide (z. B. mittel zur Behandlung 
von schafen in Desinfektionsbädern) betroffen. 
Die Handhabung, die lagerung und die Beseiti-
gung dieser stoffe dürfen nicht dazu führen, dass 
es zu einer nachteiligen Veränderung der Grund-
wasserbeschaffenheit kommen kann. 

Die anwendung von Düngemitteln und pflan-
zenschutzmitteln im rahmen der guten fachli-
chen praxis und der gesetzlichen Vorschriften 
stellt keinen Verstoß gegen die Bestimmung des 
§ 4 agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung 
dar.

2.2 Lagerung von Silage und Festmist au-
ßerhalb ortsfester Anlagen

Grundvoraussetzung ist, dass es durch die lage-
rung von silage oder Festmist außerhalb ortsfes-
ter anlagen (siehe Glossar) zu keiner nachteiligen 

Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit 
kommen kann. Ferner sind silage oder Festmist 
nur auf landwirtschaftlichen Flächen zu lagern. 
Das sind auch Flächen, die zwar aus der erzeu-
gung genommen worden sind, auf denen aber 
eine landwirtschaftliche Tätigkeit im sinne von 
§ 2 Direktzahlungen-Durchführungsverordnung 
stattfindet. Die lagerung von Festmist außer-
halb ortsfester anlagen darf nicht länger als 
sechs monate dauern. Der lagerplatz, auf dem 
der Festmist auf landwirtschaftlichen Flächen 
gelagert wird, ist jährlich zu wechseln. 

Werden silage oder Festmist länger als 6 mo-
nate an einem ort zu einem bestimmten be-
trieblichen Zweck gelagert, handelt es sich nach 
der Definition der Verordnung über anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden stoffen 
(awsV) um eine ortsfeste anlage. in einem sol-
chen Fall müssen die anforderungen der awsV 
für derartige lagerstätten eingehalten werden 
(siehe hierzu auch Kapitel iii nr. 1.4). 

sollte die lagerfläche von wasserrechtlichen 
Vorgaben betroffen sein (Wasserschutzgebiets-
verordnungen oder besondere behördliche an-
ordnungen), so müssen diese bei der lagerung 
eingehalten werden.

in Zweifelsfällen (ob etwa ein stoff der liste i 
oder ii vorliegt oder wie ein bestimmter stoff zu 
handhaben ist) wenden sie sich bitte an die für 
den Grundwasserschutz zuständige Behörde.

Hinweis zur Lagerung von separierten Gär-
resten außerhalb ortsfester Anlagen

Gärreste fallen u.a. bei der Gewinnung von Bio-
gas aus Gärsubstraten landwirtschaftlicher Her-
kunft an und werden in der regel auch wieder 
landwirtschaftlich verwertet. sie gehören ge-
mäß awsV ebenfalls zu den allgemein wasserge-
fährdenden stoffen. insofern gilt auch für sepa-
rierte Gärreste, dass diese außerhalb ortsfester 
anlagen so zu handhaben sind, dass es zu keiner 
nachteiligen Veränderung der Grundwasserbe-
schaffenheit kommen kann. 
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Dieser standard betrifft aus der erzeugung ge-
nommenes ackerland, das durch den Betriebs-
inhaber als im Umweltinteresse genutzte Fläche 
(sog. „ökologische Vorrangfläche“ oder ÖVF) 
ausgewiesen ist, sowie sonstiges brachliegendes 
und stillgelegtes acker- und Dauergrünland. 

es handelt sich um nachfolgende nutzungen, die 
in den sammelanträgen gemäß den dort vorge-
gebenen Codes auszuweisen sind:

a) ökologische Vorrangfläche (ÖVF) auf 
ackerland

054 streifen am Waldrand (ohne erzeugung) 
ÖVF

058 Feldrand/pufferstreifen (ÖVF al)

062 Brachen ohne erzeugung (ÖVF)

b)  sonstiges brachliegendes oder stillgelegtes 
ackerland

590 ackerbrache mit jährlicher einsaat von 
Blühmischungen

591 ackerland aus der erzeugung genommen

844 unbestockte rebfläche

573 Gewässerrandstreifenprogramm

c) Brachliegendes und stillgelegtes Dauergrün-
land (inkl. ÖVF)

057  Feldrand/pufferstreifen (ÖVF DGl)

592 Dauergrünland aus der erzeugung 
genommen

 

Darüber hinaus werden anforderungen an Win-
terkulturen, Zwischenfrüchte und Begrünungen 
(Gründecke) als ökologische Vorrangflächen 
definiert.

3.1 Anforderungen an Flächen nach  
a) und b)

Brachliegendes und stillgelegtes ackerland inkl. 
ÖVF sind der selbstbegrünung zu überlassen 
oder durch eine gezielte ansaat zu begrünen.

ein Umbruch ist zu pflegezwecken mit unverzüg-
lich folgender ansaat oder zur erfüllung von Ver-
pflichtungen im rahmen von agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen (aUKm) außerhalb des Zeit-
raums 1. april bis 30. Juni zulässig. 

ein Umbruch innerhalb dieses Zeitraums ist nur 
dann zulässig, wenn der Betriebsinhaber zur an-
lage von ein- oder mehrjährigen Blühflächen im 
rahmen von agrarumwelt- und Klimamaßnah-
men verpflichtet ist und dieser Verpflichtung 
durch neuansaat während dieses Zeitraums 
nachkommen muss. 

pflanzenschutzmittel dürfen auf den genannten 
ackerflächen nicht angewendet werden.

Das Verbot der anwendung von pflanzenschutz-
mitteln auf den in der Tabelle genannten ÖVF 
Brachen ohne erzeugung (nC 062) ergibt sich 
seit dem 1. Januar 2018 unmittelbar aus der Ver-
ordnung (eU) nr. 639/2014. es handelt sich dann 
nicht mehr um eine Cross-Compliance Verpflich-
tung, sondern um eine Greening-Verpflichtung.

Bei einer anlage von streifen oder Teilflächen 
auf einer ansonsten einheitlich bewirtschafte-
ten ackerfläche, die dazu bestimmt sind, einen 
Beitrag zur Biodiversität oder zur regulierung 
von schwarzwildbeständen zu leisten, gelten die 
oben genannten Vorgaben zur Begrünung, zum 
Umbruch und zum einsatz von pflanzenschutz-
mitteln nicht. Hierbei kann es sich zum Beispiel 
um Blühflächen und Bejagungsschneisen aber 
auch um sog. Kiebitz- oder lerchenfenster o.ä. 
handeln. Diese ausnahme ist auf ackerland, das 
als ökologische Vorrangfläche ausgewiesen ist 
(Flächen nach a), allerdings nicht möglich.

3 mindestanforderungen an die bodenbedeckung (glÖz 4)
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Die Verpflichtungen enden auf ökologischen 
Vorrangflächen (Flächen nach a) frühestens nach 
dem 31. Juli des antragjahres, wenn eine aus-
saat oder pflanzung, die nicht vor ablauf dieses 
antragsjahres zur ernte führt, vorbereitet oder 
durchgeführt wird. Dies ist bei einer aussaat 
von Winterungen der Fall. als Vorbereitung oder 
Durchführung einer aussaat zählt in diesem Zu-
sammenhang nicht, wenn zum Beispiel eine Zwi-
schenfrucht, die nicht geerntet werden soll, aus-
gesät wird, nach der dann im folgenden Frühjahr 
sommerungen angebaut werden.

auf sonstigem brachliegendem oder stillgeleg-
tem ackerland (Flächen nach b) enden die Ver-
pflichtungen mit dem Zeitpunkt, zu dem das 
ackerland wieder in die erzeugung genommen 
wird. Geschieht dies nach antragstellung, ist die-
se Veränderung der zuständigen Kreisverwaltung 
drei Tage vorher schriftlich anzuzeigen.

Hiervon abweichende Vorschriften des Bundes 
oder der länder auf dem Gebiet des naturschut-
zes oder des Wasserhaushalts bleiben unberührt.

3.2 Anforderungen an Flächen nach a), b)  
und c)

im Zeitraum vom 1. april bis zum 30. Juni ist das 
mähen oder Zerkleinern des aufwuchses auf 
brachliegendem oder stillgelegtem acker- und 
Dauergrünland inkl. ÖVF verboten.

eine nutzung des aufwuchses von stillgeleg-
ten Flächen, die nicht als ökologische Vorrang-
flächen ausgewiesen sind, ist nach schriftlicher 
anzeige (drei Tage vorher) bei der zuständigen 
Kreisverwaltung möglich.

3.3 Anforderungen an Winterkulturen sowie 
an Zwischenfrüchte und Gründecken, die 
als ökologische Vorrangflächen ausge-
wiesen sind

es müssen auf der Fläche belassen werden: 

 ■ Zwischenfrüchte und Gründecken, soweit sie 
als ökologische Vorrangflächen ausgewie-
sen sind, vom 1. Januar bis zum ablauf des 
14. Januar des auf das antragsjahr folgenden 
Jahres; 

 ■ Untersaaten von Gras oder leguminosen in 
die Hauptkultur, soweit sie als ökologische 
Vorrangflächen ausgewiesen sind, von der 
ernte der Hauptkultur bis zum ablauf des 14. 
Januar des auf das antragsjahr folgenden Jah-
res oder mindestens bis zur Vorbereitung mit 
unverzüglich folgender aussaat der nächsten 
Hauptkultur, wenn diese vor dem 15. Februar 
ausgesät wird;

 ■ Winterkulturen oder Winterzwischenfrüch-
te, die auf stickstoffbindende pflanzen (nur 
falls ökologische Vorrangflächen) folgen, ab 
der aussaat bis zum ablauf des 14. Januar des 
Folgejahres. 

abgefrorene Kulturen gelten als auf der Fläche 
belassen. Das aktive Beseitigen der maßgebli-
chen Kulturen (z. B. durch die anwendung von 
Herbiziden) ist allerdings untersagt. 

Das Beweiden und das Walzen, schlegeln oder 
Häckseln der Grasuntersaat oder der genannten 
Zwischenfrüchte auf den betreffenden Flächen 
ist zulässig. 
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die Bewirtschaftung quer zum Hang erfolgt, gel-
ten die beiden vorgenannten einschränkungen 
des pflugeinsatzes nicht. ist eine ackerfläche der 
Wassererosionsstufe CCWasser2 zugewiesen und 
ist diese nicht in eine besondere Fördermaß-
nahme zum erosionsschutz einbezogen, darf die 
ackerfläche vom 1. Dezember bis zum 15. Febru-
ar nicht gepflügt werden. Das pflügen zwischen 
dem 16. Februar und dem ablauf des 30. no-
vember ist nur bei einer unmittelbar folgenden 
aussaat zulässig.

Für die Kulturenarten sommergetreide und som-
merraps ist ein ganzjähriges pflügen zulässig, 
allerdings nur, wenn die Bewirtschaftung über-
wiegend quer zur Haupthangrichtung erfolgt. Bei 
den Kulturarten mais und Zuckerrüben (reihen-
kulturen) ist das pflügen zwischen dem 16. Feb-
ruar und dem 31. mai eines jeden Jahres zulässig, 
allerdings nur, wenn zwischen der ernte der Vor-
frucht und dem 16. Februar des Folgejahres eine 
ausreichende Bodenbedeckung durch folgende 
maßnahmen sichergestellt wird:

 ■ das Belassen des gesamten strohs auf der 
Bodenoberfläche,

 ■ eine Zwischenfrucht oder

 ■ eine über Winter stehengebliebene Untersaat.

Bei mit Kartoffeln bepflanzten ackerflächen 
besteht die möglichkeit, durch entsprechende 
Technik die potenzielle erosionsgefährdung zu 
mindern. Deshalb wird bei der Kulturart Kartof-
fel zwischen dem 16. Februar und dem 31. mai 
das pflügen als abweichende regelung zugelas-
sen, wenn:

 ■ zwischen den Kartoffeldämmen Querdämme 
angelegt werden oder

 ■ eine ausreichende Bodenbedeckung über-
Winter durch

 • eine Zwischenfrucht,

4 mindestpraktiken der bodenbearbeitung zur begrenzung 

von erosion (glÖz 5)

Die mindestanforderungen zur Begrenzung von 
erosion richten sich nach dem Grad der Was-
ser- oder Winderosionsgefährdung der landwirt-
schaftlichen Flächen. Hierzu teilen die länder 
die landwirtschaftlichen Flächen je nach Grad 
der Wasser- oder Winderosionsgefährdung be-
stimmten Klassen zu. 

alle landwirtschaftlichen Flächen in rheinland-
pfalz wurden hierzu entsprechend dem Grad 
ihrer potentiellen erosionsgefährdung in ein so 
genanntes erosionskataster eingetragen. Dieses 
Kataster sieht hinsichtlich der Gefährdung durch 
Wassererosion zwei Erosionsklassen „(EK)“ vor: 
Wassererosionsstufe CCWasser1 (CCW1) für „mit-
tel erosionsgefahrdet“ und Wassererosionsstufe 
CCWasser2 (CCW2) für „hoch erosionsgefährdet“. 
alle anderen Flächen weisen keine oder nur eine 
geringe erosionsgefährdung auf, so dass hier kei-
ne speziellen vorsorgenden maßnahmen getrof-
fen werden müssen.

Die ausweisung der potenziellen erosionsgefähr-
dung erfolgt in rheinland-pfalz flurstückbezogen, 
d. h. jedes einzelne Flurstück wird einer erosions-
klasse (eK) zugeordnet. Der Flächenbewirtschaf-
ter kann frei entscheiden, ob er die möglichen 
maßnahmen flurstückbezogen oder schlagbezo-
gen anwenden will. Bei der Zusammenfassung 
mehrerer Flurstücke zu einem schlag nimmt der 
Bewirtschafter die einstufung des schlages nach 
dem Grad der erosionsgefährdung selbst vor. Die 
maßnahmen auf dem schlag EK (Schlag) rich-
ten sich nach der erosionsgefährdungsklasse, die 
sich aus der Berechnung über das flächenge-
wichtete mittel ergibt (siehe anlage 5).

ackerflächen, die der Wassererosionsstufe CCWas-

ser1 zugewiesen und nicht in eine besondere För-
dermaßnahme zum erosionsschutz einbezogen 
sind, dürfen vom 1. Dezember bis zum ablauf 
des 15. Februar nicht gepflügt werden. Das pflü-
gen nach der ernte der Vorfrucht ist nur bei einer 
aussaat vor dem 1. Dezember zulässig. soweit 
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 • das Belassen des gesamten strohs an der 
Bodenoberfläche oder

 • eine stehenbleibende Untersaat sicherge-
stellt wird. 

Bei den reihenkulturen hat die aussaat unmit-
telbar nach dem pflügen zu erfolgen.

Weitere Hinweise zur Umsetzung der erosions-
schutzregelungen können dem infoblatt im an-
hang entnommen werden. ist die ackerfläche 
in eine Fördermaßnahme zum erosionsschutz 

einbezogen, ist der Bewirtschafter von den auf-
lagen ausgenommen, da die geforderten maß-
nahmen bereits über die anforderungen der „gu-
ten fachlichen praxis“ hinausgehen. Dies betrifft 
vor allem agrarumweltmaßnahmen des landes 
wie mulch- und Direktsaatverfahren, die einen 
entsprechend guten erosionsschutz sicherstellen.

eine erosionsgefährdung durch Wind ist in 
rheinland-pfalz nicht vorhanden, wodurch eine 
ausweisung der Flächen nach dem Grad der 
Winderosion entfällt.

5 erhaltung des anteils der organischen substanz im boden 

(glÖz 6)

seit dem Jahr 2015 ist das Verbot des abbren-
nens von stoppelfeldern und von stroh auf stop-
pelfeldern die einzige Vorgabe zum erhalt der 
organischen substanz im Boden und zum schutz 

der Bodenstruktur. aus phytosanitären Gründen 
kann die zuständige landesbehörde ausnahmen 
vom Verbrennungsverbot genehmigen.

6 keine beseitigung von landschaftselementen (glÖz 7)

landschaftselemente erfüllen wichtige Funkti-
onen für den Umwelt- und naturschutz. Zum 
erhalt der artenvielfalt haben sie in der agrar-
landschaft eine herausragende Bedeutung, weil 
sie besondere lebensräume bieten. Gleichzeitig 
bereichern sie das landschaftsbild. 

Die europäische Kommission hat klargestellt, 
dass landschaftselemente nur dann förderfähig 
sind, wenn sie entweder einer der Bagatellrege-
lungen in artikel 34 abs. 2 oder 4 der Verord-
nung (eG) nr. 1122/2009 unterfallen oder wenn 
sie dem Beseitigungsverbot der so genannten 
anderweitigen Verpflichtungen (CC) unterstellt 
sind. Die bisher getroffene nationale Umsetzung 
in der inVeKos-Verordnung ging hingegen von 
einer anderen auslegung aus, indem sie darüber 
hinaus weitere landschaftselemente anerkann-
te. Damit die bisher geförderten landschafts-
elemente möglichst weitgehend in der Förde-
rung erhalten bleiben können, wurden daher 
Fels- und steinriegel, naturversteinte Flächen, 

Trocken- und natursteinmauern, lesesteinwäl-
le und Feldraine mit einer Breite von mehr als 
2 m seit 1. Januar 2012 Cross Compliance un-
terstellt. Des weiteren wurden die mindestgrö-
ßen, ab denen Feldgehölze, Hecken und Knicks 
unter CC-schutz stehen, von 100 qm auf 50 qm 
herabgesetzt. 

informationen zu den landschaftselementen, 
insbesondere lage, abgrenzung und Typ, kön-
nen unter www.flo.rlp.de eingesehen werden. 
Die Darstellung in www. flo.rlp.de erhebt jedoch 
nicht den anspruch auf Vollständigkeit. sie dient 
lediglich als Vorblendung der landschaftsele-
mente, die im rahmen von angaben durch die 
antragsteller, der Vorortkontrolle und weiteren 
erhebungen der zuständigen Behörden derzeit 
bekannt sind.

Die Digitalisierung der landschaftselemente ent-
bindet sie nicht von ihrer pflicht, landschafts-
elemente, die von der Digitalisierung noch nicht 
erfasst sind, im Flächennachweis agrarförderung 
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anzugeben. Dies gilt insbesondere für alle CC-
relevanten landschaftselemente, deren nicht-
angabe ein ordnungswidrigkeitenverfahren nach 
sich ziehen kann. Dies gilt insbesondere auch für 
landschaftselemente, die ab 1. Januar 2012 erst-
mals Cross Compliance unterstellt wurden, so-
fern diese bisher nicht im Flächennachweis ag-
rarförderung aufgeführt wurden.

Folgende landschaftselemente stehen unter 
Cross Compliance-schutz, d. h. es ist daher ver-
boten, diese ganz oder teilweise zu beseitigen:

 ■ Hecken oder Knicks 
Definition: lineare strukturelemente, die 
überwiegend mit Gehölzen bewachsen sind 
und eine mindestlänge von 10 metern so-
wie eine Durchschnittsbreite von bis zu 15 
metern haben. Vorhandenen kleinere unbe-
festigte Unterbrechungen ändern nichts an 
dieser einordnung sofern die sonstigen Vor-
aussetzungen gegeben sind.

 ■ Baumreihen 
Definition: mindestens fünf linear angeordne-
te, nicht landwirtschaftlich genutzte Bäume 
entlang einer strecke von mindestens 50 me-
tern länge.  

 ■ Feldgehölze  
mit einer Größe von mindestens 50 Quadrat-
metern bis höchstens 2000 Quadratmetern 
Definition: Überwiegend mit gehölzartigen 
pflanzen bewachsene Flächen, die nicht der 
landwirtschaftlichen erzeugung dienen. Flä-
chen, für die eine Beihilfe zur aufforstung 
oder eine aufforstungsprämie gewährt wor-
den ist, gelten nicht als Feldgehölze.

 ■ Feuchtgebiete (s. Glossar) 
mit einer Größe von höchstens 2 000 
Quadratmetern:

a.) in Biotopen, die nach § 30 abs. 2 satz 1 
nr. 1 und 2 des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BnatschG) oder weiter gehenden landes-
rechtlichen Vorschriften geschützt und über 
die Biotopkartierung erfasst sind. 

b.) Tümpel, sölle (in der regel bestimmte kreis-
runde oder ovale Kleingewässer), Dolinen 
(natürliche, meistens trichterförmige einstür-
ze oder mulden) und 

c.) andere mit Buchstabe b.) vergleichbare 
Feuchtgebiete. 

 ■ Einzelbäume  
Freistehende Bäume, die als naturdenkmal 
im sinne des § 28 des BnatschG geschützt 
sind oder weiterhin aufgrund des landes-
naturschutzrechtes vor dem 1.03.2010 ge-
schützt sind.

 ■ Fels- und Steinriegel sowie naturverstein-
te Flächen mit einer Fläche von höchstens 
2000 m². 
meist natürlich entstandene, überwiegend 
aus Fels oder steinen bestehende Flächen, 
z. B. Felsen oder Felsvorsprünge, die in der 
landwirtschaftlichen Fläche enthalten sind 
bzw. direkt an diese angrenzen und somit un-
mittelbar Teil der landwirtschaftlichen parzel-
le sind. entsprechend der im Biotopkataster 
vorhandenen Biotoptypen der Kennung Wa 1 
Ga und GB der Kartieranleitung „Biotopkata-
ster rheinland-pfalz“ (www.osiris-projekt.de).

 ■ Feldraine über 2 m Breite 
Überwiegend mit gras- und krautartigen 
pflanzen bewachsene, schmale, lang ge-
streckte Flächen mit einer Gesamtbreite von 
mehr als 2 metern zwischen landwirtschaftli-
chen nutzflächen; sie bilden oftmals zugleich 
Geländestufen.

 ■ Trocken- und Natursteinmauern, Lese-
steinwälle 
mauern aus mit erde oder lehm verfugten 
oder nicht verfugten Feld- oder natursteinen, 
wie sie als freistehende Weidemauern oder 
stützmauern in einigen regionen typisch sind. 
entsprechend der im Biotopkataster vorhan-
denen Biotoptypen der Kennung Hl2; Hn2 
und Wa2 der Kartieranleitung „Biotopkatas-
ter rheinland-pfalz“ (www.osiris-projekt.de).
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 ■ Terrassen 
Definition: Von menschen unter Verwendung 
von Hilfsmaterialien angelegte, linear-vertika-
le strukturen in der agrarlandschaft, die dazu 
bestimmt sind, die Hangneigung von nutzflä-
chen zu verringern. Hilfsmaterialien in diesem 
sinne können z. B. Gabionen und mauern sein.

Trocken- und natursteinmauern, die zugleich Be-
standteil einer Terrasse sind, dürfen nicht besei-
tigt werden.

Bei Feldgehölzen, Feuchtgebieten sowie Fels- 
und steinriegeln gilt die obergrenze von 2 000 
Quadratmetern für jedes einzelne element, d.h. 
auf einem schlag können mehrere elemente 
vorkommen, die für sich jeweils die obergrenze 
einhalten.

Grundsätzlich gilt, dass das Beseitigungsverbot 
für die landschaftselemente keine Pflegever-
pflichtung beinhaltet. Die ordnungsgemäße 
pflege von landschaftselementen ist keine Be-
seitigung. Die untere naturschutzbehörde kann 
die Beseitigung eines landschaftselementes ge-
nehmigen (s. hierzu auch Kapitel iV nr. 1). 

Achtung: einzelbäume sind Teil der beihilfefä-
higen Fläche, wenn diese der 100 Baum-regel 
unterliegen. D. h., sind bis zu 100 Bäume je Hek-
tar auf der beantragten Fläche, sind diese Teil der 
beihilfefähigen Flächen (BF). Bei mehr als 100 
Bäumen je Hektar sind alle Bäume mit je 5 m² 
als abzug herauszurechnen (gilt nicht bei streu-
obstwiesen und obstplantagen). einzelbäume 
(ohne Denkmalschutz), die der 100 Baum-regel 
unterliegen, müssen daher nicht mehr einzeln 
aufgeführt werden.

 HINWEIS: 

über 100 bäume je hektar ist die fläche als 
dauergrünland nicht mehr beihilfefähig. in 
zweifelsfällen erkundigen sie sich bitte bei 
ihrer kreisverwaltung.

Überhänge von benachbarten landschaftsele-
menten (z. B. Baumreihen an Wegeflurstücken) 
stellen keine landschaftselemente dar. 

Ferner ist ein schnittverbot bei Hecken und 
Bäumen im Zeitraum vom 1. märz bis 30. sep-
tember einzuhalten. Das schnittverbot richtet 
sich grundsätzlich nach den fachrechtlichen Be-
stimmungen des § 39 absatz 5 satz 1 nummer 
2 und sätze 2 bis 4 des BnatschG (ggf. in Ver-
bindung darauf gestütztem landesrecht) und 
umfasst somit den schutzzeitraum der Brut- 
und nistzeit. Betroffen sind jedoch nur die He-
cken und Bäume, die bereits bei Cross Compli-
ance nicht beseitigt werden dürfen. Damit ist 
das Cross-Compliance-relevante schnittver-
bot bei den o.g. Hecken und Knicks, Bäumen in 
Baumreihen, Feldgehölzen und einzelbäumen 
zu beachten ; zulässig sind jedoch schonende 
Form- und pflegeschnitte zur Beseitigung des 
Zuwachses der pflanzen.

HINWEIS dES FACHRECHTS

es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass neben den cross compliance-rele-
vanten vorgaben und verboten der agrar-
zahlverpflv die allgemeinen naturschutz-
rechtlichen regelungen insbesondere des 
bundesnaturschutzgesetzes (bnatschg) 
und des landesnaturschutzgesetzes 
(lnatschg) uneingeschränkt gelten. bezüg-
lich der landschaftselemente sind vor allem 
§ 39 abs. 5 bnatschg zu beachten. danach 
gilt z. b. der gesetzliche schutz auch für wei-
tere, nicht in cross compliance einbezogene 
landschaftselemente. Welche biotope ge-
setzlich geschützt sind, ergibt sich aus § 30 
abs. 2 bnatschg und § 15 lnatschg. die 
darin genannten lebensräume sind unab-
hängig davon, ob sie in der amtlichen bio-
topkartierung erfasst sind, gesetzlich ge-
schützt. für den gesetzlichen biotopschutz 
sind zudem die im rahmen der cross com-
pliance maßgeblichen größenangaben nicht 
relevant.
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iii GrUnDanForDerUnGen an Die 
BeTrieBsFÜHrUnG

1 nitratrichtlinie (gab 1)

Betroffen sind Zahlungsempfänger (außer Teilnehmer an der Kleinerzeugerregelung), in deren Betrieb 
stickstoffhaltige Düngemittel angewendet oder gelagert werden. 

Die regelungen der nitratrichtlinie werden in 
Deutschland durch das Düngegesetz, die Dün-
geverordnung des Bundes (DüV)6, den § 38a des 
Wasserhaushaltsgesetzes7 und die Verordnung 
des Bundes über anlagen zum Umgang mit was-
sergefährdenden stoffen (awsV)8 umgesetzt.

1.1  Generelle Vorgaben für die düngung 
mit stickstoffhaltigen düngemittel

Die Düngeverordnung vom 26. mai 2017 (BGB 1. 
is. 1305), die zuletzt  durch artikel 97 des Ge-
setzes vom 10. august 2021 (BGB 1. is. 3436) 
geändert worden ist, stellt folgende anforderun-
gen an die anwendung von n-Düngemitteln und 
anderen stickstoffhaltigen stoffen:

1.1.1  Düngebedarfsermittlung

 ■ Vor dem aufbringen von wesentlichen nähr-
stoffmengen an stickstoff, d. h. einer zuge-
führten nährstoffmenge je Hektar und Jahr 
von mehr als 50 Kilogramm stickstoff (Ge-
samtstickstoff), mit Düngemitteln, Boden-
hilfsstoffen, Kultursubstraten oder pflanzen-
hilfsmitteln ist der Düngebedarf der Kultur 
für jeden schlag oder jede Bewirtschaftungs-
einheit nach den Vorgaben des § 4 der DüV 
zu ermitteln und aufzuzeichnen.9 Dazu sind 
die stickstoffbedarfswerte der Kultur nach 

anlage 4 der DüV heranzuziehen sowie die im 
Boden verfügbaren nährstoffmengen zu er-
mitteln.10 Dies kann durch Untersuchung re-
präsentativer proben oder nach empfehlung 
der zuständigen Landesstelle erfolgen.

 ■ Befreit bzw. ausgenommen von der pflicht 
zur erstellung einer Düngebedarfsermittlung 
sind

•	 Flächen, auf denen nur Zierpflanzen oder 
Weihnachtsbaumkulturen ange-baut werden, 
Baumschul-, rebschul-, strauchbeeren- und 
Baumobstflächen, nicht im ertrag stehende 
Dauerkulturflächen des Wein- und obstbaus 
sowie Flächen, die der erzeugung schnell-
wüchsiger Forstgehölze zur energetischen 
nutzung dienen,

•	 Flächen mit ausschließlicher Weidehaltung 
bei einem jährlichen stickstoffanfall (stick-
stoffausscheidungen) an Wirtschaftsdüngern 
tierischer Herkunft von bis zu 100 kg je Hek-
tar, wenn keine zusätzliche stickstoffdüngung 
erfolgt,

•	 Betriebe, die auf keinem schlag mehr als 
50 kg Gesamtstickstoff je Hektar und Jahr 
oder 30 kg phosphat (p2o5) je Hektar und 
Jahr (auch in Form von abfällen nach Kreis-
laufwirtschafts- und abfallgesetz) düngen,
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 ■ Betriebe, die  

•	 weniger als 15 ha landwirtschaftlich genutz-
ter Fläche bewirtschaften (abzüglich der unter 
den ersten beiden spiegelstrichen genannten 
Flächen),

•	 höchstens bis zu zwei Hektar Gemüse, Hop-
fen, Wein oder erdbeeren anbauen,

•	 einen nährstoffanfall aus Wirtschaftsdün-
gern tierischer Herkunft von nicht mehr als 
750 kg stickstoff aufweisen und

•	 keine außerhalb des Betriebes anfallenden 
Wirtschaftsdünger sowie organischen und or-
ganisch-mineralischen Düngemittel überneh-
men oder aufbringen, bei denen es sich um 
Gärrückstände aus dem Betrieb einer Biogas-
anlage handelt.

Zur inanspruchnahme dieser letztgenannten 
ausnahme müssen alle der vier aufgezählten 
punkte erfüllt sein. 

 ■ Der je schlag oder je Bewirtschaftungsein-
heit ermittelte und aufgezeichnete Dünge-
bedarf ist bis zum ablauf des 31. märz des 
der Düngebedarfsermittlung folgenden Ka-
lenderjahres zu einer jährlichen betrieblichen 
Gesamtsumme zusammenzufassen. Die jähr-
liche betriebliche Gesamtsumme des Dün-
gebedarfs ist nach maßgabe der anlage 3 
aufzuzeichnen. 

1.1.2  Grundsätze für die Anwendung 

Der ermittelte Düngebedarf darf im rahmen 
der Düngungsmaßnahmen nicht überschritten11 
werden. Teilgaben sind zulässig.

nur wenn aufgrund nachträglich eintretender 
Umstände, insbesondere Bestandsentwicklung 
oder Witterungsereignisse, ein höherer Dünge-
bedarf besteht, darf der ermittelte Düngebedarf 
um höchstens 10 prozent überschritten werden. 
in einem solchen Fall ist der Düngebedarf für 
jeden schlag oder jede Bewirtschaftungseinheit 
nach maßgabe der zuständigen landesstelle er-
neut zu ermitteln und einschließlich der Gründe 
für den höheren Düngebedarf aufzuzeichnen.

Das aufbringen von Düngemitteln, Bodenhilfs-
stoffen, Kultursubstraten oder pflanzenhilfsmit-
teln darf nur erfolgen, wenn vor dem aufbringen 
ihre Gehalte an Gesamtstickstoff, verfügbarem 
stickstoff oder ammoniumstickstoff dem Be-
triebsinhaber auf Grund vorgeschriebener Kenn-
zeichnung bekannt sind, auf Grundlage von Da-
ten der zuständigen stelle vom Betriebsinhaber 
ermittelt oder durch wissenschaftlich anerkann-
te messmethoden vom Betriebsinhaber oder in 
dessen auftrag festgestellt worden12 sind.

1.1.3 Aufnahmefähigkeit der Böden

stickstoffhaltige Düngemittel, Bodenhilfsstoffe, 
Kultursubstrate oder pflanzenhilfsmittel dürfen 
nicht auf überschwemmten, wassergesättigten, 
gefrorenen oder schneebedeckten Böden aufge-
bracht werden.13 

1.1.4  Abstände zu oberirdischen Gewässsern

Bei der aufsbringung von stickstoffhaltigen Dün-
gemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten 
und pflanzenhilfsmitteln ist ein direkter eintrag 
in oberflächengewässer durch einhaltung eines 
ausreichenden abstands zwischen dem rand, 
der durch die streubreite bestimmten ausbrin-
gungsfläche und der Böschungsoberkante zu 
vermeiden14. Dieser abstand beträgt im allge-
meinen mindestens 4 meter. Wenn ausbrin-
gungsgeräte verwendet werden, bei denen die 
streubreite der arbeitsbreite entspricht oder die 
eine Grenzstreueinrichtung haben, beträgt er 
mindestens 1 meter. innerhalb eines abstands 
von einem meter zur Böschungsoberkante dür-
fen keine Düngemittel aufgebracht werden. Fer-
ner ist zu vermeiden, dass diese Düngemittel in 
oberirdische Gewässer abgeschwemmt werden. 
(evtl. durch länder gemäß lan deswassergesetze 
zu präzisieren).

 ■ es besteht ein absolutes aufbringungsverbot 
von stickstoffhaltigen Düngemitteln, Boden-
hilfsstoffen, Kultursubstraten und pflanzen-
hilfsmitteln auf Flächen mit Hangneigung zu 
Gewässern
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•	 innerhalb eines abstandes von 3m zur Bö-
schungsoberkante eines Gewässers bei durch-
schnittlicher Hangneigung von mindestens 
5 % im 20 meter Bereich, 

•	 innerhalb eines abstandes von 5 m zur Bö-
schungsoberkante eines Gewässers bei durch-
schnittlicher Hangneigung von mindestens 
10 % im 20 meter Bereich,

•	 innerhalb eines abstandes von 10m zur Bö-
schungsoberkante eines Gewässers bei durch-
schnittlicher Hangneigung von mindestens 
15 % im 30 meter Bereich.

 ■ Zusätzlich gelten auf bestellten oder unbe-
stellten ackerflächen mit Hangneigung zu 
Gewässern 

•	 innerhalb eines abstandes von 3m bis 20m 
zur Böschungsoberkante eines Gewässers bei 
Hangneigung von durchschnittlich mindes-
tens 5 % im 20 meter Bereich, 

•	 innerhalb eines abstandes von 5m bis 20m 
zur Böschungsoberkante eines Gewässers bei 
Hangneigung von durchschnittlich mindes-
tens 10 % im 20 meter Bereich, 

•	 innerhalb eines abstandes von 10m bis 30m 
zur Böschungsoberkante eines Gewässers bei 
Hangneigung von durchschnittlich mindes-
tens 15 % im 30 meter Bereich

•	 folgende besondere anforderungen:

 • auf unbestellten ackerflächen sind diese 
stoffe vor der aussaat oder pflanzung so-
fort einzuarbeiten.

 • auf bestellten ackerflächen:
 - Bei reihenkulturen (reihenabstand von 
45 cm und mehr) sind diese stoffe sofort 
einzuarbeiten, sofern keine entwickelte 
Untersaat vorhanden ist.

 - Bei allen anderen Kulturen muss eine hin-
reichende Bestandsentwicklung vorliegen 
oder

 - die Fläche muss mit mulchsaat- oder Di-
rektsaat bestellt worden sein. 

 ■ Darüber hinaus dürfen auf ackerflächen mit 
einer Hangneigung zu Gewässern von durch-
schnittlich mindestens 15 % im 30 meter 
Bereich, die unbestellt sind oder nicht über 
einen hinreichend entwickelten pflanzenbe-
stand verfügen, Düngemittel, Bodenhilfsstof-
fe, Kultursubstrate und pflanzenhilfsmittel 
nur bei sofortiger einarbeitung auf der ge-
samten ackerfläche des schlages aufgebracht 
werden.

 ■ Beträgt bei Flächen, die eine Hangneigung zu 
Gewässern von durchschnittlich mindestens 
10 % im 20 meter Bereich oder von mindes-
tens 15 % im 30 meter Bereich aufweisen, der 
ermittelte Düngebedarf mehr als 80 Kilo-
gramm Gesamtstickstoff je Hektar, so dürfen 
Düngemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubs-
trate und pflanzenhilfsmittel nur in Teilga-
ben aufgebracht werden, die jeweils 80 Ki-
logramm Gesamtstickstoff je Hektar nicht 
überschreiten. 

1.1.5  Sperrzeiten

Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an stick-
stoff (mehr als 1,5 % Gesamtstickstoff in der 
Trockenmasse) dürfen zu den nachfolgend ge-
nannten Zeiten nicht aufgebracht werden:

 ■ auf ackerland ab dem Zeitpunkt der ernte 
der letzten Hauptfrucht bis zum ablauf des 
31. Januar. ausnahmen:

 • Bis zum ablauf des 1. oktober zu Zwischen-
früchten, Winterraps und Feldfutter bei 
einer aussaat bis zum ablauf des 15. sep-
tember oder zu Wintergerste nach Getrei-
devorfrucht, bei einer aussaat bis zum ab-
lauf des 1. oktober, jedoch insgesamt nicht 
mehr als 30 Kilogramm ammoniumstick-
stoff oder 60 Kilogramm Gesamtstickstoff 
je Hektar.

 • Bis zum ablauf des 1. Dezember zu Gemü-
se-, erdbeer- und Beerenobstkulturen. 
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 ■ auf Grünland, Dauergrünland und auf acker-
land mit mehrjährigem Feldfutterbau bei ei-
ner aussaat bis zum ablauf des 15. mai in der 
Zeit vom 1. november bis zum ablauf des 31. 
Januar.

 ■ Festmist von Huftieren oder Klauentieren 
oder Komposte dürfen in der Zeit vom  
01. Dezember bis zum ablauf des 15. Januar 
nicht aufgebracht werden.15 

 ■ Die zuständige Behörde (aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion Trier) kann die ge-
nannten Zeiträume um max. 4 Wochen ver-
schieben, aber nicht verkürzen.16

1.1.6 Geräte zum Aufbringen

 ■ Geräte zum aufbringen von Düngemitteln, 
Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten oder 
pflanzenhilfsmitteln müssen den allgemein 
anerkannten regeln der Technik entspre-
chen.17 Das aufbringen von stoffen mit nach-
folgend aufgeführten Geräten ist verboten:

 • Festmiststreuer ohne gesteuerte mistzu-
fuhr zum Verteiler,

 • Güllewagen und Jauchewagen mit freiem 
auslauf auf den Verteiler,

 • zentrale prallverteiler, mit denen nach oben 
abgestrahlt wird,

 • Güllewagen mit senkrecht angeordneter, 
offener schleuderscheibe als Verteiler zum 
aufbringen von Gülle und

 • Drehstrahlregner zur Verregnung von Gülle. 

1.1.7 Obergrenze 170 kg N/ha und Jahr im Be-
triebsdurchschnitt für alle organischen 
und organisch-mineralischen Düngemit-
tel

 ■ im Durchschnitt der landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen des Betriebes (Flächen in 
Deutschland) dürfen auf acker- und Grün-
landflächen pro Hektar und Jahr nicht mehr 
als 170 kg Gesamtstickstoff aus organischen 

und organisch – mineralischen Düngemitteln, 
einschließlich Wirtschaftsdüngern und Gär-
rückständen aus dem Betrieb einer Biogasan-
lage, aufgebracht werden. Der stickstoffanfall 
aus der Weidehaltung ist anzurechnen.18 

 ■ Flächen, auf denen die aufbringung von stick-
stoffhaltigen Düngemitteln, einschließlich 
Wirtschaftsdüngern, nach anderen als dün-
gerechtlichen Vorschriften oder vertraglich 
verboten ist, sind vor der Berechnung des Flä-
chendurchschnitts von der zu berücksichti-
genden Fläche abzuziehen.

 ■ Flächen, auf denen die aufbringung von 
stickstoffhaltigen Düngemitteln, einschließ-
lich Wirtschaftsdüngern, nach anderen als 
düngerechtlichen Vorschriften (z. B. natura 
2000-Verordnungen nach landesrecht)  oder 
vertraglich (z. B. Vertragsnaturschutz oder 
freiwillige agrarumwelt- und Klimamaßnah-
men) eingeschränkt ist, dürfen bei der Be-
rechnung des Flächendurchschnitts bis zur 
Höhe der Düngung berücksichtigt werden, 
die nach diesen anderen Vorschriften oder 
Verträgen auf diesen Flächen zulässig ist.

 ■ im Falle vom Kompost darf die durch dieses 
Düngemittel aufgebrachte menge an Ge-
samtstickstoff im Durchschnitt der landwirt-
schaftlich genutzten Flächen des Betriebes 
in einem Zeitraum von drei Jahren bei nicht 
mehr als 510 kg Gesamtstickstoff je Hektar 
liegen

1.1.8 Grünland, Dauergrünland und Ackerland 
mit mehrjährigem Feldfutterbau  

auf Grünland, Dauergrünland und auf ackerland 
mit mehrjährigem Feldfutterbau bei einer aus-
saat bis zum ablauf des 15. mai dürfen in der 
Zeit vom 1. september bis zum Beginn der sperr-
zeit (1. november) mit flüssigen organischen und 
flüssigen organisch-mineralischen Düngemitteln 
mit wesentlichem Gehalt an verfügbarem stick-
stoff oder ammoniumstickstoff nicht mehr als 
80  kg Gesamtstickstoff/ha aufgebracht werden.
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1.1.9 Aufzeichnungen nach erfolgter Düngung 
und bei Weidehaltung

spätestens zwei Tage nach jeder Düngemaßnah-
me sind aufzuzeichnen (formlos):

 ■  eindeutige Bezeichnung und Größe des be-
treffenden schlages, der Bewirtschaftungs-
einheit (Definition siehe Glossar i) oder der 
zusammengefassten Flächen (Zusammen-
fassung von Gemüseanbaukulturen ist in be-
stimmten Fällen möglich)

 ■ art und menge des aufgebrachten stoffes

 ■ menge der aufgebrachten nährstoffe, bei or-
ganischen und organisch-mineralischen Dün-
gemitteln im Fall von stickstoff neben der 
menge an Gesamtstickstoff auch die menge 
an verfügbarem stickstoff

Bei Weidehaltung sind zusätzlich die Zahl der 
Weidetage sowie die art und anzahl der auf der 
Weide gehaltenen Tiere nach abschluss der Wei-
dehaltung aufzuzeichnen; ausgenommen hier-
von ist die kurzzeitige Beweidung von nicht im 
eigentum einer schäferin/eines schäfers stehen-
den oder von ihr/ihm gepachteten Flächen (z. B. 
Wanderschäfereien). 

Die aufgebrachten mengen an stickstoff sind bis 
zum ablauf des 31. märz des der aufbringung 
folgenden Kalenderjahres zu einer jährlichen 
betrieblichen Gesamtsumme des stickstoffe-
insatzes zusammenzufassen (erstmalig zum 31. 
märz 2022); die Gesamtsumme des nährstof-
feinsatzes ist nach maßgabe der anlage 3 auf-
zuzeichnen. Wer nach punkt 1.1.1 von der erstel-
lung einer Düngebedarfsermittlung befreit ist, ist 
auch von der Verpflichtung zur aufzeichnung des 
nährstoffeinsatzes befreit. 

HINWEIS

zusätzliche anforderungen bestehen bei der 
förderung von agrarumwelt- und klima-
maßnahmen im hinblick auf die düngung.

1.2  Zusätzliche besondere Vorgaben für die 
düngung mit stickstoffhaltigen dünge-
mitteln in mit Nitrat belasteten Gebie-
ten (§ 13a düV)

 ■ Von den landesregierungen werden auf Ba-
sis der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur 
ausweisung von mit nitrat belasteten und 
eutrophierten Gebieten (aVV Gebietsauswei-
sung – aVV Gea) belastete Gebiete ausge-
wiesen. Die ausgewiesenen Flächen sind auf 
dem GeoBox-Viewer sowie direkt über das 
internet (https://geobox-i.de/GBV-rlp/) ab-
rufbar (Belastete Gebiete nach DüV ab 2021). 
im Hinblick auf Flächen in diesen Gebieten 
gelten bundesweit folgende zusätzlichen 
anforderungen: 

 ■ Für Flächen in mit nitrat belasteten Gebie-
ten ist der jeweils ermittelte stickstoffdün-
gebedarf bis zum 31. märz des laufenden 
Düngejahres zu einer jährlichen betrieblichen 
Gesamtsumme dieser Flächen zusammen-
zufassen und aufzuzeichnen. Bei den Dün-
gemaßnahmen des Betriebes im laufenden 
Düngejahr darf auf den Flächen in den mit 
nitrat belasteten Gebieten im Durchschnitt 
dieser Flächen nicht mehr als 80% der so 
ermittelten Gesamtsumme aufgebracht 
werden.

 ■ Die in einem mit nitrat belasteten Gebiet auf 
einem schlag, einer Bewirtschaftungseinheit 
oder einer für die Düngebedarfsermittlung 
zusammengefassten Fläche aus organischen 
und organisch-mineralischen Düngemitteln, 
einschließlich Wirtschaftsdüngern, auch im 
mischungen, aufgebrachte menge an Ge-
samtstickstoff darf 170 kg je Hektar und Jahr 
nicht überschreiten.  

HINWEIS:

ausgenommen sind betriebe, die im durch-
schnitt der flächen in mit nitrat belaste-
ten gebieten nicht mehr als 160 kg ge-
samtstickstoff je hektar und Jahr und davon 
nicht mehr als 80 kg gesamtstickstoff aus 
mineralischen düngemitteln aufbringen.
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 ■ Düngemittel mit einem wesentlichen Ge-
halt an stickstoff dürfen auf Grünland, Dau-
ergrünland und auf ackerland mit mehrjäh-
rigem Feldfutterbau bei einer aussaat bis 
zum 15. mai in der Zeit vom 1. oktober bis 
zum ablauf des 31. Januar nicht aufgebracht 
werden.

 ■ Festmist von Huftieren oder Klauentieren 
oder Komposte dürfen in der Zeit vom 1. no-
vember bis zum ablauf des 31. Januar nicht 
aufgebracht werden auf ackerland sowie auf 
Grünland, Dauergrünland und auf ackerland 
mit mehrjährigem Feldfutterbau bei einer 
aussaat bis zum 15. mai.

 ■ Düngemittel mit einem wesentlichen Gehalt 
an stickstoff dürfen im ansaatjahr zu Win-
terraps, Wintergerste und Zwischenfrüchten 
ohne Futternutzung nicht aufgebracht wer-
den. ausgenommen hiervon:

•	 zu Winterraps max. 60 kg Gesamt-n/ ha, da-
von max. 30 kg ammonium-n, bei einem 
durch repräsentative Bodenprobe nachgewie-
senen Bodenvorrat von höchstens 45 kg n/ha.

•	 zu Zwischenfrüchten ohne Futternutzung 
max. 120 kg Gesamt-n/ha aus Festmist von 
Huftieren oder Klauentieren oder Komposte 

 ■ auf Grünland, Dauergrünland und ackerland 
mit mehrjährigem Feldfutterbau bei einer 
aussaat bis zum ablauf des 15. mai darf in der 
Zeit vom 1. september bis zum Beginn des 
Verbotszeitraums (1. oktober) nicht mehr als 
60 kg Gesamt-n / ha mit flüssigen organi-
schen und flüssigen organisch-mineralischen 
Düngemitteln, einschließlich flüssigen Wirt-
schaftsdüngern, aufgebracht werden.

 ■ im Falle des anbaus von Kulturen mit einer 
aussaat oder pflanzung nach dem 1. Februar 
dürfen Düngemittel mit wesentlichem Ge-
halt an stickstoff nur aufgebracht werden, 
wenn auf der betroffenen Fläche im Herbst 
des Vorjahres eine Zwischenfrucht angebaut 
wurde, die nicht vor dem 15. Januar umge-
brochen wurde. ausgenommen sind Flächen, 
auf denen Kulturen nach dem 1. oktober 

geerntet werden und Flächen in Gebieten, in 
denen der jährliche niederschlag im langjäh-
rigen mittel weniger als 550 millimeter pro 
Quadratmeter beträgt.

Darüber hinaus sind gemäß § 13a abs. 3 der DüV 
folgende Verpflichtungen zu beachten: 

1.3  Landesdüngeverordnung

in ergänzung zur Bundes-Düngeverordnung, zu-
letzt geändert am 28. april 2020, ist die neue 
landes-Düngeverordnung rheinland-pfalz 
(lDüVo) zum 1.1.2021 in Kraft getreten (Gesetz- 
und Verordnungsblatt rheinland-pfalz vom 11. 
Dezember 2020. s. 684–688, siehe anlage 9 
seite 75).  

aufgrund der lDüVo sind gemäß § 13a abs. 3 
der DüV folgende Verpflichtungen zu beachten:

Sofern Flächen in mit Nitrat belasteten Ge-
bieten gedüngt werden, gelten diese Anforde-
rungen – aufgrund der Landes-Düngeverord-
nung 

N-Bodenuntersuchungen

 ■ Für Flächen in nitrat-belasteten Gebieten 
werden Bodenuntersuchungen auf stickstoff 
(nmin, eUF) oder eine Biomasseaufwuchs-
methode bei Winterraps verlangt. ab 50 ha 
n-gedüngter ackerfläche sind zwei n-Bo-
denuntersuchungen erforderlich, pro ange-
fangene 100 ha jeweils eine weitere. Dies gilt 
für alle Kulturen des ackerbaues mit einem 
n-Bedarfswert, der den im Boden verfüg-
baren stickstoff einschließt. Grünland sowie 
Flächen mit Feldgras oder mehrschnittigem 
Feldfutter, reben oder obstgehölze sind 
ausgenommen.

 ■ Die ergebnisse der n-Bodenuntersuchungen 
sind innerhalb von zwei Wochen in das mel-
deportal einzutragen (suchbegriff im inter-
net: melde- & aufzeichnungspflichten nach 
Düngerecht rlp online)https://www.am.rlp.
de/internet/global/themen.nsf/2e1bb34fa861
1db8c125727b003adb2d/9807ed2a897838d
3c125851f0058261b?openDocument
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 ■ Für Gemüse und erdbeeren gilt eine be-
wirtschaftungseinheitenspezifische 
Bodenuntersuchungspflicht. 

 ■ Betriebe, deren n-saldo der stoffstrombi-
lanz im Durchschnitt der letzten drei Jahre 
35 kg n/ha und Jahr + 35 kg n/GV  ha nicht 
überschreitet, sind von der n-Bodenuntersu-
chungspflicht ausgenommen. 

Sofern Flächen in mit Nitrat und Phosphat 
belasteten Gebieten gedüngt werden, gelten 
nach Cross Compliance nur die nitratspezi-
fischen Anforderungen – aufgrund der Landes-
Düngeverordnung. 

Wirtschaftsdünger-Untersuchungen

 ■ Betriebe mit Tierhaltung oder Biogasanlagen 
müssen diejenigen Wirtschaftsdünger tie-
rischer Herkunft oder Gärreste, mit denen 
mengen von mehr als 750 kg n/Jahr ausge-
bracht werden, einmal in drei Jahren und bei 
mehr als 2 500 kg einmal pro Jahr auf die 
Gehalte an Gesamt-n, ammonium-n bzw. 
pflanzenverfügbarer n und Gesamt-phosphat 
untersuchen lassen. spätestens vor der ers-
ten anwendung dieser Dünger muss die erste 
Beprobung und Beauftragung eines labors 
mit der analyse erfolgt sein. Die ergebnisse 
der Wirtschaftsdüngeranalyse sind innerhalb 
von zwei Wochen in das meldeportal einzu-
tragen (suchbegriff im internet: melde- & 
aufzeichnungspflichten nach Düngerecht rlp 
online). https://www.am.rlp.de/internet/glo-
bal/themen.nsf/2e1bb34fa8611db8c125727b
003adb2d/9807ed2a897838d3c125851f005
8261b?openDocument

Einschränkung der Bodenbearbeitung im 
Weinbau

 ■ auf weinbaulich genutzten Flächen dürfen n-
haltige stoffe vom 1. august bis 15. märz nur 
aufgebracht werden, wenn im gleichen Zeit-
raum keine Bodenbearbeitung erfolgt (nähe-
res erfahren sie bei der Weinbauberatung).

Tiefenlockerungen oder die einsaat von Begrü-
nungen sind möglich.

Aufzeichnungspflichten für kleinere Betriebe

 ■ auch kleinere Betriebe unterliegen der auf-
zeichnungspflichten der DüV hinsichtlich 
Düngebedarfsermittlung, nährstoffvergleich 
und nährstoffgehalten in Düngemitteln so-
wie im Boden, wenn bereits eine der folgen-
den schwellen überschritten ist:

•	 ab 10 ha lF (ohne Flächen mit Zierpflanzen, 
Weihnachtsbäumen, Baum- und rebschu-
len,  strauchbeeren, Baumobst, nicht im er-
trag stehenden Dauerkulturen (obst, reben), 
schnellwüchsigen Forstgehölze zur energeti-
schen nutzung sowie Flächen mit ausschließ-
licher Weidehaltung bis max. 100 kg n-aus-
scheidung/ha ohne zusätzliche n-Düngung), 
ab 1 ha (in der summe von) Gemüse, Hopfen, 
reben und erdbeeren,

•	 nährstoffanfall von mehr als 500 kg n aus 
eigenen Wirtschaftsdüngern tierischer Her-
kunft (ab ausscheidung nach abzug von stall- 
und lagerverlusten oder aufgrund von analy-
sen oder fachspezifischen Tabellenwerten),

•	 Verwendung von außerhalb des Betriebs an-
fallenden Wirtschaftsdüngern (tierischer und 
pflanzlicher Herkunft) oder Gärresten aus ei-
ner Biogasanlage. 
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Fachrechtlich sind auch die folgenden 
phosphatspezifischen Anforderungen zu 
beachten.

Werden landwirtschaftlich genutzte Flächen, 
egal welcher Größe, mit wesentlichen phos-
phatmengen gedüngt (mind. 30 kg p2o5/
ha und Jahr), so muss eine p-Bodenuntersu-
chung zur ermittlung des Düngebedarfs vor-
liegen, die nicht älter ist als 6 Jahre. schläge 
unter 0,5 ha können zum Zweck der p-Dün-
gebedarfsermittlung zu Flächen bis 2 ha zu-
sammengefasst werden. 

Erleichterungen für Betriebe ohne Flächen 
in belasteten Gebieten:

Betriebe deren lF ausschließlich außerhalb 
gefährdeter Gebiete liegt und die alle fol-
genden Bedingungen einhalten, sind von den 
aufzeichnungspflichten der DüV hinsichtlich 
Düngebedarfsermittlung, nährstoffvergleich 
und nährstoffgehalten in Düngemitteln so-
wie im Boden ausgenommen:

 ■ weniger als 30 ha lF (ohne Flächen mit 
Zierpflanzen etc., s. o.),

 ■ weniger als 3 ha (in der summe von) Ge-
müse, Hopfen, reben und erdbeeren,

 ■ jährlicher nährstoffanfall von weniger als 
110 kg Gesamt-n/ha aus eigenen Wirt-
schaftsdüngern tierischer Herkunft (ab 
ausscheidung nach abzug von stall- und 
lagerverlusten oder aufgrund von analy-
sen oder fachspezifischen Tabellenwerten),

 ■ keine Verwendung von außerhalb des Be-
triebs anfallenden Wirtschaftsdüngern 
(tierischer und pflanzlicher Herkunft) oder 
Gärresten aus einer Biogasanlage.

1.4 Begrünung bei Hangneigung zu oberirdi-
schen Gewässern

Der neue §38a WHG sieht für landwirtschaft-
lich genutzte Flächen mit durchschnittlicher 
Hangneigung von mindestens 5 % im abstand 
von 20m zu Gewässern vor, dass innerhalb ei-
nes abstandes von 5m zur Böschungsoberkan-
te des Gewässers eine ganzjährig geschlossene 
Begrünung zu erhalten oder herzustellen ist. Bei 
Gewässern ohne ausgeprägte Böschungsober-
kante ist die linie des mittelwasserstandes maß-
geblich. Ferner darf eine Bodenbearbeitung zur 
erneuerung des pflanzenbewuchses nicht mehr 
als einmal innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jah-
ren durchgeführt werden. Der erste Fünfjah-
reszeitraum hat mit ablauf des 30. Juni 2020 
begonnen.

1.5 Anforderungen an Anlagen zum Lagern 
und Abfüllen von Jauche, Gülle, Fest-
mist, Silage und Silagesickersäften19

Die wesentlichen anforderungen an ortsfes-
te anlagen (siehe Glossar) lassen sich wie folgt 
zusammenfassen:

 ■ anlagen für das lagern und abfüllen von 
Jauche, Gülle und silagesickersäften ein-
schließlich deren sammel-, Um- und 
abfüll einrichtungen müssen bei den zu er-
wartenden Beanspruchungen flüssigkeitsun-
durchlässig, standsicher und gegen die zu er-
wartenden mechanischen, thermischen und 
chemischen einflüsse widerstandsfähig sein.

 ■ ein ab- bzw. Überlaufen des lagergutes, des-
sen eindringen in das Grundwasser, in oberir-
dische Gewässer und in die Kanalisation muss 
zuverlässig verhindert werden.

 ■ ortsfeste anlagen zum lagern von Festmist/
silage sind mit einer dichten und wasserun-
durchlässigen Bodenplatte zu versehen. Zur 
ordnungsgemäßen ableitung der Jauche ist 
die Bodenplatte einer Festmistlagerstätte 
seitlich einzufassen. Die anlagen sind gegen 
das eindringen von oberflächenwasser aus 
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dem umgebenden Gelände zu schützen. Dies 
gilt nicht für lagerflächen, auf denen Ballen-
silage (rund-und Quaderballen) gelagert wird, 
wenn auf der lagerfläche keine entnahme 
von silage erfolgt.

 ■ sofern eine ableitung der Jauche/des silage-
sickersaftes in eine vorhandene Jauche- oder 
Güllegrube nicht möglich ist, ist eine geson-
derte sammeleinrichtung vorzusehen.

 ■ Das Fassungsvermögen von anlagen zur la-
gerung von Wirtschaftsdüngern (z. B. Jauche, 
Gülle und Festmist) sowie Gärrückständen 
aus dem Betrieb einer Biogasanlage zzgl. ggf. 
weiterer einleitungen (z. B. silagesickersäfte) 
muss größer sein als die erforderliche Kapazi-
tät während des längsten Zeitraumes, in dem 
das ausbringen auf landwirtschaftliche Flä-
chen verboten ist.20 es muss auf die Belange 
des jeweiligen landwirtschaftlichen Betriebes 
und des Gewässerschutzes abgestimmt sein. 
eine ordnungsgemäße landwirtschaftliche 
Verwertung oder ausbringung des inhaltes 
nach der Düngeverordnung muss gewährleis-
tet sein. 

Betriebe, die flüssige Wirtschaftsdünger  
(z. B. Jauche oder Gülle) oder separierte oder 
flüssige Gärrückstände erzeugen, müssen 
sicher stellen, dass sie mindestens die in ei-
nem Zeitraum von sechs monaten anfallen-
den flüssigen Wirtschaftsdünger oder Gär-
rückstände sicher lagern können.21 Betriebe, 
die Wirtschaftsdünger (inkl. Gärrückstände) 
erzeugen und mehr als drei Großvieheinhei-
ten je Hektar landwirtschaftlich genutzter 
Flächen halten oder über keine eigenen auf-
bringungsflächen verfügen, haben ab dem 1. 
1. 2020 sicherzustellen, dass sie mindestens 
die in einem Zeitraum von 9 monaten anfal-
lenden flüssigen Wirtschaftsdünger oder Gär-
rückstände sicher lagern können. soweit der 
Betrieb nicht selbst über die erforderlichen 
anlagen zur lagerung verfügt, hat der Be-
triebsinhaber durch schriftliche vertragliche 
Vereinbarungen mit einem Dritten sicherzu-
stellen, dass die das betriebliche Fassungs-
vermögen übersteigende menge dieser stoffe 
überbetrieblich gelagert oder verwertet wird.

 ■ Für Festmist von Huftieren oder Klauentie-
ren oder für Komposte ist eine lagerkapazität 
von 2 monaten sicher zu stellen.22 
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2 vogelschutzrichtlinie (gab 2)

Betroffen sind Zahlungsempfänger (außer Teilnehmer an der Kleinerzeugerregelung)

2.1 Allgemeine Regelung

Die eU-mitgliedstaaten sind nach den Bestim-
mungen der Vogelschutzrichtlinie23 zur erhal-
tung und Wiederherstellung von lebensräumen 
für alle europäischen wildlebenden Vogelarten 
in oder außerhalb von schutzgebieten verpflich-
tet.24 Zum erhalt der durch die Vogelschutzricht-
linie geschützten Vogelarten müssen die mit-
gliedstaaten, in Deutschland die Bundesländer, 
die zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Ge-
biete zu Vogelschutzgebieten erklären. Dies ist in 
rheinland- pfalz im landesnaturschutzgesetz § 
17 absatz 2 in Verbindung mit der anlage 2 un-
mittelbar durch Gesetz geschehen. Die richtli-
nie verlangt ge eignete maßnahmen, um in den 
schutzgebieten die Verschlechterung der natürli-
chen lebensräu me und Habitate der arten sowie 
störungen der relevanten arten zu vermeiden.

Konkrete rechtspflichten ergeben sich für land-
wirtschaftliche Betriebe insbesondere aus:

 ■ dem Beseitigungsverbot bestimmter 
landschaftselemente,25 

 ■ dem gesetzlichen Biotopschutz26 und

 ■ den Vorgaben der eingriffsregelung.27 

ordnungsgemäß durchgeführte pflegemaßnah-
men, durch die geschützte lebensräume dauer-
haft erhalten bleiben, sind zulässig.

in der regel ist davon auszugehen, dass für die 
erhaltung der lebensräume der europäischen 
wildlebenden Vogelarten Hecken oder Knicks, 
Baumreihen, Feldgehölze, Feuchtgebiete (sie-
he Glossar) und einzelbäume, wie sie in Kapi-
tel ii nr. 6 definiert werden, besonders wichtig 

sind. Für diese landschaftselemente gilt das 
Beseitigungsverbot auch außerhalb von schutz-
gebieten. Darüber hinausgehende Verbote der 
Zerstörung oder erheblichen Beeinträchtigung 
von geschützten Biotopen (§ 30 BnatschG), 
von ausgewiesenen naturdenkmalen (§ 28 
BnatschG) oder geschützten landschaftsbe-
standteilen (§ 29 BnatschG) bleiben gleichwohl 
zu beachten.

soweit Flächen in einem Vogelschutzgebiet be-
wirtschaftet werden, ergeben sich nur dann zu-
sätzliche Bewirtschaftungsvorgaben oder -auf-
lagen, wenn verbindliche Vorschriften in Form 
einer schutzgebietsverordnung, einer einzel-
anordnung oder in einer vertraglichen Verein-
barung28 festgelegt wurden. im Übrigen darf die 
Bewirtschaftung nicht zu erheblichen Beein-
trächtigungen eines natura-2000-Gebietes in 
seinen für die erhaltungsziele oder den schutz-
zweck maßgeblichen Bestandteilen führen kön-
nen (§§ 33 f. BnatschG). Vogelschutzspezifische 
auflagen aus projektgenehmigungen, unabhän-
gig von der lage des projektes innerhalb oder 
außerhalb von schutzgebieten, sind ebenfalls zu 
beachten.

2.2 Besonderheiten für Schutzgebiete29 

Zum erhalt der durch die Vogelschutzrichtlinie 
geschützten Vogelarten müssen die Bundeslän-
der die zahlen- und flächenmäßig geeignets-
ten Gebiete zu Vogelschutzgebieten erklären. in 
diesen sind zusätzliche regelungen zu beachten, 
wenn diese beispielsweise in Form einer schutz-
gebietsverordnung oder einer einzelanordnung 
(siehe Glossar) erlassen wurden. 

solche zusätzlichen regelungen können z. B.

 ■ den Dünger- und pflanzenschutzmitteleinsatz,

 ■ den mahdzeitpunkt,

 ■ das Umbruchverbot von Grünlandflächen,

HINWEIS

informationen zur natura 2000 in rheinland- 
pfalz können im internet abgerufen werden 
unter http://www.naturschutz.rlp.de
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 ■ die Veränderung des Wasserhaushaltes, vor 
allem in Feuchtgebieten, oder

 ■ die Unterhaltung von Gewässern

betreffen. 

nähere informationen sind bei den unteren na-
turschutzbehörden erhältlich.

3 ffh-richtlinie (gab 3)

Betroffen sind Zahlungsempfänger (außer Teilnehmer an der Kleinerzeugerregelung)

Weitere Grundanforderungen an den Betrieb im Bereich des Umweltschutzes sind in der Fauna-Flora-
Habitat-richtlinie (FFH-richtlinie30) geregelt.

Die mitgliedstaaten müssen die nötigen erhal-
tungsmaßnahmen für die in den FFH-Gebieten 
vorkommenden lebensraumtypen und arten 
festlegen und geeignete rechtliche, administrati-
ve oder vertragliche maßnahmen ergreifen, um 
die erhaltungsziele zu erreichen.31 

Zum erhalt der durch die FFH-richtlinie ge-
schützten  natürlichen lebensraumtypen, Tier- 
und pflanzenarten müssen die mitgliedstaaten, 
in Deutschland die Bundesländer, die zahlen- 
und flächenmäßig geeignetsten Gebiete zu FFH-
Gebieten erklären. Dies ist in rheinland- pfalz 
im landesnaturschutzgesetz § 17 absatz 2 32 in 
Verbindung mit der anlage 1 unmittelbar durch 
Gesetz geschehen.

Die richtlinie verlangt geeignete maßnahmen, 
um in den schutzgebieten die Verschlechte-
rung der natürlichen lebensräume und Habitate 
der arten sowie störungen der relevanten arten 
zu vermeiden.33 

soweit Flächen in einem FFH-Gebiet bewirt-
schaftet werden, ergeben sich nur dann zusätz-
liche Bewirtschaftungsvorgaben oder -auflagen, 
wenn verbindliche Vorschriften in Form einer 
schutzgebietsverordnung, einer einzelanordnung 

oder in einer vertraglichen Vereinbarung34 fest-
gelegt wurden. im Übrigen darf die Bewirtschaf-
tung nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen 
eines natura-2000-Gebietes in seinen für die 
erhaltungsziele oder den schutzzweck maß-
geblichen Bestandteilen führen können (§ 33f. 
BnatschG). 

naturschutzrechtlich besonders geschützte le-
bensraumtypen des Grünlandes der FFH-richt-
linie , lebensräume der arten, die unter die FFH- 
und Vogelschutz-richtlinie fallen, sowie weitere 
naturschutzrechtlich geschützte Flächen dürfen 
grundsätzlich nicht umgebrochen werden. 

nähere informationen erhalten sie bei der zu-
ständigen naturschutzbehörde.

FFH-spezifische auflagen aus projektgenehmi-
gungen sind, unabhängig von der lage des pro-
jektes innerhalb oder außerhalb von schutzge-
bieten, ebenfalls zu beachten.

HINWEIS

informationen zur natura 2000 in 
rheinland- pfalz können im internet ab-
gerufen werden unter http://www.na-
turschutz.rlp.de
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4 lebensmittel- und futtermittelsicherheit (gab 4)

Betroffen sind Zahlungsempfänger (außer Teilnehmer an der Kleinerzeugerregelung), die Lebens- oder 
Futtermittel erzeugen und in Verkehr bringen oder Tiere füttern, die der Lebensmittelgewinnung 
dienen. 

Die Basisverordnung zur lebensmittel- und Fut-
termittelsicherheit35 gilt unmittelbar und bedarf 
keiner nationalen Umsetzung. sie wird unter 
anderem konkretisiert durch bestimmte Ver-
ordnungen zur lebensmittelhygiene36 sowie zur 
Futtermittelhygiene37. Diese Verordnungen wei-
sen jedem landwirt als lebensmittel- bzw. Fut-
termittelunternehmer die Verantwortung für 
die erzeugung und das inverkehrbringen sicherer 
lebens- und Futtermittel zu. 

4.1 Vorgaben zur Futtermittelsicherheit

4.1.1 Produktion sicherer Futtermittel38 

landwirte als Futtermittelunternehmer müssen 
auf allen produktions-, Verarbeitungs- und Ver-
triebsstufen dafür sorgen, dass die Futtermittel 
die anforderungen des Futtermittelrechts erfül-
len, die für ihre Tätigkeit gelten und die einhal-
tung dieser anforderungen überprüfen. 

Futtermittel, die nicht sicher sind, dürfen nicht 
in den Verkehr gebracht oder an zur lebensmit-
telgewinnung dienende Tiere verfüttert werden. 
Futtermittel gelten als nicht sicher in Bezug auf 
den beabsichtigten Verwendungszweck, wenn 
davon auszugehen ist, dass sie 

 ■ die Gesundheit von mensch oder Tier beein-
trächtigen können oder

 ■ bewirken, dass die lebensmittel, die aus den 
der lebensmittelgewinnung dienenden Tie-
ren hergestellt werden, als nicht sicher für 
den Verzehr durch den menschen anzusehen 
sind.

so ist beispielsweise bei einem nachweis unzu-
lässiger oder verbotener Stoffe in Futtermit-
teln oder bei einem nachweis unerwünschter 
Stoffe in Futtermitteln oberhalb geltender 
Höchstgehalte zu prüfen, ob dadurch die Ge-
sundheit von mensch oder Tier beeinträchtigt 

werden kann oder ob dadurch die lebensmittel, 
die aus den der lebensmittelgewinnung dienen-
den Tieren hergestellt werden, als nicht sicher 
für den Verzehr durch den menschen anzusehen 
sind. 

Gemäß den futtermittelrechtlichen Bestimmun-
gen gelten insbesondere Verbote oder Höchstge-
halte für folgende stoffe:

Unzulässige Stoffe, z. B.:

•	 nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch / Ver-
schleppung von Futtermittelzusatzstoffen,

•	 Verwendung nicht mehr zugelassener 
Futtermittelzusatzstoffe,

•	 Verschleppung / Kreuzkontamination phar-
makologisch wirksamer substanzen (z. B. 
Tierarzneimittel oder arzneifuttermittel),

Unerwünschte Stoffe, z. B.:

•	 schwermetalle (z. B. Blei, Cadmium, arsen, 
Quecksilber),

•	 Dioxine, dioxinähnliche pCB, 

•	 Chlorierte Kohlenwasserstoffe (z. B. DDT, 
Chlordan),

•	 mutterkorn, aflatoxin B1,

•	 Verschleppung/Kreuzkontamination 
von Kokzidiostatika in Futtermitteln für 
nichtzieltierarten,

•	 rückstände von pestiziden. 

Verbotene Stoffe nach anhang iii der Verord-
nung (eG) nr. 767/2009, z. B.:

•	 Kot und Urin,

•	 Verpackung und Verpackungsteile,

•	 saatgut (gebeizt).
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Unabhängig vom Höchstgehalt für unerwünsch-
te stoffe nach der richtlinie 2002/32 eG dürfen 
Futtermittel auch keine rückstände von pesti-
ziden enthalten, die die Höchstgehalte gemäß 
artikel 18 der Verordnung (eG) nr. 396/2005 
überschreiten.

4.1.2 Information der Behörden, Rückruf und 
Rücknahme von Futtermitteln39 

Hat ein landwirt als Futtermittelunternehmer 
konkrete anhaltspunkte dafür, dass ein von ihm 
eingeführtes, erzeugtes, hergestelltes oder an 
andere abgegebenes Futtermittel die anforde-
rungen an die Futtermittelsicherheit nicht erfüllt, 
muss er dies der zuständigen Behörde unverzüg-
lich mitteilen. erfolgt diese meldung nicht, liegt 
ein Cross-Compliance-relevanter Verstoß vor. er 
muss darüber hinaus unverzüglich Verfahren ein-
leiten, um diese Futtermittel mit Unterstützung 
von Handel und Vertrieb vom markt zu nehmen. 
Die mitteilung an die Behörde darf nicht zu einer 
strafrechtlichen Verfolgung oder für ein Verfah-
ren nach dem ordnungswidrigkeitengesetz ge-
gen den meldenden landwirt als Futtermittelun-
ternehmer verwendet werden. 

4.1.3 Rückverfolgbarkeit40 

Die rückverfolgbarkeit von Futtermitteln muss 
sichergestellt werden. Dazu muss dokumentiert 
werden, von wem der landwirtschaftliche Be-
trieb Futtermittel erhalten oder an wen er sie 
abgegeben hat. Das gilt auch dann, wenn der 
erwerb oder die abgabe unentgeltlich war. Der 
Betriebsinhaber kann diese anforderung mit ei-
ner geordneten Dokumentation der Warenein-
gänge und -ausgänge erfüllen. Die art der Do-
kumentation ist nicht vorgeschrieben, sie muss 
aber erlauben, den Behörden im Bedarfsfall über 
lieferanten oder abnehmer schnell und zuver-
lässig auskunft zu erteilen. Die Dokumentation 
kann zum Beispiel in Form von lieferpapieren 
erfolgen, die so geordnet abgelegt sind, dass 
lieferanten oder abnehmer, auch in Bezug auf 
einen bestimmten Zeitraum, identifiziert werden 
können. Die Dokumentation sollte neben dem 
namen und der anschrift eines lieferanten oder 

abnehmers auch eine zur identifizierung des 
produktes ausreichende Bezeichnung und seine 
menge umfassen.

Zu den Dokumentationspflichten von Futtermit-
teln, die aus betriebseigener erzeugung stammen 
(primärproduktion) und innerbetrieblich verwen-
det werden, siehe Kapitel iV nr. 4.2.4.

4.1.4 Anforderungen an die  
Futtermittelhygiene41 

Bei der primärproduktion von Futtermitteln sind 
durch den Betriebsinhaber bestimmte Doku-
mentationspflichten zu erfüllen. Die Buchfüh-
rung muss insbesondere aussagen enthalten 
über die Verwendung von pflanzenschutzmit-
teln und Bioziden. Deshalb müssen Belege vor-
handen sein, die über die Verwendung von 
pflanzenschutzmitteln und Bioziden aufschluss 
geben. Hierzu zählen z. B. auch lieferscheine 
oder Kaufbelege, mit deren Hilfe nachvollzogen 
werden kann, ob entsprechende mittel bei der 
primärproduktion anwendung fanden (s. auch 
Kapitel iV nr. 8.4 – aufzeichnungspflicht nach 
pflanzenschutzgesetz). 

Zu dokumentieren ist weiterhin die Verwendung 
von gentechnisch verändertem saatgut.42 

Registrierungspflicht
Betriebsinhaber beschaffen sich und verwen-
den nur Futtermittel aus Betrieben, die gemäß 
Futtermittelhygiene-Verordnung registriert und/
oder zugelassen sind. Deshalb dürfen zugekauf-
te Futtermittel nur von Betrieben stammen, die 
über eine registrierung und/oder Zulassung als 
Futtermittelunternehmen verfügen. Jeder Be-
triebsinhaber muss sicherstellen, dass er die-
se anforderung erfüllt. er kann sich z. B. zusi-
chern lassen, dass die ihn beliefernden Betriebe 
über eine registrierung und/oder Zulassung 
verfügen43.

Für die Überprüfung der angaben zum Futter-
mittellieferant ist das veröffentlichte register 
unter der adresse www.bmel.de/futtermittel 
aufzufinden.
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Verwenden Betriebsinhaber Futtermittel aus 
ihrem eigenen Betrieb, müssen auch sie bei der 
zuständigen Behörde registriert und/oder zuge-
lassen sein.44 Änderungen bei den angaben zum 
bereits registrierten Betrieb z. B. inhaberwechsel, 
Gründunge einer Gbr, neuaufnahme von Tätig-
keiten oder Betriebsschließungen sind der zu-
ständigen Behörde (aDD) zu melden.

Getrennte Lagerung
 ■ Futtermittel müssen getrennt von Chemika-

lien und anderen in der Tierernährung ver-
botenen erzeugnissen gelagert werden. la-
gerbereiche und Behälter für Futtermittel 
müssen sauber und trocken gehalten sowie 
regelmäßig gereinigt werden, um unnötige 
Kreuzkontaminationen zu vermeiden. arznei-
futtermittel und Futtermittel ohne arz-nei-
mittel, die für unterschiedliche Tierkategorien 
oder –arten bestimmten sind, müs-sen so ge-
lagert werden, dass das risiko der Fütterung 
an Tiere, für die sie nicht be-stimmt sind, ver-
ringert wird. 45

 ■ abfälle und gefährliche stoffe sind so sicher 
zu lagern und zu behandeln, dass eine gefähr-
liche Kontamination von Futtermitteln ver-
hindert wird,46

 ■ ergebnisse einschlägiger analysen von pri-
märerzeugnisproben oder sonstiger proben, 
die für die Futtermittelsicherheit von Be-
lang sind, sind durch den Betriebsinhaber zu 
berücksichtigen.

4.2 Vorgaben zur Lebensmittelsicherheit

4.2.1 Produktion sicherer Lebensmittel47 

landwirte als lebensmittelunternehmer müs-
sen auf allen produktions-, Verarbeitungs- und 
Vertriebsstufen in den ihrer Kontrolle unterste-
henden Unternehmen dafür sorgen, dass die 
lebensmittel die anforderungen des lebensmit-
telrechts erfüllen und die einhaltung dieser an-
forderungen überprüfen. relevant sind die le-
bensmittelrechtlichen Bestimmungen, die für die 
landwirtschaftliche Tätigkeit gelten.48 

lebensmittel, die nicht sicher sind, dürfen nicht 
in Verkehr gebracht werden. Der Betriebsinhaber 

muss deshalb auch prüfen, ob die lebensmittel-
sicherheit gewährleistet ist, wenn ihm Tatsachen 
bekannt werden, die die sicherheit der von ihm 
produzierten lebensmittel nachteilig beeinflus-
sen könnten. 

lebensmittel gelten als nicht sicher, wenn davon 
auszugehen ist, dass sie gesundheitsschädlich 
oder nicht zum Verzehr durch den menschen ge-
eignet sind:49 

 ■ eine Gesundheitsschädlichkeit kann erfah-
rungsgemäß bei produkten aus der primär-
produktion durch rückstände von pflanzen-
schutzmitteln und Bioziden, pharmakologisch 
wirksamen substanzen, Kontamination mit 
Dioxinen, polychlorierten Biphenylen, polyzy-
klischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, 
schwermetallen, mykotoxinen, nitrat oder 
durch mikrobiologische Belastungen (Krank-
heitserreger) ausgelöst werden. Die Gesund-
heitsschädlichkeit von lebensmitteln wird 
durch Untersuchung und wissenschaftliche 
Bewertung des ergebnisses nachgewiesen.

 ■ Zum Verzehr nicht geeignet sind lebensmit-
tel, wenn sie infolge einer Kontamination mit 
Fremdstoffen oder auf sonstige Weise, durch 
Fäulnis, Verderb oder Zersetzung, nicht für 
den Verzehr durch den menschen akzeptabel 
sind. auch zur Feststellung der nichteignung 
zum Verzehr sind Untersuchungen erfor-
derlich, soweit nicht die sensorischen eigen-
schaften (z. B. fauliger Geruch, verschimmel-
tes produkt) die nichteignung begründen.

die anwendung der guten landwirtschaft-
lichen praxis unter beachtung der allgemei-
nen hygienegrundsätze (schutz vor konta-
mination, angemessene sauberkeit) führt 
im allgemeinen zu sicheren lebensmitteln. 
fehlerhafte produktionsmethoden (z. b. 
überdosierung von pflanzenschutzmitteln 
oder anwendung von verschreibungspflich-
tigen tierarzneimitteln ohne tierärztliche 
behandlungsanweisung) sowie individuelle 
situationen (z. b. besondere bodenbelas-
tungen oder besondere emissionsquellen, 
krankheitsausbrüche im bestand) können 
aber dazu führen, dass die produzierten le-
bensmittel nicht mehr sicher sind. 
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Unabhängig davon dürfen in lebensmitteln fol-
gende rückstände nicht enthalten sein:

 ■ Tierarzneimittel, die die Höchstmengen ge-
mäß Tabelle 1 des anhangs der Verordnung 
(eU) nr. 37/2010 überschreiten, 

 ■ stoffe, die nicht in Tabelle 1 dieser Ver-
ordnung gelistet sind (nicht zugelassene 
Tierarzneimittel),

 ■ verbotene stoffen gemäß Tabelle 2 des an-
hangs der Verordnung (eU) nr. 37/2010 sowie 

 ■ pflanzenschutzmittel, die die Höchstgehal-
te gemäß artikel 18 der Verordnung (eG) nr. 
396/2005 überschreiten.

in allen Fällen kann sich der Betriebsinhaber 
beraten lassen (z. B. von Berufsverbänden oder 
den nach landesrecht zuständigen Behörden), 
um die notwendigen maßnahmen zur Gewähr-
leistung der lebensmittelsicherheit und weitere 
Handlungsoptionen (z. B. Verwertung außerhalb 
des lebensmittelbereichs) abzustimmen.

4.2.2 Information der Behörden, Rückruf und  
 Rücknahme von Lebensmitteln50 

landwirte und Winzer als lebensmittelun-
ternehmer sind verpflichtet, lebensmittel vom 
markt zu nehmen und die nach landes recht 
zuständige Behörde (landwirte die Kreisverwal-
tungen und Verwaltungen der kreisfreien städte; 
Winzer die aufsichts- und Dienstleistungsdirekti-
on Trier) darüber zu informieren, wenn sie Grund 
zu der annahme haben, dass ein von ihnen er-
zeugtes lebensmittel nicht sicher ist. sofern das 
lebensmittel bereits den Verbraucher erreicht 
hat, muss der landwirt/Winzer als lebensmittel-
unternehmer einen rückruf einleiten51. Die mit-
teilung an die Behörde darf nicht zu einer straf-
rechtlichen Verfolgung oder für ein Verfahren 
nach dem ordnungswidrigkeitengesetz gegen 
den meldenden landwirt als lebensmittelunter-
nehmer verwendet werden. 

4.2.3 Rückverfolgbarkeit52 

Zum Beispiel bei einer Gesundheitsgefahr durch 
lebensmittel ist die identifizierung der betroffe-
nen Chargen zur rücknahme der produkte vom 
markt die wichtigste maßnahme zum schutz der 
Verbraucher. landwirte und Winzer als lebens-
mittelunternehmer haben deshalb die rückver-
folgbarkeit der lebensmittel und der der le-
bensmittelgewinnung dienenden Tiere sicher zu 
stellen. 

Die rückverfolgbarkeit der zur lebensmittelge-
winnung dienenden Tiere wird bei rindern, scha-
fen und Ziegen sowie schweinen durch die ein-
haltung der Vorschriften zur Tierkennzeichnung 
und -registrierung (siehe Kap. iii, nr. 6.2) erfüllt. 

Für lebensmittel muss dokumentiert werden, 
von wem der landwirtschaftliche Betrieb sie 
erhalten und/oder an wen er sie abgegeben hat. 
nur die abgabe an den endverbraucher ist von 
der Dokumentationspflicht ausgenommen. 

Die art der Dokumentation ist nicht vorgeschrie-
ben, sie muss aber erlauben, den Behörden im 
Bedarfsfall über lieferanten oder abnehmer 
schnell und zuverlässig auskunft zu erteilen. Z. B. 
können lieferpapiere so geordnet abgelegt wer-
den, dass lieferanten oder abnehmer, auch in 
Bezug auf einen bestimmten Zeitraum, identifi-
ziert werden können. Die Dokumentation sollte, 
gemäß der Bestimmungen der Verordnung (eU) 
nr. 931/201153, neben dem namen und der an-
schrift eines lieferanten oder abnehmers auch 
eine zur identifizierung des produktes ausrei-
chende Bezeichnung und seine menge umfassen. 

4.2.4  Anforderungen an die  
 Lebensmittelhygiene54 

alle erzeuger tierischer lebensmittel müssen die 
verfütterten Futtermittel nach der eG-lebens-
mittelhygieneverordnung dokumentieren.55 Dies 
schließt auch die selbst erzeugten und selbst 
verfütterten Futtermittel mit ein. Diese Doku-
mentationspflicht wird mit den angaben zur 
Flächennutzung im „Gemeinsamen antrag“ auf 
Direktzahlungen bzw. Fördermaßnahmen des 
ländlichen raums erfüllt. Die Dokumentation 
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aller abgegebener und bezogener Futtermittel 
hat unabhängig davon aber gesondert zu erfol-
gen und wird im rahmen der rückverfolgbarkeit 
überprüft (siehe Kapitel iii, nrn. 4.2.3 und 4.1.3, 
rückverfolgbarkeit).

Weitere anforderungen im Bereich der 
lebens mittelhygiene:

 ■ Gefährliche stoffe (z. B. pflanzenschutzmittel, 
schmiermittel) und abfälle müssen von le-
bensmitteln generell getrennt gelagert wer-
den, um eine Kontamination zu verhindern.

 ■ ergebnisse von analysen und einschlägige 
Berichte von Untersuchungen an Tieren, pro-
ben von diesen oder erzeugnissen tierischen 
Ursprungs und pflanzenmaterialproben müs-
sen dokumentiert werden. Dies kann in Form 
einer chronologischen ablage eingehender 
Befundmitteilungen (eigenuntersuchungen, 
Behördenmitteilungen, tierärztliche Berichte) 
erfolgen.

 ■ Die ergebnisse einschlägiger analysen von 
Tier- oder pflanzenmaterialproben oder sons-
tiger proben müssen im weiteren produkti-
onsverfahren berücksichtigt werden, wenn 
das ergebnis für die menschliche Gesundheit 
von Belang ist.

 ■ Futtermittelzusatzstoffe und Tierarzneimit-
tel sowie pflanzenschutzmittel und Biozide 
sind nach den jeweiligen rechtsvorschrif-
ten korrekt zu verwenden. Zu den maßnah-
men, die im rahmen des lebensmittelrechts 
vom Tierhalter verlangt werden, zählen ins-
besondere die Beachtung von Wartezeiten 
sowie die Beachtung von Verwendungsver-
boten bzw. -einschränkungen (s. auch Kap-
tiel iii nr. 8.4 – aufzeichnungspflicht nach 
pflanzenschutzgesetz).56 

 ■ Die Verwendung von pflanzenschutzmitteln 
und Bioziden sowie von Tierarzneimitteln und 
sonstigen Behandlungen, denen die Tiere un-
terzogen wurden, ist zu dokumentieren.

 ■ Um zu verhindern, dass durch das ein-
bringen neuer Tiere in den Betrieb 

infektionskrankheiten, die durch lebensmit-
tel auf den menschen übertragbar sind, ein-
geschleppt werden, müssen ggf. sicherheits-
vorkehrungen getroffen werden (z. B. durch 
einen Quarantänestall oder durch Zukauf 
von Tieren mit Gesundheitszeugnis). Welche 
infektionserreger darunter fallen und wel-
che Vorkehrungen zu treffen sind, richtet sich 
nach den zunächst behördlich bestimmten 
programmen zur Bekämpfung von Zoonosen 
sowie nach dem Tierseuchenrecht. Die Be-
hörden bzw. Berufsverbände informieren hie-
rüber die Betriebsinhaber.

 ■ Der Betriebsinhaber muss geeignete abhilfe-
maßnahmen treffen, wenn er über probleme 
unterrichtet wird, die im rahmen der amtli-
chen Überwachung festgestellt werden.

4.2.5 Milcherzeugung57 

Die einhaltung der vorgeschriebenen Höchstge-
halte für die anzahl somatischer Zellen und die 
Keimzahl kann grundsätzlich als Hinweis auf eine 
hygienische milcherzeugung verstanden wer-
den. Die ergebnisse der regelmäßigen Hemm-
stofftests im rahmen der rohmilchablieferung 
sind Teil des geeigneten Verfahrens, mit dem der 
Betriebsinhaber sicherstellt, dass die in den Ver-
kehr gebrachte rohmilch die höchstzulässigen 
rückstandshöchstmengen für antibiotika nicht 
überschreitet. Den Betriebsinhabern werden mit 
der milchabrechnung die ergebnisse der o.g. Un-
tersuchungen von den molkereien mitgeteilt. Die 
milchabrechnungen bzw. die Untersuchungser-
gebnisse müssen systematisch (z. B. zeitlich ge-
ordnet) aufbewahrt werden.

Die anforderungen für rohmilch sind in anlage 6 
beschrieben. 

Besondere anforderungen an die erzeugung von 
milch ergeben sich aus der Verordnung (eG) nr. 
853/2004. 

Die anforderungen umfassen die sauberkeit und 
die saubere aufbewahrung des melkgeschirrs so-
wie der räume, in denen milch gelagert, behan-
delt oder gekühlt wird. Diese sollen so gelegen 
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und beschaffen sein, dass eine Kontamination der 
milch verhindert wird. Dazu müssen milchlager-
räume vor Ungeziefer geschützt und von räumen 
getrennt sein, in denen Tiere untergebracht sind. 

oberflächen von ausrüstungsgegenständen (wie 
melkgeschirr, Behälter, Tanks etc.) müssen leicht 
zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizie-
ren sein. sie müssen einwandfrei in stand gehal-
ten werden. Die oberflächen sollen deshalb aus 
glatten, waschbaren und ungiftigen materiali-
en bestehen. nach Verwendung müssen diese 
oberflächen gereinigt und erforderlichenfalls 
desinfiziert werden. Tanks und Behälter zur Be-
förderung der rohmilch müssen mindestens ein-
mal pro arbeitstag gereinigt und erforderlichen-
falls desinfiziert werden.

Die milch muss unmittelbar nach dem melken 
an einen sauberen ort verbracht werden, an 
dem eine Kontamination der milch ausgeschlos-
sen ist. Bei täglicher abholung ist die milch un-
verzüglich auf eine Temperatur von nicht mehr 
als 8° C und bei nicht täglicher abholung auf 
nicht mehr als 6° C zu kühlen. Diese Tempe-
raturanforderungen gelten nicht für milch, die 
den Vorschriften in Bezug auf die somatischen 
Zellen, auf die Keimzahl sowie auf die rück-
standshöchstmengen an antibiotika bzw. auf die 
Gesamtrückstandshöchstmenge aller antibioti-
scher stoffe genügt und die innerhalb von zwei 
stunden nach dem melken verarbeitet wird oder 
wenn aus technischen Gründen für die Herstel-
lung bestimmter milcherzeugnisse eine höhere 
Temperatur erforderlich ist und die zuständige 
Behörde eine entsprechende Genehmigung er-
teilt hat.

Darüber hinaus darf rohmilch nur von Tieren 
stammen,

 ■ deren allgemeiner Gesundheitszustand gut 
ist, die keine anzeichen von Krankheiten ha-
ben, die zu einer Kontamination der milch 
führen könnten, und insbesondere keine eitri-
gen Genitalinfektionen, keine magen-Darm-
erkrankungen mit Durchfall und Fieber haben 
oder an einer sichtbaren euterentzündung 

leiden und keine euterwunden haben, die die 
milch nachteilig beeinflussen könnten,

 ■ denen keine nicht zugelassenen stoffe und 
erzeugnisse verabreicht wurden bzw. die kei-
ner vorschriftswidrigen Behandlung im sinne 
der richtlinie 96/22/eG (siehe Kapitel iV nr. 
5) unterzogen wurden,

 ■ bei denen nach Verabreichung zugelassener 
erzeugnisse oder stoffe die vorgeschriebene 
Wartezeit eingehalten wurde,

 ■ die in Bezug auf Brucellose und Tuberkulo-
se die Vorschriften der Verordnung (eG) nr. 
853/2004, anhang iii abschnitt iX, Kapitel i 
nr. 2 und 3 erfüllen,

 ■ und, sofern Ziegen mit Kühen zusammen ge-
halten werden, die Ziegen auf Tuberkulose 
untersucht und getestet wurden.

Tiere, die anzeichen einer infektionskrankheit 
zeigen, die durch lebensmittel auf den men-
schen übertragen werden kann oder die eine 
Kontamination der milch zur Folge haben könn-
te oder die Brucellose oder Tuberkulose infiziert 
oder infektionsverdächtig sind, müssen isoliert 
werden, so dass eine nachteilige Beeinflussung 
der milch anderer Tiere vermieden wird.

Das melken muss unter hygienisch einwandfrei-
en Bedingungen58 stattfinden, insbesondere 

 ■ müssen Zitzen, euter und angrenzende Kör-
perteile vor melkbeginn sauber sein;

 ■ müssen Tiere, die infolge einer tierärztlichen 
Behandlung rückstände in die milch über-
tragen könnten, identifizierbar sein und die-
se milch darf vor ablauf der Wartezeit nicht 
für den menschlichen Verzehr verwendet 
werden.59 

Die anforderungen an die milcherzeugung sind 
unabhängig von einer vorübergehenden ausset-
zung der milchlieferung zu erfüllen.
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4.2.6 Eiererzeugung60 

eier müssen im erzeugerbetrieb bis zur abgabe 
trocken und sauber gehalten werden. sie müs-
sen bis zur abgabe vor Fremdgeruch, stößen 
und sonneneinstrahlung geschützt werden. Die-
se anforderungen sind jedoch nur Cross Com-
pliance relevant, soweit die erzeugung nicht auf 
die direkte abgabe kleiner mengen von eiern an 
endverbraucher oder an örtliche Betriebe des 
einzelhandels zur unmittelbaren abgabe an den 
endverbraucher im sinne von artikel 1 abs. 3 
Buchst. C der Verordnung (eG) nr. 853/2004 in 
Verbindung mit § 5 abs. 2 lmHV beschränkt ist 
(direkte abgabe kleiner mengen von primärer-
zeugnissen durch den erzeuger). D. h. wenn mehr 
als 350 legehennen im Betrieb gehalten wer-
den und/oder die abgabe an andere als die end-
verbraucher erfolgt, ist die Verordnung (eG) nr. 
853/2004 anzuwenden und ein Verstoß nach 
Cross Compliance zu ahnden.  

 HINWEIS: 

auch im falle der oben genannten „kleinen-
mengen-regelung“ (weniger als 350 le-
gehennen im betrieb und abgabe der eier 
an endverbraucher) sind die o. g. – auch 
in anlage 2 der tier-lmhv aufgeführten 

– bestimmungen einzuhalten. ein verstoß 
ist allerdings nicht cross compliance re-
levant, sondern wird nur nach fachrecht 
sanktioniert.

5 richtlinie über das verbot der verWendung bestimmter 

stoffe in der tierischen erzeugung (gab 5)

Betroffen sind Zahlungsempfänger (außer Teilnehmer an der Kleinerzeugerregelung), die Tiere zur Le-
bensmittelgewinnung halten. 

Die richtlinie über das Verbot der Verwendung 
bestimmter stoffe mit hormonaler bzw. thyreo-
statischer Wirkung und von β-agonisten in der 
tierischen erzeugung61 ist in Deutschland durch 
die Verordnung über stoffe mit pharmakologi-
scher Wirkung (pharmstV) umgesetzt worden.

Die anwendung von stoffen mit thyreostati-
scher, östrogener, androgener oder gestagener 
Wirkung sowie von stilbenen und β-agonisten 
bei nutztieren ist grundsätzlich verboten. Unter 
das Verbot fallen alle Hormone mit einer wachs-
tumsfördernden Wirkung. ausnahmen von die-
sem Verbot sind nur in wenigen Fällen zur the-
rapeutischen oder tierzüchterischen Behandlung 
von lebensmittel liefernden Tieren vorgesehen. 
eine Behandlung von masttieren ist verboten

Die zur therapeutischen Behandlung in be-
stimmten Fällen zugelassenen Tierarzneimittel, 
die stoffe mit hormonaler Wirkung oder ß-ago-
nisten enthalten, dürfen nur vom Tierarzt an 
eindeutig identifizierten nutztieren angewandt 
werden. Der Betriebsinhaber darf derartige Tier-
arzneimittel nicht besitzen. lebensmittel (z. B. 
Fleisch, milch) dürfen von behandelten Tieren 
erst nach ablauf der Wartezeit gewonnen wer-
den. eine ausnahme hiervon besteht bei equi-
den. equidenhalter dürfen zugelassene Tierarz-
neimittel mit altrenogest zur Behandlung von 
Fruchtbarkeitsstörungen sowie zugelassene 
Tierarzneimittel mit ß-agonisten für bestimmte 
indikationen wie atemwegsstörungen im Besitz 
haben und bei diesen Tieren anwenden. 
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Tierarzneimittel, die zu tierzüchterischen Zwe-
cken, wie z. B. zur Brunstsynchronisation, oder 
zur Vorbereitung von spender- oder empfän-
gertieren für den embryotransfer zugelassen 
sind, dürfen vom Tierarzt für diese indikationen 
verschrieben oder abgegeben werden. Tierhal-
ter dürfen diese  zugelassenen Tierarzneimittel 
somit im Besitz haben und selber anwenden.

Generell gilt, dass die Verschreibung bzw. die 
abgabe von  zugelassenen Tierarzneimittel zur 
therapeutischen oder tierzüchterischen Behand-
lung durch den Tierarzt nur im rahmen einer 
ordnungsgemäßen Behandlung erfolgen darf. 
Tierhalter müssen sich bei der anwendung die-
ser Tierarzneimittel strikt an die tierärztliche 
Behandlungsanweisung halten und sie dürfen die  
zugelassenen Tierarzneimittel nur an eindeutig 
identifizierte nutztiere verabreichen. 

Der mit den arzneimitteln übergebene nach-
weis des Tierarztes ist vom Tierbesitzer fünf Jah-
re lang aufzubewahren. Die behandelten Tiere, 
das verabreichte Tierarzneimittel, dessen menge 
sowie Wartezeit, das anwendungsdatum und die 
anwendende person sind zu dokumentieren. 

Die einhaltung der genannten Verbote wird  
u. a. im rahmen des nationalen rückstandskon-
trollplanes (nrKp) überwacht. Der nrKp dient 
der aufklärung der Ursachen von rückständen 
in lebensmitteln tierischen Ursprungs. Dabei 
stehen die aufdeckung von illegalen anwendun-
gen verbotener stoffe sowie die Überprüfung der 
einhaltung der festgelegten Höchstmengen für 
rückstände von zugelassenen Tierarzneimitteln 
im Vordergrund. 

Die zielorientierte probenahme zur Kontrolle auf 
rückstände pharmakologisch wirksamer stoffe 
erfolgt durch die Kreisverwaltungen und Verwal-
tungen der kreisfreien städte direkt in den land-
wirtschaftlichen Betrieben bei Tieren, die zur le-
bensmittelgewinnung bestimmt sind (z. B. über 
Blut- und Urinpro ben) und in den schlachthöfen 
bei ge schlachteten Tieren (z. B. über muskula-
tur-, Fett-, organproben). Die proben werden in 
amtlichen laboratorien insbesondere auf rück-
stände verbotener stoffe sowie auf rückstände 
von zugelassenen Tierarznei mitteln untersucht. 
Werden verbotene stoffe nachgewiesen, nimmt 
die zuständige Vete rinärbehörde auf der Grund-
lage der Verordnung (eU) 2019/2090 sowie des 
lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futter-
mittelgesetzbuches (lFGB) ermittlungen über 
die Ursachen für das Vorhandensein der nach-
gewiesenen rückstände auf. Dazu gehören auch 
Kon trollen im Herkunftsbetrieb des untersuch-
ten Tieres. Bei positiven rückstandsergebnis sen 
haben die länder Vollzugsmaßnahmen zu ergrei-
fen, z. B. kann die Behörde die abgabe von Tieren 
aus dem betroffenen Betrieb verbieten und pro-
ben von weiteren Tieren des Bestandes entneh-
men und untersuchen lassen.

Der nachweis von rückständen eines verbote-
nen stoffes stellt einen Verstoß gegen die Ver-
pflichtungen zur einhaltung der Grundanforde-
rungen nach der Verordnung (eU) nr. 1306/2013 
dar, es sei denn, die ergebnisse der sich anschlie-
ßenden Überprüfungen und Untersuchungen 
belegen, dass der Betriebsinhaber nicht für die 
Verabreichung des verbotenen stoffes verant-
wortlich ist. Dies kann zum Beispiel dann der Fall 
sein, wenn das betroffene Tier unmittelbar vor 
der entnahme der probe erworben wurde. 



34 III Grundanforderungen an die Betriebsführung

6 regelungen zur tierkennzeichnung und -registrierung 

(gab 6, 7 und 8)

Betroffen sind Zahlungsempfänger, die Halter von Rindern (einschließlich Bisons, Wisenten und Was-
serbüffeln), Schweinen, Schafen und Ziegen sind, außer Teilnehmer an der Kleinerzeugerregelung.

es gelten:

 ■ für die Haltung von Schweinen (GAB 6): 
richtlinie über die Kennzeichnung und regist-
rierung von schweinen;62

 ■ für die Haltung von Rindern (GAB 7): 
Verordnung zur Kennzeichnung und  
registrierung von rindern und über 
die etikettierung von rindfleisch und 
rindfleischerzeugnissen;63 

 ■ für die Haltung von Schafen und Ziegen 
(GAB 8): 
Verordnung zur Kennzeichnung und registrie-
rung von schafen und Ziegen.64  

 HINWEIS: 

die genannte richtlinie für die haltung von 
schweinen und die beiden verordnungen 
zur haltung von rindern bzw. schafen und 
ziegen werden durch die verordnung (eu) 
nr. 2016/429 zu tierseuchen und zur Ände-
rung und aufhebung einiger rechtsakte im 
bereich tiergesundheit  sowie die delegierte 
verordnung (eu) 2019/2035 zur ergänzung 
der verordnung eu) 2016/429 hinsichtlich 
vorschriften für betriebe, in denen landtie-
re gehalten werden, und rückverfolgbar-
keit bestimmter gehaltener landtiere fort-
geführt. bis zur anpassung des nationalen 
rechts gelten bei cross compliance die bis-
herigen in den kapiteln 6.1 und 6.2 beschrie-
benen regelungen fort.

Die Verordnung zum schutz gegen die Ver-
schleppung von Tierseuchen im Viehverkehr 
(Viehverkehrsverordnung – ViehVerkV)65 ent-
hält die detaillierten und unmittelbar an-
wendbaren Durchführungsbestimmungen zur 

Kennzeichnung und registrierung von Tieren 
der betreffenden Tierart zu den genannten 
eU-Vorschriften. 

6.1 Registrierung von Betrieben mit Rin-
dern, Schweinen, Schafen und Ziegen66 

Jeder Halter von rindern, schweinen, scha-
fen und Ziegen ist verpflichtet, seinen Betrieb 
spätestens vor Beginn der Tätigkeit bei dem 
landkreis unter angabe seines namens, seiner 
anschrift und der anzahl der im Jahresdurch-
schnitt gehaltenen Tiere, ihrer nutzungsart und 
ihres standortes, bezogen auf die jeweilige Tier-
art, anzuzeigen. Änderungen sind unverzüglich 
anzuzeigen..

Dem Tierhalter wird eine zwölfstellige regis-
triernummer zugeteilt, die aus der für die Ge-
meinde des Betriebes vorgesehenen amtlichen 
schlüsselnummer nach dem Gemeindeschlüs-
selverzeichnis (acht stellen) und einer vierstel-
ligen Betriebsnummer gebildet wird. im Falle 
einer Wanderschafherde gilt der Betriebssitz als 
standort.

6.2 Kennzeichnung und Registrierung von 
Tieren

Jeder Halter von rindern, schweinen, schafen 
und Ziegen muss Kennzeichen unter angabe des 
voraussichtlichen jährlichen Bedarfs bei dem 
landeskontrollverband rheinland-pfalz (lKV, 
riegelgrube 15 - 17, 55543 Bad Kreuznach,  
Tel.: 0671 886020, Fax: 0671 67216, e-mail: 
team@lkv-rlp-saar.de) beantragen, die dann 
von dort ausgegeben werden. als Kennzeichen 
gelten:

 ■ beim rind: ohrmarken sowie ohrmar-
ken mit einem elektronischen speicher 
(ohrmarken-Transponder),
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 ■ beim schwein: eine ohrmarke,

 ■ beim schaf und bei der Ziege: ohrmarken 
sowie ohrmarken mit einem elektronischen 
speicher (ohrmarken-Transponder), Boli mit 
elektronischem speicher (Bolus-Transponder), 
Fußfesseln, Fußfesseln mit elektronischem 
speicher (Fußfessel-Transponder, jedoch nicht 
im innergemeinschaftlichen Handel), ohr-
tätowierung (jedoch nicht im innergemein-
schaftlichen Handel).

6.2.1 Rinder

6.2.1.1 Ohrmarken67 

Jeder Tierhalter ist dafür verantwortlich, dass 
alle im Betrieb gehaltenen rinder durch zwei 
identische ohrmarken in beiden ohren zu iden-
tifizieren sind. Für die zweite ohrmarke kann die 
zuständige Behörde ausnahmen von der Form 
und den vorgeschriebenen mindestmaßen ge-
nehmigen, soweit diese ohrmarke einen Trans-
ponder enthält. Dies gilt für rinder, die nach 
dem 31. Dezember 1997 geboren sind. 

Kälber sind innerhalb von sieben Tagen nach der 
Geburt mit zwei identischen ohrmarken in bei-
den ohren zu kennzeichnen. abweichend hier-
von sind Bisons (Bison bison spp.) innerhalb von 
neun monaten zu kennzeichnen.

rinder, die aus einem Drittland eingeführt wer-
den, sind durch den Tierhalter des Bestimmungs-
betriebes innerhalb von 7 Tagen nach dem 
einstellen in den Betrieb mit 2 identischen ohr-
marken zu kennzeichnen. 

Die Kennzeichnung von rindern, die aus anderen 
eU-mitgliedstaaten nach Deutschland verbracht 
werden, steht der Kennzeichnung in Deutschland 
gleich; diese Tiere brauchen nicht erneut gekenn-
zeichnet zu werden.

Bei Verlust oder Unlesbarkeit einer oder beider 
ohrmarken ist der Tierhalter verpflichtet, bei der 
regionalstelle eine ersatzohrmarke mit densel-
ben angaben, die sich auf der verlorenen oder 
unlesbar gewordenen ohrmarke befanden, zu 
beantragen und das rind unverzüglich erneut zu 
kennzeichnen.

6.2.1.2 Bestandsregister68 

Jeder Tierhalter muss ein Bestandsregister füh-
ren, in das folgende angaben für jedes im Be-
trieb vorhandene rind einzutragen sind:

 ■ die ohrmarkennummer,

 ■ das Geburtsdatum,

 ■ das Geschlecht,

 ■ die rasse,

 ■ die ohrmarkennummer des muttertieres von 
ab dem 1. Januar 1998 geborenen rindern 
und von vor dem 1. Januar 1998 geborenen 
rindern, bei denen im einzelfall die ohrmar-
kennummer des muttertieres nachgewiesen 
werden kann,

 ■ Jede Verbringung in den oder aus dem 
Betrieb:

 • im Falle von Zugängen:  
name und anschrift des bisherigen Tier-
halters oder der registriernummer des Be-
triebes, von dem das rind übernommen 
wurde, bzw. name, anschrift und regis-
triernummer des Transporteurs und das 
Zugangsdatum, 

 • im Falle von abgängen:  
name und anschrift des neuen Tierhalters 
oder der registriernummer des Betriebes, 
an den das rind abgegeben wurde, bzw. 
name, anschrift und registriernummer des 
Transporteurs und das abgangsdatum – bei 
Tod im Betrieb muss das Datum dieses er-
eignisses eingetragen werden. 

Das Bestandsregister kann handschriftlich oder 
in elektronischer Form geführt werden. Wird 
das Bestandsregister in elektronischer Form ge-
führt, ist bei einer Überprüfung der zuständigen 
Behörde ein aktueller ausdruck auf Kosten des 
Tierhalters vorzulegen. Wird das Bestandsregis-
ter in der rinderdatenbank Hi-Tier geführt und 
liegt die einverständniserklärung (s. menüpunkt 

„rinderdatenbank-meldungen/einverständniser-
klärung zum HiT-register) zum HiT-Bestands-
register vor, ist ein ausdruck nicht notwendig. 
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sofern Zu- oder abgangsmeldungen der liefe-
ranten oder abnehmer eines Tieres nicht recht-
zeitig erfolgen, sind im HiT evtl. nicht alle für ein 
Bestandsregister erforderlichen Daten vorhan-
den. Um in einem solchen Fall eine CC-sanktion 
zu vermeiden, sollten die fehlenden angaben 
bei Kontrollen vor ort verfügbar gemacht wer-
den können, z. B. durch lieferscheine oder eigene 
aufzeichnungen. 

Bei handschriftlicher Form muss das Bestands-
register entweder in gebundener Form oder als 
loseblattsammlung chronologisch aufgebaut 
und mit fortlaufender seitenzahl versehen sein. 
in jedem Falle sind die eintragungen unverzüg-
lich nach ausführung der aufzeichnungspflichti-
gen Tätigkeit vorzunehmen; im Falle von Gebur-
ten sind die entsprechenden angaben innerhalb 
von sieben Tagen einzutragen. Das Bestandsre-
gister muss mindestens drei Jahre lang aufbe-
wahrt werden. Diese aufbewahrungspflicht gilt 
auch dann, wenn die rinderhaltung aufgegeben 
wurde.

6.2.1.3 Zentrale Datenbank69 

alle rinderhalter, auch die, die nur vorüberge-
hend für die Tiere verantwortlich sind, müs-
sen jede Bestandsveränderung an die zentrale 
Datenbank (internetadresse: www.hi-tier.de) 
melden, d.h. landwirte, pensionstierhalter und 
Viehhändler sind zur meldung von Geburten, 
Zugängen, abgängen, Verendungen oder Haus-
schlachtungen verpflichtet. Die abgabe zur tier-
ärztlichen Behandlung ist nicht meldepflichtig. 
in diesem Fall trägt der Tierhalter das Datum des 
Verbringens sowie der Wiedereinstellung in sei-
nen Betrieb unverzüglich in das Bestandsregister 
ein. Wird nur ein elektronisches Bestandsregis-
ter z. B. in der Hi-Tier geführt, so muss die ab-
gabe von rindern zur tierärztlichen Behandlung 
mittels anderer geeigneter Unterlagen belegt 
werden. 

neben der registriernummer seines Betriebes 
muss der Tierhalter folgende einzeltierbezogene 
angaben melden:

 ■ die ohrmarkennummer,

 ■ das Zugangsdatum,

 ■ das abgangsdatum,

 ■ den eU-mitgliedstaat, das Ursprungsland und 
das Geburtsdatum im Falle des Verbringens 
aus einem anderen eU-mitgliedstaat unmit-
telbar in seinen Bestand oder

 ■ das in der Tiergesundheitsbescheinigung an-
gegebene Geburtsdatum im Falle der ein-
fuhr aus einem Drittland zur unmittelbaren 
schlachtung oder

 ■ den eU-mitgliedstaat im Falle des Verbrin-
gens nach einem anderen eU-mitgliedstaat 
oder

 ■ das Drittland im Falle der ausfuhr in ein 
Drittland oder

 ■ angaben zum Tod eines rindes (schlachtung, 
notschlachtung oder Tod auf andere Weise).

Die meldung muss innerhalb von sieben Tagen 
entweder mit vorgedruckter meldekarte an die 
regionalstelle – von dort erfolgt Weiterleitung 
der Daten an die zentrale Datenbank – oder on-
line (über das internet) an die zentrale Daten-
bank erfolgen. meldekarten für die verschiede-
nen meldearten können bei den regionalstellen 
bezogen werden.  

HINWEIS: 

in der zentralen datenbank (hi-tier) kann 
darüber hinaus eine spezielle maske für die 
abfrage der meldefristüberschreitungen 
abgerufen werden (siehe: rubrik rinderda-
tenbank –abfragen – menüpunkt weitere 
abfragen und funktionen.) dies sollte zur 
Eigenkontrolle genutzt werden. zu be-
achten ist, dass es sich auch bei nicht frist-
gerecht erfolgten meldungen um verstöße 
handelt, die bei cross compliance grund-
sätzlich zu sanktionieren sind.

Fehlerhafte meldungen sind vom Tierhalter zu 
korrigieren. 
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Weitere fachrechtliche Anforderungen:
es wird darauf hingewiesen, dass der Tierhalter 
auch die Kennzeichnung eines rindes unverzüg-
lich der zuständigen Behörde oder einer von ihr 
beauftragten stelle (z. B. durch meldung an Hi-
Tier) anzuzeigen hat (siehe § 28 ViehVerkV). 

es sind folgende einzeltierbezogene angaben zu 
melden:

im Fall der Geburt:

 ■ die verwendete ohrmarkennummer

 ■ das Geburtsdatum

 ■ das Geschlecht

 ■ die rasse des Tieres

 ■ die ohrmarkennummer des muttertieres

im Fall der einfuhr aus einem Drittland:

 ■ die verwendete ohrmarkennummer

 ■ das Geburtsdatum

 ■ das Geschlecht

 ■ die rasse des Tieres

 ■ das Ursprungsland

 ■ das Drittland, aus dem das Tier eingeführt 
worden ist

 ■ die ursprüngliche Kennzeichnung des Tieres

Weiterhin ist zu beachten, dass beim innerge-
meinschaftlichen Verbringen oder bei der aus-
fuhr eines rindes in Drittländer ein rinderpass 
bzw. ein stammdatenblatt (siehe § 30 VieVerkV) 
mitgeführt werden muss.

Beim Verbringen eines rindes aus einem mit-
gliedstaat ist der rinderpass der zuständigen 
Behörde oder einer von ihr beauftragten stelle 
zurückzusenden. 

6.2.2 Schweine

6.2.2.1 Ohrmarken70 

schweine sind im Ursprungsbetrieb vom Tier-
halter so früh wie möglich, spätestens mit 
dem absetzen, mit einer offenen ohrmarke zu 
kennzeichnen. 

Die offene ohrmarke darf nur einmal verwend-
bar sein und muss auf der Vorderseite folgende 
angaben in deutlich lesbarer schwarzer schrift 
auf weißem Grund tragen: De (für Deutsch-
land), das für den sitz des Betriebes geltende 
amtliche Kraftfahrzeugkennzeichen des land-
kreises oder der kreisfreien stadt sowie – für 
ab dem 1. april 2003 geborene schweine – die 
letzten sieben Ziffern der registriernummer des 
Geburtsbetriebes.

Die Kennzeichnung von schweinen, die aus an-
deren eU-mitgliedstaaten nach Deutschland 
verbracht werden, steht der Kennzeichnung in 
Deutschland gleich. Derartig gekennzeichnete 
schweine brauchen nicht erneut gekennzeichnet 
zu werden.

schweine, die aus einem Drittland eingeführt 
werden, sind spätestens bei dem einstellen in 
den Betrieb zu kennzeichnen. eine ausnahme 
gilt nur für schlachttiere, die unter Beachtung 
von § 33 der Binnenmarkt-Tierseuchenschutz-
verordnung (BmTiersschV) unmittelbar zur 
schlachtung verbracht werden. Danach dürfen 
eingeführte schlachtklauentiere nur unmittelbar 
in das von der zuständigen Behörde bestimm-
te öffentliche oder von ihr zugelassene nicht-
öffentliche schlachthaus verbracht werden. Der 
empfänger hat die Tiere dort spätestens fünf 
Werktage nach ihrem eintreffen zu schlachten 
oder schlachten zu lassen, sofern nicht eine kür-
zere Frist bestimmt wird.

Bei Verlust oder Unlesbarkeit der ohrmarke 
muss der Tierhalter das schwein unverzüglich 
erneut mit einer ihm für seinen Betrieb zu-
geteilten offenen ohrmarke dauerhaft kenn-
zeichnen. eine ausnahme gilt für schweine in 
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endmastbetrieben, die unmittelbar, d. h. auf 
direktem Wege, zur abgabe an eine schlacht-
stätte bestimmt sind und die – nach anhang iii 
abschnitt 1 Kapitel iV nr. 3 der Verordnung (eG) 
nr. 853/2004 – so gekennzeichnet sind, dass 
der Betrieb, von dem aus sie zur schlachtung 
kommen, identifiziert werden kann (z. B. durch 
schlagstempel).

6.2.2.2 Bestandsregister71 

alle schweinehalter müssen ein Bestandsregis-
ter führen, das angaben über die anzahl der in 
ihrem Betrieb vorhandenen Tiere enthält (davon 
Zuchtsauen, davon sonstige Zucht- und mast-
schweine über 30 Kilogramm, davon Ferkel bis 
30 Kilogramm) unter Berücksichtigung der an-
zahl der Tiere bei Zu- und abgängen einschließ-
lich Geburten und Todesfällen unter angabe 
ihrer ohrmarkennummer oder eines anderen 
Kennzeichens (ausnahmen: siehe 6.2.2.1 letzter 
absatz). Folgende angaben sind in das Bestands-
register einzutragen:

 ■ bei Zugang: name und anschrift oder regis-
triernummer des vorherigen Tierhalters oder 
Geburt im eigenen Betrieb, Zugangsdatum,

 ■ bei abgang: name und anschrift oder regis-
triernummer des Übernehmers oder Tod im 
eigenen Betrieb, abgangsdatum.

Die pflicht zur eintragung der angaben zur ohr-
markennummer bzw. eines anderen Kennzei-
chens zu Zugang und abgang wird auch dadurch 
erfüllt, dass die erforderlichen angaben aus an-
deren Unterlagen hervorgehen, diese Unterlagen 
dem Bestandsregister als ablichtung in chrono-
logischer reihenfolge beigefügt sind und in der 
spalte 7 „Bemerkungen“ des Bestandsregisters 
auf diese Unterlagen verwiesen wird. 

Das Bestandsregister kann handschriftlich oder 
in elektronischer Form geführt werden. Wird das 
Bestandsregister in elektronischer Form geführt, 
ist bei einer Überprüfung der zuständigen Behör-
de ein aktueller ausdruck auf Kosten des Tierhal-
ters vorzulegen. Bei handschriftlicher Form muss 
das Bestandsregister entweder in gebundener 
Form oder als loseblattsammlung chronologisch 

aufgebaut und mit fortlaufender seitenzahl ver-
sehen sein. Wird das Bestandsregister in elektro-
nischer Form geführt, ist bei einer Überprüfung 
der zuständigen Behörde ein aktueller ausdruck 
auf Kosten des Tierhalters vorzulegen. in jedem 
Falle sind die eintragungen unverzüglich nach 
ausführung der aufzeichnungspflichtigen Tätig-
keit vorzunehmen. Das Bestandsregister muss 
drei Jahre lang aufbewahrt werden. Diese auf-
bewahrungspflicht gilt auch dann, wenn die 
schweinehaltung aufgegeben wurde.

WEITERE FACHRECHTLICHE 
ANFoRdERUNGEN:

es wird darauf hingewiesen, dass neben 
den beiden genannten anforderungen auch 
andere fachrechtliche bestimmungen, ins-
besondere die vorgeschriebenen meldun-
gen (stichtags- und zugangsmeldung) an 
die zentrale schweinedatenbank, sowie die 
aufbewahrung des begleitpapiers oder einer 
kopie (beim verbringen von schweinen auf 
oder von einem viehmarkt oder von oder zu 
einer sammelstelle), einzuhalten sind. 

Jeder tierhalter hat bis zum 15. Januar eines 
jeden Jahres der zuständigen behörde oder 
einer von ihr beauftragten stelle die an-
zahl der jeweils am 1. Januar (stichtag) im 
bestand vorhandenen schweine, getrennt 
nach zuchtsauen, sonstigen zucht- und 
mastschweinen über 30 kilogramm sowie 
ferkeln bis einschließlich 30 kilogramm 
mitzuteilen.

ein verstoß gegen solche fachrechtlichen 
bestimmungen stellt eine ordnungswidrig-
keit dar und kann von der zuständigen be-
hörde geahndet werden. 
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6.2.3 Schafe und Ziegen

6.2.3.1 Kennzeichnung

Kennzeichnung von vor dem 10. Juli 2005 ge-
borenen Schafen und Ziegen
Vor dem 10. Juli 2005 geborene Zucht- oder 
schlachtschafe oder -ziegen müssen mit einer 
offenen ohrmarke gekennzeichnet sein.

Die offene ohrmarke darf nur einmal verwend-
bar sein und muss auf der Vorderseite in deutlich 
lesbarer schwarzer schrift auf weißem Grund 
folgende angaben tragen: De (für Deutschland), 
das für den sitz des Betriebes geltende amtli-
che Kraftfahrzeugkennzeichen des landkreises 
oder der kreisfreien stadt und die letzten sieben 
Ziffern der registriernummer des Ursprungsbe-
triebes. Der Tierhalter kann schafe und Ziegen 
auch mittels ohrtätowierung kennzeichnen, so-
fern durch eine ohrtätowierung der zuständigen 
Behörde oder einer Züchtervereinigung der Ur-
sprungsbetrieb zu ermitteln ist und die Züchter-
vereinigung sich verpflichtet hat, die zuständige 
Behörde über die vorgenommene Kennzeich-
nung zu unterrichten.

Die Kennzeichnung von Zucht- oder schlacht-
schafen oder -ziegen, die vor dem 10. Juli 2005 
aus anderen eU-mitgliedstaaten nach Deutsch-
land verbracht wurden, steht der Kennzeichnung 
in Deutschland gleich, d.h. diese Tiere müssen 
nicht erneut gekennzeichnet werden.

schafe oder Ziegen, die aus einem Drittland 
eingeführt werden, sind spätestens bei dem 
einstellen in den Betrieb zu kennzeichnen. eine 
ausnahme gilt nur für schlachttiere, die unter 
Beachtung von § 33 der BmTiersschV unmittel-
bar zur schlachtung verbracht werden. Danach 
sind eingeführte schlachtklauentiere nur un-
mittelbar in das von der zuständigen Behörde 
bestimmte öffentliche oder von ihr zugelassene 
nicht-öffentliche schlachthaus zu verbringen; 
der empfänger hat die Tiere dort spätestens fünf 
Werktage nach ihrem eintreffen zu schlachten 
oder schlachten zu lassen, sofern nicht eine kür-
zere Frist bestimmt wird.

Bei Verlust oder Unlesbarkeit der ohrmarke 
muss der Tierhalter die vor dem 10. Juli 2005 
geborenen Tiere unverzüglich erneut mit nur ei-
ner ohrmarke kennzeichnen oder kennzeichnen 
lassen. 

Kennzeichnung von nach dem 9. Juli 2005 und 
vor dem 1. Januar 2010 geborenen schafen und 
Ziegen.72

nach dem 9. Juli 2005 in Deutschland gebore-
ne schafe oder Ziegen waren durch den Tierhal-
ter innerhalb von neun monaten nach der Ge-
burt, spätestens vor dem Verbringen aus dem 
Ursprungsbetrieb grundsätzlich mit zwei Kenn-
zeichen individuell zu kennzeichnen oder kenn-
zeichnen zu lassen. 

im Falle des Verlustes oder der Unlesbarkeit 
eines Kennzeichens oder beider Kennzeichen 
muss der Tierhalter die Tiere unverzüglich erneut 
kennzeichnen oder kennzeichnen lassen.

Das erste Kennzeichen muss eine ohrmarke sein, 
die die angaben De (für Deutschland) und einen 
individuellen Code mit maximal 12 Ziffern (Tier-
artenkenncode „01“, Bundesland – zweistellig-, 
individuelle nummer – achtstellig) in deutlich 
lesbarer, unauslöschlicher und fälschungssiche-
rer schrift trägt; die ohrmarke darf zudem nicht 
wieder verwendbar sein. Das zweite Kennzeichen 
kann entweder eine weitere ohrmarke, die die 
gleichen angaben wie die erste ohrmarke trägt, 
ein elektronisches Kennzeichen in Form eines 
Bolus oder einer elektronischen ohrmarke, eine 
Tätowierung (nur bei innerhalb von Deutschland 
verbrachten Tieren) (s. oben) oder bei Ziegen 
eine Fußfessel sein. 

Die Kennzeichnung von o. g. schafen oder Zie-
gen aus anderen eU-mitgliedstaaten steht der 
Kennzeichnung in Deutschland gleich, d.h. diese 
Tiere brauchen nicht erneut gekennzeichnet zu 
werden.

nach dem 9. Juli 2005 aus einem Drittland ein-
geführte schafe und Ziegen sind durch den Tier-
halter des Bestimmungsbetriebes innerhalb von 
14 Tagen nach dem einstellen in den Betrieb, 
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spätestens vor dem Verlassen des Betriebes zu 
kennzeichnen oder kennzeichnen zu lassen, es 
sei denn, es handelt sich um schlachttiere, die 
unter Beachtung von § 33 der BmTiersschV un-
mittelbar zur schlachtung verbracht werden (s. 
oben).

Kennzeichnung von nach dem 31. Dezember 
2009 geborenen schafen und Ziegen.

nach dem 31. Dezember 2009 in Deutschland 
geborene schafe oder Ziegen sind durch den 
Tierhalter innerhalb von neun monaten nach der 
Geburt grundsätzlich mit zwei Kennzeichnungs-
mitteln, davon eines elektronisch (zugelassene 
Kennzeichnungsmittel (Bolus-Transponder, ohr-
markentransponder oder Fußfesseltransponder) 
und eines konventionell (zugelassene Kennzeich-
nungsmittel (ohrmarke, Fußfessel) individuell zu 
kennzeichnen oder kennzeichnen zu lassen.

Verlässt das Tier vor ablauf der 9 monate den 
Ursprungsbetrieb, hat die Kennzeichnung vor 
dem Verbringen aus dem Ursprungsbetrieb zu 
erfolgen. 

Bei schafen und Ziegen, die nur innerhalb von 
Deutschland, nicht aber innergemeinschaftlich 
verbracht werden, ist 

 ■ neben dem ohrmarken-Transponder oder 
Bolus-Transponder als erstem Kennzeichen 
eine ohrtätowierung als zweites Kennzeichen 
zulässig,

 ■ ist neben der ohrmarke als erstem Kennzei-
chen ein Fußfessel-Transponder als zweites 
Kennzeichen zulässig.  

Die ohrmarken (nicht-elektronisch, elektronisch) 
müssen auf der Vorderseite die angaben „De“ 
(für Deutschland) und einen individuellen Code 
mit 12 Ziffern (Tierartenkenncode „01“, Bundes-
land – zweistellig-, individuelle nummer – acht-
stellig) in deutlich lesbarer, unauslöschlicher und 
fälschungssicherer schrift tragen; die ohrmarke 
darf zudem nicht wieder verwendbar sein. Die 
rückseite der ohrmarke ist grundsätzlich nicht 
beschriftet. Die Codierung der elektronischen 
ohrmarke, des Bolus-Transponders bzw. des 

Fußfessel-Transponders muss die sichtbaren an-
gaben der ohrmarke enthalten. Weitere Details 
sind bei der zuständigen Behörde bzw. bei der 
von ihr beauftragten stelle zu erfragen. 

sofern von dem o.g. Grundsatz der elektroni-
schen Kennzeichnung abgewichen wird und 
schafe und Ziegen vor Vollendung des ersten 
lebensjahres zur schlachtung in Deutschland 
bestimmt sind, dürfen diese auch mit einer wei-
ßen Bestandsohrmarke gekennzeichnet werden. 
Die ohrmarke darf nur einmal verwendbar sein 
und muss auf der Vorderseite in deutlich lesbarer 
schwarzer schrift auf weißem Grund folgende 
angaben tragen: De (für Deutschland), das für 
den sitz des Betriebs geltende amtliche Kraft-
fahrzeugkennzeichen des landkreises oder der 
kreisfreien stadt und die letzten sieben Ziffern 
der re gis trier nummer des Geburtsbetriebes. Der 
Tierhalter hat die Kennzeichnung innerhalb von 
neun monaten nach der Geburt, spätestens je-
doch vor dem Verbringen aus dem Ursprungsbe-
trieb, durchzuführen oder durchführen zu lassen. 
Verlässt das Tier den Geburtsbetrieb vor ablauf 
der 9 monate, hat die Kennzeichnung vor dem 
Verlassen des Geburtsbetriebes zu erfolgen.

Die Kennzeichnung von o. g. schafen oder Zie-
gen aus anderen eU-mitgliedstaaten steht der 
Kennzeichnung in Deutschland gleich, d.h. diese 
Tiere brauchen nicht erneut gekennzeichnet zu 
werden.

nach dem 31. Dezember 2009 aus einem Dritt-
land eingeführte schafe oder Ziegen sind durch 
den Tierhalter des Bestimmungsbetriebes in-
nerhalb von 14 Tagen nach dem einstellen in 
den Betrieb, spätestens vor dem Verlassen des 
Betriebes zu kennzeichnen oder kennzeich-
nen zu lassen, es sei denn, es handelt sich um 
schlachttiere, die unter Beachtung von § 33 der 
BmTiersschV unmittelbar zur schlachtung ver-
bracht werden (s. oben).

im Falle des Verlustes oder der Unlesbarkeit 
eines Kennzeichens oder beider Kennzeichen 
muss der Tierhalter die Tiere unverzüglich erneut 
kennzeichnen oder kennzeichnen lassen.
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6.2.3.2 Bestandsregister73 

Der Tierhalter hat ein Bestandsregister zu führen, 
das folgende angaben enthält:

 ■ name und anschrift des Tierhalters,

 ■ registriernummer des Betriebs,

 ■ nutzungsart (Zucht, milch, mast) sowie

 ■ ergebnis und Datum der letzten jährlichen 
Tier zählung am 1. Januar (bei Drittland-Tie-
ren: ursprüngliche Kennzeichnung).

Darüber hinaus sind folgende angaben im Be-
standsregister verpflichtend:

 ■ Beim Verbringen von Tieren:

 • im Falle von Zugängen: 
 - name und anschrift oder registriernum-

mer des vorherigen Tierhalters,
 - Datum des Zugangs, 
 - Kennzeichen des Tieres oder der Tiere 

und
 - anzahl, sofern Tiere die selbe Kennzeich-

nung aufweisen. 

 • im Falle von abgängen:
 - name und anschrift oder registriernum-

mer des Übernehmers,
 - name und anschrift oder registriernum-

mer des Transportunternehmers, Kfz-
Kennzeichen des Transportmittels,

 - Datum des abgangs,
 - Kennzeichen des Tieres oder der Tiere 

und
 - anzahl, sofern Tiere die selbe Kennzeich-

nung aufweisen. 
 

 HINWEIS: 

ein ersatz dieser angaben ist durch eine 
zweitausfertigung oder kopie des Begleit-
dokuments möglich, sofern diese die erfor-
derlichen angaben enthalten.

 • bei nach dem 31. Dezember 2009 im Be-
trieb geborenen und/oder verendeten/ge-
schlachteten Tieren:
 - Kennzeichen des Tieres,
 - Geburtsjahr,
 - Datum der Kennzeichnung,
 - rasse,
 - Genotyp, soweit bekannt,
 - Tod (monat und Jahr) und
 - ggf. ersatzkennzeichen.

 
Im Falle einer Nachkennzeichnung eines 
Schafes oder einer Ziege sind entsprechende 
Angaben in das Bestandsregister einzutragen. 

Das Bestandsregister kann handschriftlich oder 
in elektronischer Form geführt werden. Wird das 
Bestandsregister in elektronischer Form geführt, 
ist bei einer Überprüfung der Behörde ein aktu-
eller ausdruck auf Kosten des Tierhalters vor-
zulegen. Bei handschriftlicher Form muss das 
Bestandsregister entweder in gebundener Form 
oder als loseblattsammlung chronologisch auf-
gebaut und mit fortlaufender seitenzahl verse-
hen sein. in jedem Falle sind die eintragungen 
unverzüglich nach ausführung der aufzeich-
nungspflichtigen Tätigkeit vorzunehmen. Das Be-
standsregister muss drei Jahre lang aufbewahrt 
werden. Diese aufbewahrungspflicht gilt auch 
dann, wenn die schaf- oder Ziegenhaltung auf-
gegeben wurde. auf Verlangen der zuständigen 
Behörde hat der Tierhalter alle angaben über 
Herkunft, Kennzeichnung und gegebenenfalls 
Bestimmung von Tieren vorzulegen, die sich in 
den letzten drei Jahren in seinem Besitz befan-
den oder von ihm gehalten, befördert, vermark-
tet oder geschlachtet wurden. 

Für Wanderschafherden gelten – je nach ausmaß 
des Wandergebietes – anzeige- bzw. Genehmi-
gungspflichten durch die zuständige Behörde 
und gesonderte regelungen zur aufzeichnung 
von Zu- und abgängen (§ 10 der ViehVerkV).

auf Grund eines Urteils des europäischen Ge-
richts (rechtssache T-437/14, Urteil vom 28. 
september 2016) sind die regelungen zur Be-
triebsregistrierung (anzeigepflicht der schaf-/
Ziegenhaltung), über meldungen an die Hi-
Tier-Datenbank, die stichtagsmeldung und das 
Begleitpapier nicht mehr Cross-Compliance-
relevant. Die regelungen sind aber weiterhin 
fachrechtlich verbindlich.
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7 tse-krankheiten (gab 9)

7.1 Verfütterungsverbot

Betroffen sind Zahlungsempfänger (außer Teilnehmer an der Kleinerzeugerregelung), die Futtermittel 
an Wiederkäuer oder andere Nutztiere verfüttern. 

nach den Bestimmungen von artikel 7 absatz 1 und 2 in Verbindung mit anhang iV Kapitel 1 der Tse-
Verordnung74 ergeben sich Verbote für die Fütterung von Wiederkäuern und anderen nutztieren, die 
keine Wiederkäuer sind, mit bestimmten Futtermitteln. Für die anwendung von bestimmten aus-
nahmeregelungen zu diesen Verfütterungsverboten gelten besondere anforderungen, die in anhang 
iV Kapitel ii - iV der Verordnung (eG) nr. 999/2001 festgelegt sind. Hierzu gehören u. a. eine melde-
pflicht zwecks amtlicher registrierung sowie die Beantragung einer amtlichen Zulassung vor dem Ge-
brauch von bestimmten ausnahmeregelungen.

7.1.1  Verfütterungsverbote, die für Wiederkäu-
er und andere Nutztiere gelten, nach Ar-
tikel 7 Absatz 1 und 2 in Verbindung mit 
Kapitel I von Anhang IV der Verordnung 
(EG) Nr. 999/2001

 ■ Regelungen, die für die Fütterung von 
Wiederkäuern gelten:

die Fütterung von Wiederkäuern mit tieri-
schen Proteinen und Futtermitteln, die tieri-
sche Proteine enthalten, ist verboten. dieses 
Verbot umfasst die Fütterung von Wieder-
käuern u. a. mit den folgenden Produkten:

a) verarbeitetes tierisches protein (einschließlich 
Blutmehl),75 

b) Wiederkäuer-Kollagen und -Gelatine,

c) Blutprodukte,

d) hydrolysiertes protein tierischen Ursprungs,

e) Dicalciumphosphat und Tricalciumphosphat 
tierischen Ursprungs, 

f) Futtermittel, die die in den Buchstaben a) bis 
e) aufgeführten produkte enthalten.

Nicht verboten ist die Fütterung von Wieder-
käuern mit folgenden produkten:

1. milch, erzeugnisse auf milchbasis, aus milch 
gewonnene erzeugnisse, Kolostrum und 
Kolostrumerzeugnisse,

2. eier und eierprodukte,

3. nichtwiederkäuer-Kollagen und -Gelatine,

4. hydrolysierte proteine aus Teilen von nicht-
wiederkäuern oder Wiederkäuerhäuten und 

-fellen,

5. mischfuttermittel, die die unter den Ziffern 1 
bis 4 aufgeführten produkte

enthalten.

Nicht verboten ist die Fütterung von nicht ab-
gesetzten Wiederkäuern mit folgendem pro-
dukt (nach vorheriger meldung an die zuständige 
Behörde):

•	 Fischmehl enthaltendes milchaustauschfut-
termittel, das gemäß den besonderen Bedin-
gungen in Kapitel iV abschnitt e von anhang 
iV der Verordnung (eG) nr. 999/2001 herge-
stellt, in den Verkehr gebracht und verwendet 
wird.

 ■ Regelungen, die für die Fütterung von 
Nutztieren, die keine Wiederkäuer sind, 
gelten

Die Fütterung anderer nutztiere als Wiederkäu-
er, ausgenommen pelztiere, mit folgenden pro-
dukten ist verboten:

a) Verarbeitetes tierisches protein (einschließ-
lich Blutmehl),

b) Blutprodukte,

c) hydrolysiertes protein tierischen Ursprungs,
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d) Dicalciumphosphat und Tricalciumphosphat 
tierischen Ursprungs

und

e) Futtermittel, die die in den Buchstaben a) bis 
e) aufgeführten produkte enthalten.

 
Diese Verbote gelten nicht für die Fütterung von 
nutztieren, die keine Wiederkäuer sind, mit den 
folgenden einzel- und mischfuttermitteln:

1) aus Teilen von nichtwiederkäuern oder aus 
Wiederkäuerhäuten und -fellen hydrolysierte 
proteine,

2) Fischmehl und Fischmehl enthaltende misch-
futtermittel, die gemäß den allgemeinen Be-
dingungen in Kapitel iii und den besonderen 
Bedingungen in Kapitel iV abschnitt a von 
anhang iV der Verordnung (eG) nr. 999/2001 
hergestellt, in Verkehr gebracht und verwen-
det werden,

3) Dicalciumphosphat und Tricalciumphosphat 
tierischen Ursprungs und solche phosphate 
enthaltende mischfuttermittel, die gemäß 
den allgemeinen Bedingungen in Kapitel iii 
und den besonderen Bedingungen in Kapitel 
iV abschnitt B von anhang iV der Verord-
nung (eG) nr. 999/2001 hergestellt, in Ver-
kehr gebracht und verwendet werden

und

4) nichtwiederkäuer-Blutprodukte und solche 
Blutprodukte enthaltende mischfuttermittel, 
die gemäß den allgemeinen Bedingungen in 
Kapitel iii und den besonderen Bedingungen 
in Kapitel iV abschnitt C von anhang iV der 
Verordnung (eG) nr. 999/2001 hergestellt, in 
Verkehr gebracht und verwendet werden. 

 ■ Regelungen, die für die Fütterung von Tie-
ren in Aquakultur gelten

Von den Verfütterungsverboten für nutztiere, 
die keine Wiederkäuer sind, gelten bestimmte 
ausnahmen für Tiere in aquakultur. Die Fütte-
rung von Tieren in aquakultur mit den folgen-
den einzel- und mischfuttermitteln ist nicht 
verboten:

1. Verarbeitetes tierisches nichtwiederkäuer-
protein, ausgenommen Fischmehl und verar-
beitetes tierisches protein aus nutzinsekten, 
und solches verarbeitetes tierisches protein 
enthaltende mischfuttermittel, die gemäß 
den allgemeinen Bedingungen in Kapitel iii 
und den besonderen Bedingungen in Kapitel 
iV abschnitt D von anhang iV der Verord-
nung (eG) nr. 999/2001 hergestellt, in Ver-
kehr gebracht und verwendet werden,

und

2. verarbeitetes tierisches protein aus nutzin-
sekten und solches verarbeitetes tierisches 
protein enthaltende mischfuttermittel, die 
gemäß den allgemeinen Bedingungen in Ka-
pitel iii und den besonderen Bedingungen 
in Kapitel iV abschnitt F von anhang iV der 
Verordnung (eG) nr. 999/2001 hergestellt, in 
Verkehr gebracht und verwendet werden. 

 ■ Regelungen für die Fütterung von Geflügel, 
von denen unter bestimmten Bedingungen 
Gebrauch gemacht werden kann

Von den Verfütterungsverboten für nutztiere, 
die keine Wiederkäuer sind, gelten bestimmte 
ausnahmen für Geflügel. Die Fütterung von Ge-
flügel mit den folgenden einzel- und mischfut-
termitteln ist nicht verboten:

•	 Verarbeitetes tierisches protein von schwei-
nen und solches, verarbeitetes tierisches pro-
tein enthaltende mischfuttermittel, die ge-
mäß den allgemeinen Bedingungen in Kapitel 
iii und den besonderen Bedingungen in Kapi-
tel iV abschnitt G von anhang iV der Verord-
nung (eG) nr. 999/2001 hergestellt, in Ver-
kehr gebracht und verwendet werden,

und

•	 verarbeitetes tierisches protein aus nutzin-
sekten und solches, verarbeitetes tierisches 
protein enthaltende mischfuttermittel, die 
gemäß den allgemeinen Bedingungen in Ka-
pitel iii und den besonderen Bedingungen 
in Kapitel iV abschnitt F von anhang iV der 
Verordnung (eG) nr. 999/2001 hergestellt, in 
Verkehr gebracht und verwendet werden.
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 ■ Regelungen für die Fütterung von Schwei-
nen, von denen unter bestimmten Bedin-
gungen Gebrauch gemacht werden kann

Von den Verfütterungsverboten für nutztiere, 
die keine Wiederkäuer sind, gelten bestimm-
te ausnahmen für schweine. Die Fütterung von 
schweinen mit den folgenden einzel- und misch-
futtermitteln ist nicht verboten:

•	 Verarbeitetes tierisches protein von Geflügel 
und solches, verarbeitetes tierisches prote-
in enthaltende mischfuttermittel, die gemäß 
den allgemeinen Bedingungen in Kapitel iii 
und den besonderen Bedingungen in Kapitel 
iV abschnitt H von anhang iV der Verord-
nung (eG) nr. 999/2001 hergestellt, in Ver-
kehr gebracht und verwendet werden,

und

•	 verarbeitetes tierisches protein aus nutzin-
sekten und solches, verarbeitetes tierisches 
protein enthaltende mischfuttermittel, die 
gemäß den allgemeinen Bedingungen in Ka-
pitel iii und den besonderen Bedingungen 
in Kapitel iV abschnitt F von anhang iV der 
Verordnung (eG) nr. 999/2001 hergestellt, in 
Verkehr gebracht und verwendet werden.

7.1.2 Bestimmungen für die Anwendung von 
Ausnahmen zu den Verboten nach Artikel 
7 Absatz 1 und 2 in Verbindung mit Kapi-
tel I von Anhang IV der Verordnung (EG) 
Nr. 999/2001

Bei der zuständigen Behörde müssen Betrie-
be eine Registrierung oder eine Zulassung für 
die anwendung von bestimmten ausnahmere-
gelungen gemäß Kapitel ii von anhang iV der 
Verordnung (eG) nr. 999/2001 erwirken. Hier-
zu gehören u. a. die folgenden Bestimmungen 
mit bestimmten ausnahmeregelungen u. a. für 
selbstmischer (nutztierhalter, die mischfutter-
mittel zur ausschließlichen Verwendung im eige-
nen Betrieb zusammenmischen):

Nr. 1

mischfuttermittel, die für die Fütterung von an-
deren nutztieren als Wiederkäuern bestimmt 
sind und die einzelfuttermittel

a) Fischmehl,

b) Dicalciumphosphat und Tricalciumphosphat 
tierischen Ursprungs

c) nichtwiederkäuer-Blutprodukte

d) verarbeitetes tierisches protein aus 
nutzinsekten

e) verarbeitetes tierisches proteinvon 
schweinen

f) verarbeitetes tierisches proteinvon Geflügel

enthalten, sind in Betrieben herzustellen, die 
keine mischfuttermittel für Wiederkäuer herstel-
len und von der zuständigen Behörde zugelassen 
sind.

Die Herstellung von mischfuttermitteln für Wie-
derkäuer in Betrieben, die auch die vorgenann-
ten produkte enthaltenden mischfuttermittel für 
andere nutztiere als Wie-derkäuer herstellen, 
kann von der zuständigen Behörde nach einer 
Vor-ort-inspektion zugelassen werden, sofern 
bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

abweichend von der vorstehenden Bestimmung 
(nr. 1) ist für selbstmischer  eine besondere Zu-
lassung für die Herstellung von alleinfuttermit-
teln aus mischfuttermitteln, die die dort aufge-
führten produkte enthalten, nicht erforderlich, 
sofern sie folgende Bedingungen erfüllen:

a) sie sind von der zuständigen Behörde als Her-
steller von alleinfuttermitteln aus mischfut-
termitteln, die die unter nummer 1 aufge-
führten produkte a, b, c, d, e oder f enthalten, 
registriert,

b) sie halten nur nichtwiederkäuer und

 • wenn sie Geflügel halten, stellen sie keine 
alleinfuttermittel aus mischfuttermitteln 
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her, die verarbeitetes tierisches protein von 
Geflügel enthalten, 

 • wenn sie schweine halten, stellen sie keine 
alleinfuttermittel aus mischfuttermitteln 
her, die verarbeitetes tierisches protein von 
schweinen enthalten; 

c) die zur Herstellung des alleinfuttermittels 
verwendeten, Fischmehl enthaltenden misch-
futtermittel enthalten weniger als 50 % 
rohprotein,

d) die zur Herstellung des alleinfuttermittels 
verwendeten, Dicalcium- und Tricalcium-
phosphat tierischen Ursprungs enthaltenden 
mischfuttermittel enthalten weniger als 10 % 
Gesamtphosphor,

e) die zur Herstellung des alleinfuttermittels 
verwendeten, nichtwiederkäuer- Blutproduk-
te enthaltenden mischfuttermittel enthalten 
weniger als 50 % rohprotein.

Nr. 2

Die Verwendung und lagerung der folgenden 
Futtermittel ist in landwirtschaftlichen Betrie-
ben, in denen nutztierarten gehalten werden, 
für die solche Futtermittel nicht bestimmt sind, 
verboten:

a) Verarbeitetes tierisches nichtwiederkäuer-
protein, einschließlich Fischmehl und verar-
beitetes tierisches protein aus nutzinsekten, 
verarbeitetes tierisches protein von schwei-
nen und verarbeitetes tierisches protein von 
Geflügel

b) Dicalcium- und Tricalciumphosphat tieri-
schen Ursprungs,

c) nichtwiederkäuer-Blutprodukte,

d) mischfuttermittel, die die in den Buchsta-
ben a bis c aufgeführten einzelfuttermittel 
enthalten.

abweichend von dem vorstehenden Verbot (nr. 
2) kann die zuständige Behörde die Verwendung 
und lagerung der in Buchstabe d genannten 
mischfuttermittel in landwirtschaftlichen Betrie-
ben zulassen, in denen nutztierarten gehalten 
werden, für die die mischfuttermittel nicht be-
stimmt sind, sofern in den Betrieben maßnah-
men getroffen werden, die verhindern, dass sol-
che mischfuttermittel an eine Tierart verfüttert 
werden, für die sie nicht bestimmt sind.

Nr. 3

Besondere Bedingungen gelten für die Herstel-
lung und Verwendung von verarbeitetem tieri-
schem nichtwiederkäuer-protein, ausgenommen 
Fischmehl und verarbeitetes tierisches protein 
aus nutzinsekten, und solches protein enthal-
tende mischfuttermittel, die zur Fütterung von 
Tieren in aquakultur bestimmt sind.

nach anhang iV abschnitt D Buchstabe d der 
Verordnung (eG) nr. 999/2001 werden mischfut-
termittel, die verarbeitetes tierisches nichtwie-
derkäuerprotein, ausgenommen Fischmehl und 
verarbeitetes protein aus nutzinsekten enthal-
ten, die zur Fütterung von Tieren in aquakultur 
bestimmt sind, in Betrieben hergestellt, die von 
der zuständigen Behörde für diesen Zweck zu-
gelassen sind und ausschließlich Futtermittel für 
Tiere in aquakultur herstellen. 

abweichend von dieser besonderen Bedingung 
ist eine besondere Zulassung zur Herstellung 
von alleinfuttermitteln aus mischfuttermitteln, 
die das in diesem abschnitt genannte verarbeite-
te tierische nichtwiederkäuer-protein enthalten, 
für selbstmischer* nicht erforderlich, sofern sie 
folgende Bedingungen erfüllen:

•	 sie sind von der zuständigen Behörde als 
Hersteller von alleinfuttermitteln aus misch-
futtermitteln, die verarbeitetes tierisches 
nichtwiederkäuer-protein enthalten, ausge-
nommen Fischmehl und verarbeitetes tieri-
sches protein aus nutzinsekten, registriert,

* Nutztierhalter, die Mischfuttermittel zur ausschließlichen Verwendung im eigenen Betrieb 
zusammenmischen
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•	 sie halten nur Tiere in aquakultur und

•	 die von ihnen verwendeten mischfuttermittel, 
die ein in diesem abschnitt genanntes verar-
beitetes tierisches protein enthalten, enthal-
ten weniger als 50 % rohprotein.

Nr. 4

Besondere Bedingungen gelten für die Herstel-
lung, das inverkehrbringen und die Verwendung 
von Fischmehl enthaltenden milchaustausch-
futtermitteln zur Fütterung nicht abgesetzter 
Wiederkäuer.

Der landwirtschaftliche Betrieb meldet vorab 
die Verwendung von Fischmehl enthaltendem 
milchaustauschfuttermittel an die zuständige 
Behörde. nach anhang iV abschnitt e Buchsta-
be h der Verordnung (eG) nr. 999/2001 werden 
in Haltungsbetrieben, in denen Wiederkäuer ge-
halten werden, maßnahmen getroffen, mit de-
nen verhindert wird, dass Fischmehl enthaltende 
milchaustauschfuttermittel an andere als nicht 
abgesetzte Wiederkäuer verfüttert werden. 

Nr. 5

Besondere Bedingungen gelten für die Herstel-
lung und Verwendung von verarbeitetem tieri-
schem protein aus nutzinsekten und von solches 
protein enthaltenden mischfuttermitteln, die zur 
Fütterung von Tieren in aquakultur, Geflügel und 
schweinen bestimmt sind.

mischfuttermittel, die verarbeitetes tierisches 
protein aus nutzinsekten enthalten, werden in 
Betrieben hergestellt, die von der zuständigen 
Behörde für diesen Zweck zugelassen sind und 
Futtermittel für Tiere in aquakultur, Geflügel 
und schweinen herstellen.

Hiervon abweichend kann die Herstellung von 
mischfuttermitteln, die verarbeitetes tierisches 
protein aus nutzinsekten enthalten und für Tiere 
in aquakultur, Geflügel oder schweine bestimmt 
sind, in Betrieben, die auch mischfuttermittel für 
andere nutztiere, ausgenommen pelztiere, her-
stellen, von der zuständigen Behörde nach einer 
Vor-ort-inspektion zugelassen werden, sofern 
die bestimmten Bedingungen erfüllt sind.

abweichend von diesen besonderen Bedingun-
gen ist eine besondere Zulassung zur Herstellung 
von alleinfuttermitteln aus mischfuttermitteln, 
die verarbeitetes tierisches protein aus nutzin-
sekten enthalten, für selbstmischer  nicht erfor-
derlich, sofern sie folgende Bedingungen erfüllen:

•	 sie sind von der zuständigen Behörde als Her-
steller von alleinfuttermitteln aus mischfut-
termitteln, die verarbeitetes tierisches protein 
aus nutzinsekten enthalten, registriert,

•	 sie halten keine nutztiere im sinne von arti-
kel 3 nummer 6 Buchstabe a der Verordnung 
(eG) nr. 1069/2009 , ausgenommen Tiere in 
aquakultur, Geflügel, schweine oder pelztie-
re, und 

die das verarbeitete tierische protein aus nutz-
insekten enthaltenden mischfuttermittel enthal-
ten weniger als 50 % rohprotein.

Nr. 6

Besondere Bedingungen gelten für die Herstel-
lung und Verwendung von verarbeitetem tie-
rischem protein von schweinen (verarbeitetes 
tierisches schweine-protein) und von solches 
protein enthaltenden mischfuttermitteln, die zur 
Fütterung von Geflügel bestimmt sind.

mischfuttermittel, die verarbeitetes tierisches 
schweine-protein enthalten, werden in Betrie-
ben hergestellt, die von der zuständigen Behör-
de für diesen Zweck zugelassen sind und aus-
schließlich Futtermittel für Geflügel, Tiere in 
aquakultur oder pelztiere herstellen. Hiervon 
abweichend kann die Herstellung von mischfut-
termitteln, die verarbeitetes tierisches schweine-
protein enthalten, in Betrieben, die auch misch-
futtermittel für andere nutztiere, ausgenommen 
Tiere in aquakultur und pelztiere, herstellen, von 
der zuständigen Behörde nach einer Vor-ort-ins-
pektion zugelassen werden, sofern die bestimm-
ten Bedingungen erfüllt sind.

abweichend von diesen besonderen Bedingun-
gen ist eine besondere Zulassung zur Herstellung 
von alleinfuttermitteln aus mischfuttermitteln, 
die verarbeitetes tierisches schweine-protein 
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enthalten, für selbstmischer  nicht erforderlich, 
sofern sie folgende Bedingungen erfüllen:

•	 sie sind von der zuständigen Behörde als 
Hersteller von alleinfuttermitteln aus misch-
futtermitteln, die verarbeitetes tierisches 
schweine-protein enthalten, registriert,

•	 sie halten keine nutztiere im sinne von arti-
kel 3 nummer 6 Buchstabe a der Verordnung 
(eU) nr. 1069/2009 , ausgenommen Geflügel, 
Tiere in aquakultur oder pelztiere, und 

•	 die das verarbeitete tierische schweine-pro-
tein aus nutzinsekten enthaltenden misch-
futtermittel enthalten weniger als 50 % 
rohprotein.

Nr. 7 

Besondere Bedingungen gelten für die Herstel-
lung und Verwendung von verarbeitetem tieri-
schem protein von Geflügel (verarbeitetes tieri-
sches Geflügel-protein) und von solches protein 
enthaltenden mischfuttermitteln, die zur Fütte-
rung von schweinen bestimmt sind.

mischfuttermittel, die verarbeitetes tierisches 
Geflügel-protein enthalten, werden in Betrieben 
hergestellt, die von der zuständigen Behörde für 
diesen Zweck zugelassen sind und ausschließlich 
Futtermittel für schweine, Tiere in aquakultur 
oder pelztiere herstellen. Hiervon abweichend 
kann die Herstellung von mischfuttermitteln, die 
verarbeitetes tierisches Geflügel-protein ent-
halten und für schweine bestimmt sind, in Be-
trieben, die auch mischfuttermittel für andere 
nutztiere, ausgenommen Tiere in aquakultur 
und pelztiere, herstellen, von der zuständigen 
Behörde nach einer Vor-ort-inspektion zugelas-
sen werden, sofern die bestimmten Bedingungen 
erfüllt sind.

abweichend von diesen besonderen Bedingun-
gen ist eine besondere Zulassung zur Herstellung 
von alleinfuttermitteln aus mischfuttermitteln, 
die verarbeitetes tierisches schweineGeflügel-
protein enthalten, für selbstmischer  nicht erfor-
derlich, sofern sie folgende Bedingungen erfüllen:

•	 sie sind von der zuständigen Behörde als Her-
steller von alleinfuttermitteln aus mischfut-
termitteln, die verarbeitetes tierisches Geflü-
gel-protein enthalten, registriert,

•	 sie halten keine nutztiere im sinne von arti-
kel 3 nummer 6 Buchstabe a der Verordnung 
(eG) nr. 1069/2009, ausgenommen schwei-
ne, Tiere in aquakultur, oder pelztiere, und

•	 die das verarbeitete tierische Geflügel-prote-
in enthaltenden mischfuttermittel enthalten 
weniger als 50 % rohprotein.

7.1.3 Allgemeine Anforderungen nach Arti-
kel 7 Absatz 1 in Verbindung mit Kapitel 
I von Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 
999/2001

in landwirtschaftlichen Betrieben, die nutztiere, 
ausgenommen pelztiere, halten, ist die Verwen-
dung und lagerung von für nutztiere bestimm-
ten einzel- und mischfuttermitteln, die andere 
Wiederkäuerprodukte enthalten als die nachfol-
gend unter den Buchstaben a bis d aufgeführten, 
verboten. Von diesem Verbot sind folgende Wie-
derkäuerprodukte ausgenommen:

a) milch, erzeugnisse auf milchbasis, aus milch 
gewonnene erzeugnisse, Kolostrum und 
Kolostrumerzeugnisse,

b) Dicalcium- und Tricalciumphosphat tieri-
schen Ursprungs,

c) aus Wiederkäuerhäuten und -fellen hydroly-
sierte proteine und

d) ausgelassenes Wiederkäuerfett mit einem 
Gewichtsanteil von höchstens 0,15 % an un-
löslichen Verunreinigungen sowie Derivate 
von solchem Fett. 
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7.1.4 Bestimmungen im Zusammenhang mit 
dem Transport und der Lagerung be-
stimmter Futtermittel

im „leitfaden für die Kontrolle der anwendung 
der Bestimmungen nach artikel 7 abs. 1 und 2 in 
Verbindung mit anhang iV Kapitel iii, iV und V 
der Verordnung (eG) nr. 999/2001 bei Transport 
und lagerung von bestimmten Futtermitteln 
und für den Gebrauch von ausnahmeregelun-
gen“ sind die Bestimmungen dargestellt. Diese 
schutzmaßnahmen bezwecken, die Kontamina-
tionen von losen Futtermitteln für Wiederkäuer 
oder andere nutztiere mit stoffen oder erzeug-
nissen, die im jeweiligen Futtermittel nach den 
Verfütterungsverbotsbestimmungen nicht zuläs-
sig sind, zu verhindern.

Der leitfaden ist auf der Bmel-Homepage 
(http://www.bmel.de/shared Does/Downloads/
Dc/Tiere/Futtermittel/leitfaden-reinigung.
html) veröffentlicht. Hierin sind geeignete rei-
nigungsmittel, Hinweise für angemessene reini-
gungsverfahren und ein empfohlenes Verfahren 
zur Durchführung der reinigung von Transport-
mitteln oder lagereinrichtungen zum Zwecke der 
Vermeidung einer Kontamination der anschlie-
ßend beförderten oder gelagerten Futtermittel 
dargestellt und ein muster für die Dokumenta-
tion eines eigenbetrieblichen Kontrollsystems 
enthalten.

7.2  TSE (BSE und Scrapie) 

Betroffen sind Zahlungsempfänger (außer Teil-
nehmer an der Kleinerzeugerregelung), die Rin-
der einschließlich Bisons, Wisente und Wasser-
büffel, Schafe und Ziegen halten

Zu beachten sind die Vorgaben der Tse-Ver-
ordnung.76 Durchführungsbestimmungen fin-
den sich im nationalen Tiergesundheitsgesetz77 
sowie der Verordnung über anzeigepflichtige 
Tierseuchen.78 

7.2.1  Meldung79 

Betriebsinhaber, die die oben genannten Tiere 
halten, sind verpflichtet, zur Verhütung, Kont-
rolle und Tilgung der Transmissiblen spongifor-
men enzephalopathie (Tse) (hier: Bovine spon-
giforme enzephalopathie (Bse) und scrapie), den 
Verdacht oder den ausbruch derselben unver-
züglich – auch am Wochenende – der nach lan-
desrecht zuständigen Behörde (in der regel das 
Veterinäramt der Kreise oder kreisfreien städte) 
anzuzeigen.80 

nähere erläuterungen über das Wesen, die Wei-
terverbreitung und das klinische erscheinungs-
bild finden sich in anlage 10 dieser Broschü-
re. Darüber hinaus stehen dem Betriebsinhaber 
ergänzende informationen in der aiD-Broschüre 

„anzeigepflichtige Tierseuchen“ (isBn 978-3-
8308-1051-3) zur Verfügung.

7.2.2  Weitere Tierhalterpflichten81 

neben der Verpflichtung zur anzeige des Ver-
dachts oder des ausbruchs von Bse oder scrapie 
sind für den Tierhalter folgende weitere sachver-
halte von relevanz:

A. Verbringungssperre für Tiere aus dem Be-
stand im Falle des Verdachts auf BSE oder 
Scrapie82 

Bis zum Vorliegen der ergebnisse einer von der 
zuständigen Behörde durchgeführten Unter-
suchung auf Bse oder scrapie unterliegen alle 
rinder, schafe oder Ziegen des Bestandes einer 
amtlichen Verbringungssperre und dürfen nicht 
aus dem Bestand verbracht werden. Den an-
weisungen der zuständigen Behörde ist strikt zu 
folgen. 
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B. Maßnahmen im Falle der Bestätigung von 
BSE oder Scrapie

im Falle der Bestätigung von Bse oder scrapie 
sind die amtlich angeordneten maßnahmen 
strikt zu beachten.83 

C. Bedingungen für das Inverkehrbringen von 
Rindern, Schafen oder Ziegen oder von ihrem 
Sperma, ihren Embryonen oder ihren Eizel-
len, unabhängig vom Vorliegen eines Ver-
dachts auf oder der Bestätigung von BSE oder 
Scrapie 

1. Innergemeinschaftlicher Handel84 

Beim innergemeinschaftlichen Handel mit rin-
dern, deren samen, eizellen oder embryonen, 
sind die gemeinschaftsrechtlich vorgeschriebe-
nen Gesundheitsbescheinigungen mitzuführen.

Für den innergemeinschaftlichen Handel mit 
schafen und Ziegen, deren samen, ihren eizellen 
oder ihren embryonen gilt folgendes:

a)  Zuchtschafe und -ziegen sind 

aa) schafe des prionprotein-Genotyps arr/arr 
oder 

ab) schafe oder Ziegen, die ab Geburt oder in 
den letzten drei Jahren ununterbrochen in 
einem Betrieb/in Betrieben mit dem status 

„kontrolliertes risiko“ gehalten wurden, der/
die die folgenden Bedingungen mindestens 
drei Jahre lang erfüllt/e:

 • er/sie ist/sind regelmäßig, mindestens ein-
mal jährlich von einem amtlichen Tierarzt 
kontrolliert;

 • die Tiere sind gemäß den Gemeinschafts-
vorschriften gekennzeichnet und es werden 
aufzeichnungen geführt;

 • es wurde kein Fall von scrapie bestätigt;
 • alle im Haltungsbetrieb verendeten oder 

getöteten über 18 monate alten Tiere wer-
den in zugelassenen labors mit festgeleg-
ten laborverfahren auf scrapie untersucht 
(detaillierte regelungen sind bei der zustän-
digen Behörde zu erfragen);

 • schafe und Ziegen, mit ausnahme von 
schafen des prionprotein-Genotyps arr/
arr, sind nur dann in den Haltungsbetrieb 
aufgenommen worden, wenn sie von einem 
Haltungsbetrieb stammen, der dieselben 
anforderungen erfüllt. 

 • Die schafe und Ziegen des Haltungsbetrie-
bes kommen weder direkt noch indirekt mit 
schafen und Ziegen aus Haltungsbetrieben 
mit geringerem status in Berührung, auch 
nicht durch die gemeinsame nutzung von 
Weideflächen.

ac) Für das Verbringen nach mitgliedstaaten mit 
vernachlässigbarem risiko bzw. mit einem 
nationalen Bekämpfungsprogramm (derzeit 
Österreich, Finnland, schweden und Däne-
mark) müssen die Tiere aus einem Betrieb 
mit dem anerkannten status „vernachlässig-
bares risiko“ stammen. Die anforderungen 
müssen sieben Jahre lang erfüllt worden sein. 
in Deutschland können schafhaltungsbetrie-
be, die als Bestand der stufe 1 gemäß Tse-
resistenzzuchtverordnung anerkannt sind, 
auf antrag die anerkennung als Betrieb mit 
vernachlässigbarem risiko erhalten. entspre-
chend anerkannte Betriebe werden im Bun-
desanzeiger veröffentlicht.

b)  embryonen/eizellen und samen 

 • embryonen/eizellen und samen müssen 
von schafen und Ziegen gewonnen werden, 
die ununterbrochen ab Geburt oder wäh-
rend der letzten drei lebensjahre in einem 
mitgliedstaat mit vernachlässigbarem risi-
ko oder Haltungsbetrieb/ Haltungsbetrie-
ben mit vernachlässigbarem oder kontrol-
liertem risiko klassischer scrapie gehalten 
wurden, der/die die unter a) genannten an-
forderungen erfüllt hat/haben, oder

 • samen müssen von schafen von männli-
chen Tieren des prionprotein-Genotyps 
arr/arr gewonnen werden oder 

 • schafembryonen/-eizellen müssen mindes-
tens ein arr-allel aufweisen. 



50 III Grundanforderungen an die Betriebsführung

c)  Für schlachtschafe und -ziegen gelten im 
Hinblick auf scrapie im innergemeinschaftli-
chen Handel keine weiteren anforderungen 
als die unten unter nr. 3 - Verbot des Han-
dels - genannten.

sendungen von schafen und Ziegen sowie ih-
ren embryonen und eizellen müssen von den 
gemeinschaftsrechtlich vorgeschriebenen Ge-
sundheitsbescheinigungen begleitet werden. 
Detaillierte regelungen sind bei der zuständigen 
Behörde zu erfragen.

2. Einfuhr von Rindern, Schafen oder Ziegen 
oder von ihrem Sperma, ihren Embryonen oder 
ihren Eizellen85 

Bei der einfuhr von rindern, schafen oder Zie-
gen, deren sperma, ihren embryonen oder ihren 
eizellen ist auf die Vorlage der einschlägigen ge-
meinschaftsrechtlich vorgeschriebenen Gesund-
heitsbescheinigungen zu achten. Diesbezügliche 
detaillierte regelungen sind bei der zuständigen 
Behörde zu erfragen. 

3. Verbot des Handels86 

Das inverkehrbringen der ersten nachkommens-
generation Bse-infizierter rinder bzw. scrapie-
infizierter schafe oder Ziegen, die innerhalb von 
zwei Jahren vor oder nach dem auftreten der 
ersten klinischen Krankheitsanzeichen geboren 
wurden, ist verboten.
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8 regelungen zum pflanzenschutz (gab 10)

Betroffen sind Zahlungsempfänger (außer Teilnehmer an der Kleinerzeugerregelung), in deren Betrieb 
Pflanzenschutzmittel angewendet werden.

Die Verordnung (eG) nr. 1107/2009 des europäischen parlamentes und des rates vom 21. oktober 
2009 über das inverkehrbringen von pflanzenschutzmitteln und zur aufhebung der richtlinien 79/117/
eWG und 91/414/eWG regelt unmittelbar das inverkehrbringen und die grundsätzlichen Bedingungen 
für die Verwendung von pflanzenschutzmitteln. Beispielsweise ist die anwendung von zugelassenen 
pflanzenschutzmitteln nur in den zugelassenen oder genehmigten anwendungsgebieten erlaubt. er-
gänzende Bestimmungen enthalten das pflanzenschutzgesetz87 und die darauf beruhenden Verord-
nungen. Danach darf pflanzenschutz nur nach guter fachlicher praxis88 durchgeführt werden.

HINWEIS: 

sachkundenachweise und prüfplaketten für 
spritz- und sprühgeräte werden zwar seit 
2015 nicht mehr bei cross compliance ge-
prüft, bleiben aber weiterhin nach fachrecht 
erforderlich. betriebsinhaber, die zahlungen 
für besondere agrarumwelt- und klima-
maßnahmen oder Ökolandbauförderungen 
beantragen, sollten beachten, dass hier un-
ter anderem sachkundenachweise und prüf-
plaketten für spritz- und sprühgeräte wei-
terhin beihilfevoraussetzung sind.

8.1 Anwendungsbestimmungen

Betriebe haben bei der anwendung von pflan-
zenschutzmitteln, unabhängig davon, ob dies in 
eigen- oder Fremdleistung erbracht wird, folgen-
de anforderungen einzuhalten:

 ■ Die in der Gebrauchsanleitung beschriebenen 
anwendungsgebiete89 (schadorganismus und 
pflanze oder pflanzenerzeugnis) und aufla-
gen bzw. anwendungsbestimmungen90 (z. B. 
maximale aufwandmenge, maximale anwen-
dungen pro Jahr, abstand zum Gewässer oder 
saumbiotopen, ggf. auch mindestabstände 
zum schutz von anwohnern und nebenste-
henden) sind bei der anwendung einzuhal-
ten (ggf. aktualisierte Fassung der Zulassung 
beachten). 

 ■ Bei der anwendung eines pflanzenschutz-
mittels sind die festgesetzten anwendungs-
bestimmungen zu beachten (z. B. zum 
Gesundheitsschutz des anwenders von un-
beteiligten dritten bei oder ggf. auch nach 
der Ausbringung sowie zum schutz von Ge-
wässern und saumbiotopen).

 ■ Die behördlichen anordnungen zur erfüllung 
der anforderungen der guten fachlichen pra-
xis müssen befolgt werden. 

 ■ pflanzenschutzmittel dürfen auf Freilandflä-
chen (siehe Glossar) nur angewendet werden, 
soweit diese landwirtschaftlich, forstwirt-
schaftlich oder gärtnerisch genutzt werden 
oder eine ausnahmegenehmigung vorliegt. 
pflanzenschutzmittel dürfen nicht in oder un-
mittelbar an oberirdischen Gewässern ange-
wendet werden.91 

Werden pflanzenschutzmittel in Fremdleistung 
angewendet, muss dies auch bei späteren Kon-
trollen belegt werden können (z. B. durch eine 
rechnung). auch bei Fremdleistungen gelten die 
rechtlichen Vorgaben zur ausbringung. Der Be-
triebsinhaber hat hierauf insbesondere im rah-
men seiner auswahl- und Überwachungspflich-
ten bezüglich des Dritten zu achten.
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8.2 Anwendungsverbote und 
-beschränkungen

Die anwendung eines nicht zugelassenen pflan-
zenschutzmittels ist grundsätzlich verboten. 
Darüber hinaus ist die anwendung eines zugelas-
senen pflanzenschutzmittels in einem nicht fest-
gesetzten oder genehmigten anwendungsgebiet 
(Kultur und schadorganismus) verboten. 

Die pflanzenschutz-anwendungsverordnung92 
enthält zusätzlich anwendungsverbote und -be-
schränkungen für pflanzenschutzmittel, die in 
dieser Verordnung aufgeführte Wirkstoffe ent-
halten. Diese anwendungsverbote oder -be-
schränkungen sind ebenfalls zu beachten.93 

eine neue Fassung der pflanzenschutzanwen-
dungs-Verordnung (pflschanwV) ist am 8. sep-
tember 2021 in Kraft getreten. Die Änderungen 
sind Teil des insektenschutzpakets der Bundesre-
gierung. es ergeben sich daraus im einzelnen:

a.) Neue Verbote und Einschränkungen bei 
der Anwendung glyphosathaltiger Pflan-
zenschutzmittel

mit der novellierung wird die anwendung von 
glyphosathaltigen pflanzenschutzmitteln in 
Wasserschutzgebieten, Heilquellenschutzgebie-
ten und die spätanwendung vor der ernte grund-
sätzlich verboten. Das Verbot betrifft auch Kern- 
und pflegezonen von Biosphärenreservaten. Das 
bereits bestehende Verbot der anwendung von 
glyphosathaltigen produkten in Gebieten mit 
Bedeutung für den naturschutz (naturschutzge-
biete, nationalparke und gesetzlich geschützte 
Biotope) gilt weiterhin.

Zur anwendung von glyphosathaltigen pro-
dukten gibt es darüber hinaus folgende 
einschränkungen:

•	 eine anwendung von glyphosathaltigen pro-
dukten auf landwirtschaftlichen Flächen, die 
nicht in oben aufgeführten Gebieten liegen, 
ist zudem nur noch zulässig, wenn andere 
maßnahmen (z. B. eine mechanische Bear-
beitung) gemäß den Grundsätzen des integ-
rierten pflanzenschutzes nicht geeignet oder 
zumutbar sind. 

•	 eine anwendung vor der aussaat der nächs-
ten Kultur oder nach der ernte zur stoppelbe-
handlung ist nur zulässig zur Bekämpfung von 
problemunkräutern oder auf erosionsgefähr-
deten Flächen.

•	 Bei perennierenden Unkräutern, wie z. B. 
ackerkratzdistel, ackerwinde, ampfer, land-
wasserknöterich oder Quecke sowie schwer 
bekämpfbaren Unkräutern und Ungräsern ist 
eine Verwendung von glyphosathaltigen mit-
teln auf Teilflächen erlaubt. Die anwendung 
ist auf das notwendige maß zu beschränken.

•	 eine flächige Behandlung von Grünland ist 
nur zulässig zur erneuerung des Grünlands, 
wenn aufgrund starker Verunkrautung eine 
wirtschaftliche nutzung des Grünlandes 
sonst nicht möglich wäre, sowie zur Bekämp-
fung von Unkräutern, die für Weidetiere 
schädlich sein können, oder auf erosionsge-
fährdeten standorten zur Direkteinsaat ohne 
Bodenbearbeitung.

b.) Einschränkungen für den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln in Gebieten mit 
Bedeutung für den Naturschutz

in Gebieten mit Bedeutung für den naturschutz 
(naturschutzgebiete, nationalparke und gesetz-
lich geschützte Biotope) sowie auf Grünland 
und im Forst in FFH-Gebieten wird die anwen-
dung von Herbiziden untersagt. Zudem wird die 
anwendung von bienengefährlichen (auflagen 
B1 bis B3) und bestäubergefährlichen (auflage 
nn410) insektiziden in diesen Gebieten unter-
sagt. in rheinland-pfalz sind auf antrag bei der 
aDD abweichend hiervon auch ausnahmen und 
Befreiungen für Flächen in naturschutzgebieten 
möglich, allerdings nicht für die anwendung von 
Glyphosat.

Von den anwendungsverboten in FFH-Gebieten 
ausgenommen sind produktionsflächen für Gar-
ten-, obst- und Weinbau, der anbau von Hop-
fen, ackerflächen und sonstigen sonderkulturen 
sowie Flächen zur Vermehrung von saat- und 
pflanzgut.  
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c.) Verbote und Einschränkungen bei der An-
wendung von Pflanzenschutzmitteln ent-
lang von Gewässern

Bei der anwendung von pflanzenschutzmitteln 
an Gewässern, ausgenommen kleine Gewäs-
ser von wasserwirtschaftlicher untergeordne-
ter Bedeutung, gilt ab Böschungsoberkante ein 
abstand von 10 metern. Bei geschlossener, ganz-
jährig begrünter pflanzendecke ist ein abstand 
von 5 fünf metern einzuhalten. eine Bodenbear-
beitung darf einmal im Zeitraum von fünf Jahren 
durchgeführt werden. Bereits landesrechtlich 
festgelegte Gewässerabstände gehen dieser re-
gelung vor.  

Die betroffenen Gewässer sind als „Gewässerku-
lisse nach pflschanwV – Verbot der anwendung 
von psm an Gewässern“ auf Basis der Daten 
der Wasserwirtschaftsverwaltung rheinland-
pfalz ausgewiesen unter https://geobox-i.de/
GBV-rlp-pflanzenbau/. Gewässer von unterge-
ordneter Bedeutung sind in der Gewässerkulis-
se ausgenommen. sofern abgebildete Gewässer 
vollständig verrohrt sind, gelten die abstandsre-
gelungen nicht.

8.3 Bienenschutz

Bei der anwendung von pflanzenschutzmitteln 
ist der Bienenschutz zu beachten. entsprechend 
der Bienenschutzverordnung94 dürfen bienenge-
fährliche pflanzenschutzmittel nicht 

 ■ an blühenden oder von Bienen beflogenen 
pflanzen angewendet werden,95 

 ■ so angewendet werden, dass solche pflanzen 
bei der applikation mit getroffen werden,96 

 ■ so gehandhabt, aufbewahrt oder beseitigt 
werden, dass Bienen mit ihnen in Berührung 
kommen können.97 

Zu beachten ist auch, dass bienenungefährliche 
pflanzenschutzmittel bei bestimmten Tankmi-
schungen oder bei einer verbotswidrigen Über-
schreitung der aufwandmenge als bienengefähr-
lich eingestuft gelten.

Von den imkern ist eine Zustimmung einzuholen, 
wenn pflanzen im Umkreis von 60 m zu einem 
Bienenstand innerhalb der Zeit des täglichen 

Bienenflugs mit einem bienengefährlichen pflan-
zenschutzmittel behandelt werden sollen.98 

8.4 Aufzeichnungspflicht 

Über die anwendung von pflanzenschutzmitteln 
sind elektronische oder schriftliche aufzeichnun-
gen zu führen. Diese müssen mindestens folgen-
de punkte umfassen: 

 ■ name des anwenders,

 ■ die jeweilige anwendungsfläche (z. B. Be-
zeichnung der behandelten Fläche oder 
Bewirtschaftungseinheit),

 ■ das anwendungsdatum,

 ■ das verwendete pflanzenschutzmittel,

 ■ die aufwandmenge und

 ■ die Kulturpflanze, für die das pflanzenschutz-
mittel verwendet wurde.  

Die aufzeichnungen sollten zeitnah geführt wer-
den und spätestens bis zum 31. Dezember des 
Jahres der anwendung vollständig vorliegen. 
nach dem Jahr der anwendung sind sie mindes-
tens drei Kalenderjahre aufzubewahren. Zum 
Zeitpunkt der Kontrolle müssen die aufzeichnun-
gen des Vorjahres vorliegen, ansonsten liegt ein 
Verstoß gegen die Cross-Compliance-Bestim-
mungen vor.

eine schlagspezifische aufzeichnung ist nicht er-
forderlich. Die aufzeichnungen müssen aber so 
gestaltet sein, dass nachvollziehbar ist, auf wel-
cher Fläche welches pflanzenschutzmittel ange-
wendet wurde. Die konkrete ausgestaltung ist 
sache des jeweiligen Betriebs und kann auf die 
Verhältnisse des Betriebs abgestimmt werden. 
möglich ist auch die Verbindung mit einer be-
reits vorhandenen schlagkartei oder mit einem 
Flächenverzeichnis. Flächen, die gleich bewirt-
schaftet werden, können zusammengefasst wer-
den. Verantwortlich für die aufzeichnungen ist 
die Betriebsleitung. Dies gilt auch, wenn pflan-
zenschutzmaßnahmen von Dritten durchgeführt 
werden. Die aufzeichnungen nach artikel 67 ab-
satz 1 satz 2 der Verordnung (eG) nr. 1107/2009 
i.V.m. § 11 pflschG erfüllen auch die anforderun-
gen an die Dokumentation bei der produktion 
von lebens- und Futtermitteln (vgl. hierzu auch 
Kapitel iV nr. 4).
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9 tierschutz (gab 11, 12 und 13)

Die Verpflichtungen, die sich für die Betriebsinhaber im Bereich Tierschutz ergeben, leiten sich aus 
drei eG-richtlinien ab, und zwar aus den grundlegenden Vorgaben zum schutz landwirtschaftlicher 
nutztiere (GaB 13)99 sowie den spezifischen Vorgaben für den schutz von Kälbern (GaB 11)100 und 
schweinen (GaB 12).101 

Das eU-recht zum Tierschutz in der Tierhaltung ist in Deutschland durch das Tierschutzgesetz102 und 
die Tierschutz-nutztierhaltungsverordnung103 in nationales recht umgesetzt worden. Cross-Compli-
ance-relevant sind die nationalen Vorschriften im Detail nur soweit sie die Vorgaben des eG-rechts 
umsetzen. entsprechend sind auch nur diese inhalte hier dargestellt. 

in einigen Fällen ergeben sich aus dem nationalen Fachrecht höhere anforderungen. Die einhaltung 
der hier beschriebenen Cross Compliance-relevanten regelungen bedeutet also nicht automatisch, 
dass die betreffende Tierhaltung den anforderungen des nationalen Fachrechts genügt!

Die nachfolgende Beschreibung führt die Verpflichtungen in zusammengefasster Form auf. nähere 
einzelheiten sind den rechtsvorschriften zu entnehmen.

9.1 Regelungen über den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere (GAB 13)

Betroffen sind Zahlungsempfänger (außer Teilnehmer an der Kleinerzeugerregelung), die Tiere zur 
Erzeugung von Lebensmitteln, Wolle, Häuten oder Fellen oder zu anderen landwirtschaftlichen Zwe-
cken züchten oder halten. Pferde, die zu Sport- und Freizeitsportzwecken gehalten werden, werden in 
dem hier dargestellten Zusammenhang (Cross Compliance-relevanter Tierschutz) in der Regel nicht 
als landwirtschaftliche Nutztiere betrachtet, auch wenn diese Pferde am Lebensende der Fleischge-
winnung dienen. Für Pferdehaltungen, die primär dem Zweck der Fleisch- oder Milchgewinnung dienen, 
sind die nachfolgend beschriebenen Regelungen Cross Compliance-relevant.

täglich überprüft werden. notstromaggregate 
und alarmanlagen sind in den technisch erfor-
derlichen abständen auf ihre Funktionsfähigkeit 
hin zu überprüfen. es muss eine Beleuchtung 
vorhanden sein, welche jederzeit die inaugen-
scheinnahme ermöglicht.

Defekte an automatischen oder mechanischen 
anlagen und Geräten sind unverzüglich zu be-
heben. Wenn dies nicht möglich ist, sind bis zu 
ihrer Behebung Vorkehrungen zum schutz der 
Gesundheit und des Wohlergehens der Tiere zu 
treffen. alle mängel müssen spätestens vor einer 
neueinstallung behoben sein.

Tiere, die anzeichen von erkrankungen oder 
Verletzungen haben, müssen unverzüglich ord-
nungsgemäß versorgt werden. sofern erfor-
derlich, sind diese Tiere separat in geeigneten 

9.1.1 Anforderungen an das Personal sowie an 
die Überwachung und Pflege

Für die Fütterung und pflege der Tiere müs-
sen ausreichend viele personen vorhanden sein. 
Die personen müssen die hierfür erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten sowie die notwendi-
ge Zuverlässigkeit haben.

alle Tiere müssen mindestens einmal täglich 
durch direkte inaugenscheinnahme kontrolliert 
werden, wenn sie von regelmäßiger menschli-
cher Versorgung abhängig sind. sind die Tiere 
nicht von regelmäßiger menschlicher Versor-
gung (z. B. extensive Weidehaltung) abhängig, 
müssen sie in solchen abständen kontrolliert 
werden, dass leiden vermieden wird. Vorgefun-
dene tote Tiere müssen bei jeder Kontrolle 
entfernt werden.

Vorhandene Beleuchtungs-, lüftungs- und Ver-
sorgungseinrichtungen müssen mindestens 
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Haltungseinrichtungen unterzubringen, die 
ggf. mit trockener und weicher einstreu oder 
Unterlage versehen sind und ein Tierarzt ist 
hinzuzuziehen.

9.1.2 Aufzeichnungen

alle medizinischen Behandlungen sowie die 
Zahl der bei jeder Kontrolle vorgefundenen to-
ten Tiere müssen aufgezeichnet werden. Bei 
entsprechend gleichwertigen aufzeichnungen, 
die bereits im rahmen anderer Zwecke geführt 
werden, sind zusätzliche aufzeichnungen nicht 
notwendig.

Zum Beispiel können anstelle der aufzeichnun-
gen der medizinischen Behandlungen die Tier-
arzneimittel-nachweise (z. B. sog. Tierarzneimit-
tel-Bestandsbuch) herangezogen werden; das 
Bestandsregister und das nach der Geflügelpest-
Verordnung zu führende register können zur 
Dokumentation der Zahl der bei den Kontrollen 
vorgefundenen toten Tiere verwendet werden. 
ist im Bestandsregister lediglich die abgabe von 
Tieren erfasst, nicht aber die Zahl der verendeten 
Tiere, muss es entsprechend ergänzt werden.

Die aufzeichnungen sind für mindestens drei 
Jahre aufzubewahren und der zuständigen Be-
hörde auf Verlangen vorzulegen.

9.1.3 Anforderungen an die Bewegungsfreiheit

Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, 
muss das Tier seiner art und seinen Bedürfnis-
sen entsprechend verhaltensgerecht unterbrin-
gen. Die möglichkeit des Tieres zu artgemäßer 
Bewegung darf nicht so eingeschränkt sein, dass 
ihm schmerzen oder vermeidbare leiden oder 
schäden zugefügt werden.

9.1.4 Anforderungen an Gebäude, Unterkünfte, 
Anlagen sowie an das Stallklima und die 
Beleuchtung

Die Haltungseinrichtungen müssen so beschaf-
fen sein, dass eine Verletzung oder Gefährdung 
der Tiere so sicher ausgeschlossen ist, wie nach 
dem stand der Technik möglich ist. Das für 
den Bau von Unterkünften, insbesondere von 

Haltungseinrichtungen, verwendete material, 
mit dem die Tiere in Berührung kommen, muss 
sich gründlich reinigen und desinfizieren lassen.

in ställen, in denen die Gesundheit und das 
Wohlergehen der Tiere von der Funktion ei-
ner elektrisch betriebenen lüftungsanlage ab-
hängen, muss eine geeignete ersatzvorrichtung 
vorhanden sein, die bei ausfall der lüftungsan-
lage einen für die erhaltung der Gesundheit und 
das Wohlergehen der Tiere ausreichenden luft-
austausch gewährleistet. Gleichzeitig muss eine 
alarmanlage vorhanden sein, die den ausfall der 
lüftungsanlage meldet. 

Die alarmanlage muss funktionsfähig sein. Hier-
bei ist zu beachten, dass es nicht in jedem Fall 
ausreichend ist, wenn die alarmanlage lediglich 
den Komplettausfall der lüftungsanlage insge-
samt meldet. sofern zur sicherstellung der Ge-
sundheit und des Wohlergehens der Tiere in ei-
ner Haltungseinrichtung, einem stall oder einem 
stallabteil für die ausreichende Belüftung mehre-
re lüfter notwendig sind, muss die alarmanlage 
auch den ausfall einzelner dieser lüfter melden.

Die Zirkulation, der staubgehalt, die Temperatur, 
die relative Feuchte und die Gaskonzentration 
der luft müssen für die Tiere unschädlich sein.

Die Beleuchtungsintensität und Beleuchtungs-
dauer muss bei Tieren, die in ställen unterge-
bracht sind, für die Deckung der ihrer art ent-
sprechenden physiologischen und ethologischen 
Bedürfnisse ausreichen. sofern erforderlich, 
muss eine geeignete künstliche Beleuchtung vor-
gesehen werden.

9.1.5 Anforderungen an die Haltung von Tieren, 
die nicht in Gebäuden untergebracht sind

Tiere, die nicht in Gebäuden untergebracht sind, 
müssen, soweit erforderlich und möglich, vor 
widrigen Witterungsbedingungen, raubtieren 
und sonstigen Gefahren für die Gesundheit ge-
schützt werden. 
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9.1.6 Anforderungen an das Füttern, Tränken 
und beigefügte Stoffe

Wer ein Tier hält, muss das Tier seiner art und 
seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen 
ernähren. 

Die Tiere müssen artgerechtes und altersgemä-
ßes Futter erhalten, das ihnen in ausreichender 
menge und Qualität zur Verfügung gestellt wer-
den muss, so dass sie gesund bleiben und ihren 
nährstoffbedarf decken können.

Die Futter- und Flüssigkeitsration darf keine 
stoffe enthalten, die den Tieren unnötige leiden 
oder schäden zufügen können.

Die Futter- und Tränkeeinrichtungen müssen so 
ausgestattet und angeordnet sein, dass jedem 
Tier ausreichender Zugang zu Futter und Was-
ser ermöglicht wird und Verunreinigungen des 
Futters und des Wassers auf ein mindestmaß 
begrenzt werden. Bei der anordnung der Füt-
terungs- und Tränkanlagen ist darauf zu achten, 
dass die anlagen gut erreichbar sind und mögli-
che rivalitäten der Tiere minimiert werden.

rationsgröße und -häufigkeit müssen den phy-
siologischen Bedürfnissen der Tiere angepasst 
sein.

Die art des Fütterns und Tränkens darf kein un-
nötiges leiden oder schäden verursachen. 

alle Tiere müssen Zugang zu Wasser in ausrei-
chender Qualität haben oder in der lage sein, 
ihren Flüssigkeitsbedarf auf sonstigem Wege zu 
decken.

9.1.7 Eingriffe an Tieren

Das vollständige oder teilweise amputieren von 
Körperteilen oder das vollständige oder teilwei-
se entnehmen oder Zerstören von organen oder 
Geweben eines Wirbeltieres ist verboten. in der 
anlage 7 sind ausnahmen der genannten Verbo-
te aufgeführt. 

Bestimmte eingriffe (s. anlage 7 nr. 3) sind al-
lerdings nur dann zulässig, wenn sie im einzel-
fall für die vorgesehene nutzung des Tieres zu 
dessen schutz oder zum schutz anderer Tiere 
unerlässlich sind. Der zuständigen Behörde ist 

auf Verlangen die Unerlässlichkeit des eingriffs 
glaubhaft darzulegen. Für den nachweis der 
Unerlässlichkeit des Kürzens des schwanzes bei 
schweinen enthält der nationale aktionsplan 
zur „Verbesserung der Kontrollen zur Verhütung 
von schwanzbeißen und zur reduzierung des 
schwanzkupierens bei schweinen“ nähere Vorga-
ben. Werden schwänze von schweinen zu de-
ren schutz kupiert, hat der Betriebsinhaber auf 
Verlangen glaubhaft darzulegen, dass der ein-
griff für die vorgesehene nutzung unerlässlich 
ist. Dies kann gemäß aktionsplan z.B. durch die 
sogenannte Tierhaltererklärung erfolgen, in der 
auf Grundlage einer risikoanalyse dargelegt wird, 
warum das Kupieren ausgehend von der konkre-
ten situation im Betrieb unerlässlich ist 

ein mit schmerzen verbundener eingriff darf an 
einem Wirbeltier grundsätzlich nur unter Be-
täubung vorgenommen werden. Die Betäubung 
warmblütiger Wirbeltiere ist grundsätzlich von 
einem Tierarzt vorzunehmen. Für die Betäubung 
mit Betäubungspatronen kann die zuständige 
Behörde ausnahmen von der Betäubungspflicht 
durch einen Tierarzt zulassen, sofern ein berech-
tigter Grund nachgewiesen wird. 

Unter den in der anlage 8 genannten Vorausset-
zungen kann ein eingriff ggf. auch ohne Betäu-
bung erfolgen. es sind dann alle möglichkeiten 
auszuschöpfen, um die schmerzen oder leiden 
der Tiere zu vermindern. 

im Falle der enthornung von Kälbern bedeutet 
das, dass der eingriff zwar ohne Betäubung, aber 
unter dem einsatz von sedativa und schmerz-
mitteln durchgeführt werden darf.

9.1.8 Züchtung/Zuchtmethoden

natürliche oder künstliche Zuchtmethoden, 
die den Tieren leiden oder schäden zufügen 
oder zufügen können, dürfen nicht angewendet 
werden.

Tiere dürfen nur zu landwirtschaftlichen nutz-
zwecken gehalten werden, wenn aufgrund ihres 
Genotyps oder phänotyps berechtigtermaßen 
davon ausgegangen werden kann, dass die Hal-
tung ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen nicht 
beeinträchtigt. 
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9.2 Regelungen über Mindestanforderungen für den Schutz von Kälbern (GAB 11)

Betroffen sind alle Zahlungsempfänger (außer Teilnehmer an der Kleinerzeugerregelung), die Kälber 
zum Zwecke der Aufzucht und/oder der Mast halten

Kälber sind Hausrinder bis zum alter von sechs monaten.

es sind die bereits dargestellten allgemeinen regelungen über den schutz landwirtschaftlicher nutz-
tiere sowie die nachfolgend erläuterten anforderungen an die Haltung von Kälbern zu beachten.

9.2.1 Besondere Anforderungen an die Hal-
tungseinrichtung für Kälber

Die Kälber müssen sich in den stallungen ausrei-
chend bewegen können, insbesondere muss sich 
jedes Kalb mühelos hinlegen, liegen, aufstehen 
und sich putzen können. 

stallböden, einschließlich Treibgänge, müssen 
rutschfest und trittsicher sein. Dieses ist häufig 
bei Holzspaltenböden nicht gegeben; in solchen 
Fällen können zur Gewährleistung der rutsch-
festigkeit und Trittsicherheit derartige Böden 
beispielsweise mit Gummimatten ausgelegt bzw. 
mit Querrillen gefräst werden. 

Von evtl. vorhandenen Unebenheiten, löchern, 
spalten und sonstigen aussparungen darf keine 
Verletzungsgefahr, insbesondere für Klauen und 
Gelenke der Kälber ausgehen. Die Fläche zum 
liegen muss bequem, sauber und ausreichend 
drainiert sein und darf den Kälbern keinen scha-
den zufügen. 

Bei neubauten (inkl. Umbauten) ab dem Jahr 
2021 ist ein weicher oder elastisch verformbarer 
liegebereich erforderlich. Für bestehende Hal-
tungseinrichtungen gilt eine Übergangsregelung 
von drei Jahren

Bei Kälbern unter zwei Wochen ist die liegeflä-
che mit geeigneter einstreu zu versehen.

Die Haltungseinrichtung ist im sinne der guten 
landwirtschaftlichen praxis sauber zu halten.

9.2.2 Anforderungen an die Haltungsform 
(Einzel-/Gruppenhaltung)

Über acht Wochen alte Kälber müssen in Grup-
pen gehalten werden. Die bei Gruppenhaltung 
erforderliche, uneingeschränkt zur Verfügung 
stehende Bodenfläche richtet sich nach dem Ge-
wicht der Kälber:

 ■ bis 150 Kilogramm = 1,5 Quadratmeter/Kalb;

 ■ von 150 bis 220 Kilogramm =  
1,7 Quadratmeter/Kalb;

 ■ über 220 Kilogramm = 1,8 Quadratmeter/
Kalb.

Die vorbenannte Darstellung des Flächenbe-
darfs bei Gruppenhaltung ist für Betriebe mit 
weniger als sechs Kälbern sowie für Kälber, die 
von der mutter gesäugt werden, nicht Cross 
Compliance-relevant.

eine einzelhaltung ab acht Wochen ist nur zuläs-
sig, wenn:

 ■ der Tierarzt schriftlich bescheinigt, dass aus 
gesundheitlichen oder verhaltensbedingten 
Gründen das Kalb aus der Gruppe abgeson-
dert werden muss oder

 ■ im Betrieb weniger als sechs nach ihrem alter 
und ihrem Körpergewicht für eine tierschutz-
gerechte Gruppenbildung geeignete Kälber 
vorhanden sind oder

 ■ die Kälber sich weiterhin beim muttertier be-
finden, um gesäugt zu werden. 

sofern Kälber in einzelbuchten gehalten werden, 
müssen die Kälber direkten sicht- und Berüh-
rungskontakt zu anderen Kälbern haben können 
(ausnahme: absonderung kranker Tiere). Hin-
sichtlich der Buchtengröße orientiert sich das 
eU-recht an den tatsächlichen Körpermaßen 
der jeweiligen Kälber. Die einhaltung des nati-
onalen Fachrechts gewährleistet, dass das eU-
recht eingehalten wird: 

 ■ Bis zu einem alter von zwei Wochen müssen 
die einzelbuchten innen mindestens 120 cm 
lang, 80 cm breit und 80 cm hoch sein.
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 ■ Bei einem alter der Kälber zwischen zwei 
und acht Wochen müssen die einzelbuchten 
innen mindestens 180 cm (bei innen ange-
brachtem Trog) bzw. mindestens 160 cm (bei 
außen angebrachtem Trog) lang und 100 cm 
breit sein.

 ■ sind die Kälber älter als acht Wochen, müs-
sen – falls die einzelhaltung zulässig ist – die 
einzelbuchten innen mindestens 200 cm (bei 
innen angebrachtem Trog) bzw. mindestens 
180 cm (bei außen angebrachtem Trog) lang 
und 120 cm breit sein.

Für Kälberhütten und iglus gelten die gleichen 
Boxenmaße.

Die vorbenannte Darstellung des Flächenbe-
darfs bei einzelhaltung ist für Betriebe mit we-
niger als sechs Kälbern sowie für Kälber, die 
von der mutter gesäugt werden, nicht Cross 
Compliance-relevant.

9.2.3 Stallklima, Licht und Beleuchtung

Das stallklima, vor allem Zirkulation, staubge-
halt, Temperatur, relative Feuchte und Gaskon-
zentration der luft, müssen für die Tiere un-
schädlich sein.

eine angemessene, dem Tagesrhythmus angegli-
chene Beleuchtung ist künstlich oder natürlich 
im aufenthaltsbereich der Kälber zu gewähr-
leisten. im Fall von künstlichem licht fordert 
das eU-recht, dass das künstliche licht der na-
türlichen Beleuchtung zwischen 9 und 17 Uhr 
entspricht. Die einhaltung des nationalen Fach-
rechts hinsichtlich der Beleuchtungsstärke (mind. 
80 lux) gewährleistet die einhaltung dieser 
anforderung.

9.2.4 Fütterung

Kälber müssen innerhalb der ersten sechs le-
bensstunden rinderkolostralmilch (Biestmilch) 
angeboten bekommen.

Jedes Kalb muss täglich mindestens zweimal ge-
füttert werden.

Werden Kälber in Gruppen gehalten, muss bei 
rationierter Fütterung ein Tier-Fressplatz-Ver-
hältnis von 1:1 sichergestellt werden, damit alle 

Kälber der Gruppe gleichzeitig Futter aufnehmen 
können. Dies gilt nicht bei abruffütterung und 
vergleichbaren Fütterungseinrichtungen.

Zur Gewährleistung einer bedarfsgerechten Füt-
terung und der erforderlichen Hämoglobinkon-
zentration im Blut ist spätestens ab dem achten 
lebenstag faseriges raufutter oder sonstiges 
rohfaserreiches strukturiertes Futter zur freien 
aufnahme anzubieten sowie bei Kälbern bis zu 
einem Gewicht von 70 Kilogramm ein eisenge-
halt der milchaustauschertränke von mindestens 
30 milligramm je Kilogramm zu belegen.

Jedes über zwei Wochen alte Kalb muss jederzeit 
Zugang zu Wasser in ausreichender menge und 
Qualität haben.

9.2.5 Kontrolle und Vorsorge durch den Tier-
halter

Kälber erfordern eine intensivere Beobachtung 
als unter „regelungen über den schutz landwirt-
schaftlicher nutztiere“ für die allgemeine Tier-
haltung beschrieben. eine für die Fütterung und 
pflege verantwortliche person muss das Befin-
den der Kälber

 ■ bei stallhaltung mindestens zweimal täglich,

 ■ bei Weidehaltung mindestens einmal täglich

überprüfen.

9.2.6 Verbote

es ist verboten:

 ■ Kälber in ständiger Dunkelheit zu halten.

 ■ Kälber anzubinden oder sonst festzulegen. 
Bei Gruppenhaltung ist jedoch das anbinden 
der Kälber für jeweils längstens eine stun-
de im rahmen des Fütterns mit milch oder 
milchaustauscher-Tränke zulässig, sofern die 
Vorrichtungen zum anbinden den Kälbern 
keine schmerzen oder vermeidbare schäden 
bereiten und die Tiere sich mühelos hinlegen, 
liegen, aufstehen und sich putzen können.  
etwaige anbindevorrichtungen sind wöchent-
lich zu prüfen und ggf. zu regulieren.

 ■ maulkörbe zu verwenden.
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9.3 Regelungen über Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen (GAB 12)

Betroffen sind alle Zahlungsempfänger (außer Teilnehmer an der Kleinerzeugerregelung), die Schwei-
ne zum Zwecke der Aufzucht und / oder der Mast halten

es sind die bereits dargestellten allgemeinen regelungen über den schutz landwirtschaftlicher nutz-
tiere sowie die nachfolgend erläuterten anforderungen an die Haltung von schweinen zu beachten.

9.3.1 Haltungseinrichtungen für Schweine 

Allgemeine Beschaffenheit 

einzeln gehaltene schweine müssen mit aus-
nahme von abferkelbuchten sichtkontakt zu 
anderen schweinen haben können. sie müssen 
gleichzeitig ungehindert liegen, aufstehen, sich 
hinlegen und eine natürliche Körperhaltung ein-
nehmen können. 

allen schweinen muss ein liegeplatz zur Verfü-
gung stehen, der geeignet, physisch- und tempe-
raturmäßig angenehm und sauber ist, sowie über 
ein angemessenes ableitungssystem verfügt.

schweine, die besonders aggressiv sind oder be-
reits von anderen schweinen angegriffen wur-
den, kranke oder verletzte Tiere, müssen vorü-
bergehend in einzelbuchten aufgestallt werden. 
in diesen Fällen müssen sie in der lage sein, sich 
in ihrer Bucht ungehindert umzudrehen. Die-
se Vorgabe bezieht sich, unter Berücksichtigung 
der anforderungen an die Gruppenhaltung von 
sauen, nicht auf die einzelhaltung von Jung-
sauen und sauen im abferkelbereich und im 
Deckzentrum. 

Bei absatzferkeln, Zuchläufern, mastschweinen, 
Jungsauen und sauen muss der Fressplatz so be-
schaffen sein, dass bei rationierter Fütterung alle 
Tiere gleichzeitig fressen können. Dies gilt auch 
für die tagesrationierte Fütterung.

Boden 

im ganzen aufenthaltsbereich der schweine und 
in den Treibgängen muss der Boden rutschfest 
und trittsicher sein; er muss der Größe und dem 
Gewicht der Tiere entsprechen und so beschaf-
fen sein, dass von ihm keine Verletzungsgefahr 
ausgeht.

 ■ soweit Betonspaltenboden verwendet wird, 
darf der Boden im aufenthaltsbereich der 
schweine höchstens folgende spaltenweiten 
aufweisen: saugferkel 11 mm, absatzferkel 
14 mm, Zuchtläufer und mastschweine 18 
mm, Jungsauen, sauen und eber 20 mm,

 ■ muss der Boden bei saug- und absatzferkeln 
eine mindestauftrittsbreite von mindestens 
fünf Zentimetern und bei anderen schweinen 
eine mindestauftrittsbreite von mindestens 
acht Zentimetern aufweisen.

Beschäftigungsmaterial

Jedes schwein muss jederzeit Zugang zu ge-
sundheitlich unbedenklichem, organischem und 
faserreichem sowie in ausreichender menge 
vorhandenem Beschäftigungsmaterial haben, 
welches von dem schwein untersucht und be-
wegt werden kann, vom schwein veränderbar ist 
und damit dem erkundungsverhalten dient. als 
Beschäftigungsmaterial kann insbesondere stroh, 
Heu, sägemehl oder eine mischung dieser ma-
terialien dienen, wobei zu beachten ist, dass das 
Beschäftigungsmaterial so beschaffen sein muss, 
dass die Gesundheit der Tiere nicht gefährdet 
werden kann. 

Wasser

Jedes mehr als zwei Wochen alte schwein muss 
jederzeit Zugang zu Wasser in ausreichender 
menge und Qualität haben. 

Stallbeleuchtung 

schweine müssen mindestens acht stunden pro 
Tag bei einer lichtstärke von mindestens 40 lux 
gehalten werden. Jedes schwein soll von unge-
fähr der gleichen lichtmenge erreicht werden. 
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Lärmschutz

im aufenthaltsbereich der schweine soll ein Ge-
räuschpegel von 85 dba nicht dauerhaft über-
schritten und dauerhafter oder plötzlicher lärm 
vermieden werden.

Unverträglichkeit/Gruppenstruktur/Aggression

schweine, die gegenüber anderen schweinen 
Unverträglichkeiten zeigen, dürfen nicht in der 
Gruppe gehalten werden. aggressionen in der 
Gruppe oder auseinandersetzungen zwischen 
schweinen sind durch geeignete maßnahmen auf 
ein mindestmaß zu begrenzen.

Beruhigungsmittel zur erleichterung der einstel-
lung fremder schweine dürfen nur in ausnahme-
fällen und nur nach Konsultation eines Tierarztes 
verabreicht werden.

9.3.2 Besondere Anforderungen 

Saugferkel 

in abferkelbuchten müssen schutzvorrichtun-
gen gegen ein erdrücken der saugferkel vorhan-
den sein. Der aufenthaltsbereich der saugferkel 
muss so beschaffen sein, dass alle saugferkel 
jeweils gleichzeitig ungehindert saugen oder sich 
ausruhen können. Der liegebereich muss allen 
saugferkeln ein gleichzeitiges ungestörtes ruhen 
ermöglichen und befestigt (geschlossen) oder 
mit einer matte, stroh oder einem anderen ge-
eigneten material bedeckt sein.

saugferkel dürfen erst im alter von über vier 
Wochen abgesetzt werden, es sei denn, dies ist 
zum schutz des muttertieres oder des saugfer-
kels vor schmerzen, leiden oder schäden erfor-
derlich; ferner darf ein saugferkel im alter von 
über drei Wochen abgesetzt werden, wenn si-
chergestellt ist, dass es unverzüglich in gereinig-
te und desinfizierte ställe oder vollständig ab-
getrennte stallabteile verbracht wird, in denen 
keine sauen gehalten werden.

Absatzferkel 

Für jedes absatzferkel muss bei Gruppenhaltung 
abhängig vom Durchschnittsgewicht folgende 
uneingeschränkt nutzbare Bodenfläche zur Ver-
fügung stehen: 

 ■ über 5 kg bis 10 kg = 0,15 m²,

 ■ über 10 kg bis 20 kg = 0,20 m²;

 ■ über 20 kg = 0,30 m².  
(Hinweis: 0,35 m² ab 05.08.2016 aufgrund 
fachrechtlicher regelungen, die bei Cross 
Compliance aber nicht relevant sind).

Zuchtläufer und Mastschweine

entsprechend dem Durchschnittsgewicht muss 
bei Gruppenhaltung für jedes schwein folgende 
uneingeschränkt nutzbare Bodenfläche zur Ver-
fügung gestellt werden: 

 ■ über 10 kg bis 20 kg = 0,20 m²;

 ■ über 20 kg bis 30 kg = 0,30 m²; 

 ■ über 30 kg bis 50 kg = 0,40 m²;

 ■ über 50 kg bis 85 kg = 0,55 m²;

 ■ über 85 kg bis 110 kg = 0,65 m²;

 ■ über 110 kg = 1,0 m². 

Jungsauen und Sauen

Kastenstände müssen so beschaffen sein, dass 
die schweine sich nicht verletzen können und 
jedes schwein ungehindert aufstehen, sich hinle-
gen sowie den Kopf ausstrecken kann und jedes 
schwein seine Gliedmaßen in seitenlage ausstre-
cken kann, ohne dass dem ein bauliches Hinder-
nis entgegensteht.

Abferkelbuchten müssen so angelegt sein, dass 
hinter dem liegeplatz der Jungsau oder der sau 
genügend Bewegungsfreiheit für das ungehin-
derte abferkeln sowie für geburtshilfliche maß-
nahmen besteht.

Gruppenhaltung von Sauen:

Jungsauen und sauen sind im Zeitraum von über 
vier Wochen nach dem Decken bis eine Woche 
vor dem voraussichtlichen abferkeltermin in der 
Gruppe zu halten (ausnahme: Betriebe mit weni-
ger als zehn sauen und/oder vorübergehend bei 
aggressionen oder Krankheit/Verletzung unter 
der Voraussetzung, dass die Tiere sich jederzeit 
ungehindert umdrehen können).
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Jede seite der Bucht, in der diese Gruppen gehal-
ten werden, muss mindestens 280 Zentimeter, 
bei Gruppen mit weniger als sechs schweinen 
mindestens 240 Zentimeter lang sein.

Bei Gruppenhaltung muss jeder Jungsau und 
jeder sau im Zeitraum von über vier Wochen 
nach dem Decken bis eine Woche vor dem vo-
raussichtlichen abferkeltermin folgende unein-
geschränkt nutzbare Bodenfläche zur Verfügung 
stehen:

 ■ bei einer Gruppengröße bis 5 Tiere = je Jung-
sau 1,80 m²/je sau 2,48 m²; 

 ■ bei einer Gruppengröße von 6 bis 39 Tieren = 
je Jungsau 1,64 m²/je sau 2,25 m²; 

 ■ bei einer Gruppengröße von 40 oder mehr 
Tieren = je Jungsau 1,48m²/je sau 2,03 m².

ein Teil der vorbenannten Bodenfläche, der 0,95 
Quadratmeter je Jungsau und 1,3 Quadratmeter 
je sau nicht unterschreiten darf, muss planbefes-
tigt oder in einer Weise ausgeführt sein, dass der 
perforationsanteil maximal 15% beträgt.

Für alle Betriebe gilt:  
die Anbindehaltung ist verboten.

Trächtige Jungsauen und sauen sind bis eine Wo-
che vor dem voraussichtlichen abferkeltermin 
mit genügend Grundfutter oder Futter mit ho-
hem rohfaseranteil sowie Kraftfutter zu versor-
gen, damit sie ihren Hunger und ihr Kaubedürfnis 
stillen können. 

Trächtige Jungsauen und sauen sind erforderli-
chenfalls gegen parasiten zu behandeln und vor 
dem einstallen in die abferkelbucht zu reinigen. 

in der Woche vor dem voraussichtlichen abfer-
keltermin muss jeder Jungsau oder sau ausrei-
chend stroh oder anderes material zur Befrie-
digung ihres nestbauverhaltens zur Verfügung 
gestellt werden, soweit dies mit der vorhande-
nen anlage zur Kot- und Harnentsorgung verein-
bar ist.

Eber 

eber dürfen nur in Haltungseinrichtungen ge-
halten werden, die so beschaffen sind, dass der 
eber sich ungehindert umdrehen und andere 

schweine hören, riechen und sehen kann, und für 
einen eber ab einem alter von 24 monaten eine 
Fläche von mindestens sechs Quadratmetern 
aufweisen. sie dürfen in Haltungseinrichtungen 
zum Decken nur gehalten werden, wenn diese 
so angelegt sind, dass die sau dem eber auswei-
chen und sich ungehindert umdrehen kann, und 
wenn sie eine Fläche von mindestens zehn Qua-
dratmetern aufweisen.

HINWEISE ZU WEITEREN FACH-
RECHTLICHEN ÄNdERUNGEN IM BE-
REICH TIERSCHUTZ, dIE ABER NICHT 
UNTER CRoSS CoMPLIANCE FALLEN:

Weitere fachrechtliche verpflichtungen, die 
nicht unter cross compliance fallen, betref-
fen insbesondere das mit der 7. Änderung 
der tierschutz-nutztierhaltungsverordnung 
verbundene verbot der kastenstandhaltung 
von sauen im deckzentrum. demnach sind 
Jungsauen und sauen bis auf den zeitraum 
von einer Woche vor dem voraussichtli-
chen abferkeltermin bis mindestens zum 
absetzen der ferkel in der gruppe zu halten 
(übergangsregelungen für altbauten). für 
neubauten muss jeder sau im zeitraum ab 
dem absetzen bis zur besamung 5 m² un-
eingeschränkte nutzbare bodenfläche zur 
verfügung stehen. nähere einzelheiten dazu 
sind den rechtsvorschriften zu entnehmen. 
außerdem wird die kastenstandshaltung 
der sauen im abferkelbereich eingeschränkt 
(übergangsregelungen für altbauten).

ab der 8. Änderung der tierschutz-nutz-
tierhaltungsverordnung muss eine abfer-
kelbuchht, in der sich eine sau frei bewegen 
kann, v. a. mindestens 6,5 qm aufweisen 
(auch hier gelten übergangsregelungen).

seit dem 1. Januar 2021 gilt das verbot 
der betäubungslosen chirurgischen kas-
tration von männlichen ferkeln im al-
ter von unter acht tagen. bezüglich der 
betäubung mit isofluran® gilt hier die 
ferkelbetäubungssachkundeverordnung. 
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iV KonTroll- UnD  
sanKTionssysTem

1 kontrolle

Die in den ländern zuständigen Fachrechtsbehörden kontrollieren die Betriebe hinsichtlich der einhal-
tung der Cross Compliance-Verpflichtungen. Die Kontrollen können von den Zahlstellen übernommen 
werden, wenn deren Kontrollen ebenso wirksam sind wie die der Fachrechtsbehörden. 

Kontrolliert wird, ob die anforderungen und standards für die Cross-Compliance-Verpflichtungen ein-
gehalten werden. Beihilfeanträge werden abgelehnt, wenn der Betriebsinhaber oder sein Vertreter die 
Durchführung einer Vor-ort-Kontrolle verhindern.

1.1 Systematische Kontrolle

Das eU-recht schreibt grundsätzlich vor, dass 
die einhaltung der Cross-Compliance-Verpflich-
tungen bei mindestens 1 % der Begünstigten der 
Cross Compliance relevanten Zahlungen syste-
matisch vor ort kontrolliert werden muss. 

Um den Kontrollaufwand zu begrenzen, können 
die systematischen Kontrollen gebündelt werden, 
d. h. bei einem prüfbesuch werden im selben Be-
trieb mehrere rechtsvorschriften und standards 
überprüft.

1.2 Weitere Kontrollen 

neben den systematischen Cross-Compliance-
Kontrollen können auch Kontrollen aus anderem 
anlass erfolgen. solche Kontrollen, bei denen 
vermuteten Verstößen nachzugehen ist, können 
sich auf Grund von Hinweisen anderer Behörden, 
eigener Fachrechtskontrollen, aber auch durch 
mitteilungen Dritter ergeben. 

2 beWertung eines verstosses gegen die cross-compliance-

vorschriften

Der Betriebsinhaber, der für eine Fläche einen antrag auf Zahlungen stellt, ist das ganze Kalenderjahr 
über dafür verantwortlich, dass auf dieser Fläche die Cross Compliance-Vorgaben eingehalten wer-
den. Damit wird bei Verstößen auf dieser Fläche immer der antragsteller sanktioniert. Dies gilt auch 
in den Fällen, in denen Flächen vor antragstellung übernommen bzw. nach antragstellung abgegeben 
wurden. Wer ggf. im innenverhältnis zwischen Übergeber und Übernehmer für die Verwaltungssank-
tion haftet, bestimmt sich nach privatrecht bzw. einer zwischen den parteien eventuell getroffenen 
Vereinbarung. 
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ist der Verstoß allerdings demjenigen anzulas-
ten, der die Fläche vor antragstellung abgegeben 
bzw. nach antragstellung aufgenommen hat und 
hat derjenige für das betreffende Kalenderjahr 
auch einen Beihilfeantrag gestellt, so werden die 
Verwaltungssanktionen gegenüber dieser person 
vorgenommen.

Bei der Bewertung wird generell auf die Kriterien 
Häufigkeit, ausmaß, schwere und Dauer abge-
stellt. Diese Begriffe sind wie folgt zu verstehen:

 ■ Häufigkeit: Wiederholte nichteinhaltung 
derselben anforderung innerhalb von drei 
aufeinander folgenden Kalenderjahren, vor-
ausgesetzt der Betriebsinhaber wurde auf den 
vorangegangenen Verstoß hingewiesen und 
er hatte die möglichkeit, die erforderlichen 
maßnahmen zur abstellung dieses Verstoßes 
zu treffen.

 ■ Ausmaß: Der räumliche Bezug, insbesondere 
ob der Verstoß weitreichende auswirkungen 
hat oder auf die Flächen des Betriebes oder 
den Betrieb selbst begrenzt ist.

 ■ Schwere: Bezogen auf die Ziele, die mit der 
betreffenden rechtsvorschrift erreicht wer-
den sollen. 

 ■ dauer: insbesondere bezogen auf die län-
ge des Zeitraums, in dem die auswirkungen 
festzustellen sind, oder welche möglichkeiten 
bestehen, die auswirkungen mit angemesse-
nen mitteln abzustellen.

Die zuständige Fachbehörde hat nach diesen 
Kriterien den festgestellten Verstoß als leicht, 
mittel oder schwer zu bewerten. aufgrund dieser 
Bewertung kürzt die Zahlstelle dann die Zahlun-
gen (sanktion). 

Unabhängig von der art der Kontrollen (syste-
matisch oder anlassbezogen) führen alle festge-
stellten Verstöße gegen Cross Compliance-an-
forderungen grundsätzlich zu einer Kürzung der 
Zahlungen. 

bei verstößen mit geringer schwere, be-
grenzten ausmaßes und geringer dauer 
kann in begründeten einzelfällen einmalig 
eine verwarnung ausgesprochen werden 
(sog. „frühwarnsystem“), bei der von einer 
sanktionierung abgesehen werden kann. so-
weit möglich, hat der betriebsinhaber die-
sen verstoß sofort bzw. innerhalb der ihm 
von der zuständigen kontrollbehörde mitge-
teilten frist zu beheben.

Wird bei einer späteren kontrolle innerhalb 
von 3 kalenderjahren, einschließlich des be-
treffenden kalenderjahres nach einer ver-
warnung, festgestellt, dass entweder 

 ■ der festgestellte verstoß in der vorgegebe-
nen frist nicht behoben oder

 ■ erneut gegen dieselbe anforderung versto-
ßen wurde,

erfolgt eine rückwirkende sanktionierung 
(mindestens 1%) im Jahr der erstfeststel-
lung sowie eine sanktionierung als Wie-
derholungsverstoß im Jahr der erneuten 
feststellung. 

Wenn im bereich der tierkennzeichnung 
und -registrierung trotz angemessener 
sorgfalt kleinere fehler passieren, kann im 
einzelfall auf sanktionen verzichtet werden. 
diese fehler müssen dann auch nicht nach 
dem o.g. system verwarnt werden.
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3 hÖhe der verWaltungssanktion

Bei einem fahrlässigen Erstverstoß werden die 
gesamten Zahlungen eines Betriebes gekürzt bei

 ■ leichtem Verstoß um 1 %,

 ■ mittlerem Verstoß um 3 %

 ■ schwerem Verstoß um 5 %.

Wichtig für die Berechnung der sanktion ist auch 
der Bereich, in dem verstoßen wurde. Die Cross-
Compliance-regelungen sind in vier Bereiche 
zusammengefasst:

 ■ 1. Bereich: Umweltschutz, Klimawandel und 
guter landwirtschaftlicher Zustand der Flä-
chen (GaB 1 bis 3 und GlÖZ 1 bis 7),

 ■ 2. Bereich: Gesundheit von mensch, Tier und 
pflanzen (GaB 4 bis 10,) 

 ■ 3. Bereich: Tierschutz (GaB 11 bis 13)  

mehrere fahrlässige Verstöße innerhalb eines 
Jahres in einem Bereich werden wie ein Verstoß 
sanktioniert. Werden innerhalb eines Bereichs 
unterschiedliche Kürzungssätze verhängt, gilt als 
Kürzungssatz für den gesamten Bereich der je-
weils höchste Wert. Der zulässige Kürzungssatz 
kann somit bei fahrlässigen Verstößen maximal 
5 % betragen.

BEISPIEL:

ein betriebsinhaber verstößt in einem Jahr sowohl gegen eine relevante regelung der düngever-
ordnung (nitratrichtlinie) als auch gegen eine gesetzliche auflage aufgrund der ffh-richtlinie.

verstoß (mittel) gegen düngeverordnung:   kürzungssatz 3 %

verstoß(mittel) gegen ffh-richtlinie:    kürzungssatz 3 %

       Gesamtkürzung 3 %

beide verstöße sind dem ersten bereich (umweltschutz, klimawandel und guter landwirtschaft-
licher zustand der flächen) zuzuordnen. deshalb werden sie als ein verstoß gewertet und die 
gesamtkürzung beträgt 3 %. läge ein mittlerer verstoß gegen die düngeverordnung (kürzungs-
satz 3 %) und ein schwerer verstoß gegen die ffh-richtlinie vor (kürzungssatz 5 %), betrüge 
die gesamtkürzung 5 %.

Bei fahrlässigen erstverstößen in mehreren Be-
reichen werden die festgesetzten Kürzungssätze 

BEISPIEL:

ein betriebsinhaber verstößt gegen eine relevante regelung im bereich der umwelt (z. b. dün-
geverordnung und vogelschutzrichtlinie) sowie gegen eine regelung im bereich der gesundheit 
von mensch, tier und pflanzen (z. b. tierkennzeichnung).

verstöße (mittel) gegen düngeverordnung u. vogelschutzrichtlinie:  kürzungssatz 3 %

verstoß (mittel) gegen tierkennzeichnung:     kürzungssatz 3 %

       Kappung der Gesamtkürzung auf 5 %

anstatt einer gesamtkürzung von 6 % (3 % + 3 %) werden die zahlungen aufgrund der kap-
pungsgrenze insgesamt nur um 5 % gekürzt.

addiert, wobei der gesamte Kürzungssatz 5 % 
nicht überschreiten darf (Kappungsgrenze).



65 IV Kontroll und Sanktionssystem

im Wiederholungsfall, d. h. wenn sich ein 
Verstoß gegen eine relevante anforderung ei-
ner Verordnung oder richtlinie innerhalb von 
drei Kalenderjahren wiederholt, wird der an-
zuwendende Kürzungssatz um den Faktor 
3 erhöht, und zwar beim ersten Wiederho-
lungsverstoß auf den Kürzungssatz des ersten 

BEISPIEL:

 ■ ein Betriebsinhaber verstößt gegen eine relevante Bestimmung der Düngeverordnung. Bei einer 
zweiten Kontrolle innerhalb von drei Kalenderjahren wird dieser Verstoß erneut festgestellt. 

erstmaliger verstoß (schwer):  kürzungssatz 5 %

erneuter verstoß (mittel):  (aktueller kürzungssatz 3 % x 3)

     Gesamtkürzung nach der zweiten Kontrolle 9 %

da es sich beim erneuten verstoß um einen Wiederholungsfall handelt, beträgt die sanktion 
dann 9 % (3 x 3 %).

 ■ Beim Betriebsinhaber aus dem Beispiel oben wird auch bei einer dritten Kontrolle innerhalb von 
drei Kalenderjahren nach der zweiten Kontrolle der Verstoß gegen die Düngeverordnung erneut 
festgestellt.

erstmaliger verstoß (schwer):  kürzungssatz 5 %

erster Wiederholungsfall (mittel):  kürzungssatz 9 %

zweiter Wiederholungsfall:  (vorheriger kürzungssatz x 3, d. h. 9 x 3 % = 27 %)

     Kappung der Gesamtkürzung auf 15 %

bei der zweiten Wiederholung wird nicht der errechnete Wert von 27 % (3 x 9 %), sondern ledig-
lich die kappungsgrenze von 15 % als kürzungssatz angewendet.

Wiederholungsfalles, bei weiteren Wiederho-
lungsverstößen auf das ergebnis des vorange-
gangenen Verstoßes. ein Wiederholungsfall liegt 
auch dann vor, wenn innerhalb eines Kalender-
jahres mehrfach gegen dieselbe anforderung 
verstoßen wurde. Die Verwaltungssanktion darf 
jedoch bei Fahrlässigkeit eine obergrenze von 
15 % nicht überschreiten.

Wird der prozentsatz von 15 % erreicht, erhält 
der empfänger der Zahlungen eine informa tion, 
dass jeder weitere Verstoß gegen die gleiche re-
levante Verpflichtung wie Vorsatz ge wertet wird. 

Kommt es zu einem Zusammentreffen von 
einem fahrlässigen erstmaligen Verstoß und 
Wieder holungsverstößen greift die Kappungs-
grenze von 5 % nicht. solange jedoch kein Vor-
satz festgestellt wird, gilt die obergrenze von 
15 %.
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BEISPIEL:

ein betriebsinhaber verstößt gegen eine relevante anforderung der düngeverordnung. im fol-
genden Jahr wird eine Wiederholung dieses verstoßes festgestellt. zusätzlich hält dieser be-
triebsinhaber in diesem Jahr eine regelung im 2. bereich „gesundheit von mensch, tier und 
pflanzen (z. b. tierkennzeichnung)“ erstmalig nicht ein.

erster Wiederholungsfall verstoß (mittel) gegen düngeverordnung:  kürzungssatz 9 %

erstmaliger verstoß (mittel) gegen tierkennzeichnung:   kürzungssatz 3 %

         Gesamtkürzung 12 %

die addition der beiden kürzungssätze ergibt eine gesamtkürzung von 12 %, die kappungs-
regelung auf 5 % bei erstmalig festgestellten verstößen greift nicht.

Bei einem vorsätzlichen Verstoß erfolgt in der 
regel eine Kürzung der gesamten Zahlun gen ei-
nes Betriebes um 20 %. auf der Grundlage der 
Beurteilung der Bedeutung des Ver stoßes durch 
die Kontrollbehörde kann dieser prozentsatz 
auf minimal 15 % verringert oder auf maximal 
100 % erhöht werden. 

Bei vorsätzlichen Verstößen von erheblichem 
ausmaß bzw. erheblicher schwere oder Dauer 
kann auch ein ausschluss von allen Zahlungen 

für das Folgejahr erfolgen. mehrere vorsätzliche 
Verstöße in einem Bereich werden wie ein Ver-
stoß sanktioniert. 

Werden sowohl fahrlässige als auch vorsätzliche 
Verstöße festgestellt, werden zunächst die Kür-
zungen für die fahrlässigen und die vorsätzlichen 
Verstöße gesondert berechnet. Die so ermittel-
ten ergebnisse werden dann addiert. Der maxi-
male Kürzungssatz beträgt 100 %.

FRüHWARNSySTEM:

ein betriebsinhaber verstößt gegen eine relevante anforderung der tierkennzeichnung. es wird 
eine verwarnung ausgesprochen mit null % sanktion. im darauf folgenden Jahr verstößt der be-
triebsinhaber erneut gegen das gleiche prüfkriterium.

kontrolljahr 2019:

geringfügiger verstoß in 2019 im prüfkriterium „meldeverstöße“ 
einstufung als verwarnung vorläufiger kürzungssatz: 0 %

kontrolljahr 2020

erneuter verstoß in 2020 im prüfkriterium „meldeverstöße“ 
kürzungssatz aus 2019 wird geändert kürzungssatz 1 %

sanktionierung 2020 als Wiederholungsverstoß aktueller verstoß x 3
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4 zuordnung eines verstosses zum Jahr der begehung

nach dem Urteil des europäischen Gerichts-
hofes in der rechtssache C-361/19 (De ruiter) 
muss ein bei einer Kontrolle festgestellter Ver-
stoß dem Kalenderjahr zugeordnet werden, in 
dem der Verstoß begangen wurde. Die aus dem 
Verstoß resultierende Verwaltungssanktion ist 
dann auf Basis der Zahlungen zu berechnen, die 
dem Betriebsinhaber im Jahr der Begehung des 
Verstoßes gewährt wurden.

BEISPIEL:

bei einer kontrolle im Juli 2022 werden folgende fahrlässig begangenen verstöße festgestellt: 

verstoß (mittel) begangen in 2022 gegen die düngeverordnung: kürzungssatz 3 %

verstoß (leicht) begangen in 2021 gegen den tierschutz: kürzungssatz 1 %

gemäß dem genannten urteil des europäischen gerichtshofes wird der kürzungssatz von 1 % 
dem Jahr 2021 und der kürzungssatz von 3 % dem Jahr 2022 zugeordnet.

 ■ Falls keine weiteren Verstöße vorliegen, werden die im Jahr 2021 gewährten Zahlungen nach-
träglich um 1 % gekürzt und auf die im Jahr 2022 zu gewährenden Zahlungen wird eine Kürzung 
von 3 % angewandt.

 ■ Falls weitere Verstöße vorliegen, wird die Höhe der für die Jahre 2021 und 2022 anzuwendenden 
Verwaltungssanktionen nach den im Kapitel 3 beschrieben Grundsätzen ermittelt

Hält der Verstoß über mehr als ein Jahr an, 
sind die Zahlungen aller betroffenen Jahre zu 
sanktionieren.
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V anlaGen

1 grundanforderungen an die betriebsführung (gab)102

Die in der Tabelle aufgeführten richtlinien und Verordnungen gelten in der jeweils aktuellen Fassung. 

A. Umweltschutz, Klimawandel,  
guter landwirtschaftlicher Zustand der Flächen 

GaB 1 richtlinie 91/676/eWG des rates vom 12. Dezember 1991 zum schutz 
der Gewässer vor Verunreinigung durch nitrat aus landwirtschaftli-
chen Quellen (aBl. l 375 vom 31.12.1991, s. 1)

artikel 4 und 5

GaB 2 richtlinie 2009/147/eG des europäischen parlaments und des rates 
vom 30. november 2009 über die erhaltung der wildlebenden Vogel-
arten (aBl. l 20 vom 26.1.2010, s. 7)

artikel 3 absatz 1, artikel 3 
ab-satz 2 Buchstabe b, artikel 
4 ab-sätze 1, 2 und 4

GaB 3 richtlinie 92/43/eWG des rates vom 21. mai 1992 zur erhaltung der 
natürlichen lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und pflanzen 

artikel 6 abs. 1 und 2

B. Gesundheit von Mensch und Tier und Pflanze 

GaB 4 Verordnung (eG) nr. 178/2002 des europäischen parlaments und des 
rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsät-
ze und anforderungen des lebensmittelrechts, zur errichtung der eu-
ropäischen Behörde für lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von 
Verfahren zur lebensmittelsicherheit (aBl. l 31 vom 1.2.2002, s. 1)

artikel 14 und 15, artikel 17 
absatz 1* und artikel 18, 19 
und 20

GaB 5 richtlinie 96/22/eG des rates vom 29. april 1996 über das Verbot der 
Verwendung bestimmter stoffe mit hormonaler bzw. thyreostatischer 
Wirkung und von ß-agonisten in der tierischen erzeugung und zur 
aufhebung der richtlinien 81/602/eWG, 88/146/eWG und 88/299/
eWG (aBl. l 125 vom 23.5.1996, s. 3)

artikel 3 Buchstaben a, b, d 
und e sowie artikel 4, 5 und 7

GaB 6 richtlinie 2008/71/eG des rates vom 15. Juli 2008 über die Kenn-
zeichnung und registrierung von schweinen

artikel 3, 4 und 5

GaB 7 Verordnung (eG) nr. 1760/2000 des europäischen parlaments und des 
rates vom 17. Juli 2000 zur einführung eines systems zur Kennzeich-
nung und registrierung von rindern und über die etikettierung von 
rindfleisch und rindfleischerzeugnissen sowie zur aufhebung der Ver-
ordnung (eG) nr. 820/97 des rates 

artikel 4 und 7

Für Cross Compliance  
relevante Artikel 
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GaB 8 Verordnung (eG) nr. 21/2004 des rates vom 17. Dezember 2003 
zur einführung eines systems zur Kennzeichnung und registrierung 
von schafen und Ziegen und zur Änderung der Verordnung (eG) nr. 
1782/2003 sowie der richtlinien 92/102/eWG und 64/432/eWG 

artikel 3, 4 und 5

GaB 9 Verordnung (eG) nr. 999/2001 des europäischen parlaments 
und des rates vom 22. mai 2001 mit Vorschriften zur Verhütung, 
Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer 
enzephalopathien 

artikel 7, 11, 12, 13 und 15

GaB 
10

Verordnung (eG) nr. 1107/2009 des europäischen parlaments und des 
rates vom 21. oktober 2009 über das inverkehrbringen von pflan-
zenschutzmitteln und zur aufhebung der richtlinien 79/117/eWG und 
91/414/eWG 

artikel 55 satz 1 und 2 
artikel 67 abs. 1 satz 2

C. Tierschutz

GaB 
11

richtlinie 2008/119/eG des rates vom 18. Dezember 2008 über min-
destanforderungen für den schutz von Kälbern 

artikel 3 und 4

GaB 
12

richtlinie 2008/120/eG des rates vom 18. Dezember 2008 über min-
destanforderungen für den schutz von schweinen 

artikel 3 und 4  

GaB 
13

richtlinie 98/58/eG des rates vom 20. Juli 1998 über den schutz 
landwirtschaftlicher nutztiere 

artikel 4

* insbesondere umgesetzt durch:

Verordnung (eG) nr. 470/2009: artikel 14 und den anhang der Verordnung (eG) nr. 37/2010;

Verordnung (eG) nr. 852/2004: artikel 4 absatz 1 und anhang i Teil a (abschnitt ii nummer 4 (Buchstaben g, h, j), nummer 5 (Buch-
staben f, h), nummer 6; abschnitt iii nummer 8 (Buchstaben a, b, d, e), nummer 9 (Buchstaben a, c));

Verordnung (eG) nr. 853/2004: artikel 3 absatz 1 und anhang iii abschnitt iX Kapitel 1 (abschnitt i nummer 1 Buchstaben b, c, d, e; 
abschnitt i nummer 2 Buchstabe a (Ziffern i, ii, iii), Buchstabe b (Ziffern i, ii), Buchstabe c; abschnitt i nummern 3, 4, 5; abschnitt ii 
Teil a nummern 1, 2, 3, 4; abschnitt ii Teil B nummern 1 (Buchstaben a, d), 2, 4 (Buchstaben a, b)), anhang iii abschnitt X Kapitel 1 
nummer 1;

Verordnung (eG) nr. 183/2005: artikel 5 absatz 1 und anhang i Teil a (abschnitt i nummer 4 Buchstaben e, g; abschnitt ii nummer 2 
Buchstaben a, b, e), artikel 5 absatz 5 und anhang iii (nummern 1, 2), artikel 5 absatz 6;

Verordnung (eWG) nr. 2377/90: artikel 2, 4, 5;

Verordnung (eG) nr. 396/2005: artikel 18.
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2 listen der stofffamilien und stoffgruppen  

gemÄss anlage 1 der agrarzahlungenverpflichtungen - 

verordnung

Liste I:

Die liste i umfasst die einzelnen stoffe der nachstehend aufgeführten stofffamilien und -gruppen, mit 
ausnahme der stoffe, die aufgrund des geringen Toxizitäts-, langlebigkeits- oder Bioakkumulationsri-
sikos als ungeeignet für die liste i angesehen werden. stoffe, die im Hinblick auf Toxizität, langlebig-
keit oder Bioakkumulation für die liste ii geeignet sind, sind als stoffe der liste ii zu behandeln.

1. organische Halogenverbindungen und stoffe, die im Wasser derartige Verbindungen bilden können

2. organische phosphorverbindungen

3. organische Zinnverbindungen

4. stoffe, die im oder durch Wasser krebserregende, mutagene oder teratogene Wirkung haben

5. Quecksilber und Quecksilberverbindungen

6. Cadmium und Cadmiumverbindungen

7. mineralöle und Kohlenwasserstoffe

8. Cyanide

sofern bestimmte stoffe aus der liste ii krebserregende, mutagene oder teratogene Wirkung haben, 
fallen sie unter Kategorie 4 dieser liste.

 

Liste II:

Die liste ii umfasst die einzelnen stoffe und die stoffkategorien aus den nachstehend aufgeführten 
stofffamilien und stoffgruppen, die eine schädliche Wirkung auf das Grundwasser haben können.

1. Folgende metalloide und metalle und ihre Verbindungen:

a) Zink
b) Kupfer
c) nickel
d) Chrom
e) Blei
f) selen
g) arsen
h) antimon
i) molybdän
j) Titan
k) Zinn
l) Barium
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m) Beryllium
n) Bor
o) Uran
p) Vanadium
q) Kobalt
r) Thallium
s) Tellur
t) silber

2. Biozide und davon abgeleitete Verbindungen, die nicht in der liste i enthalten sind;

3. stoffe, die eine für den Geschmack und/oder den Geruch des Grundwassers abträgliche Wirkung 
haben, sowie Verbindungen, die im Grundwasser zur Bildung solcher stoffe führen und es für den 
menschlichen Gebrauch ungeeignet machen können;

4. Giftige oder langlebige organische siliziumverbindungen und stoffe, die im Wasser zur Bildung sol-
cher Verbindungen führen können, mit ausnahme derjenigen, die biologisch unschädlich sind oder 
sich im Wasser rasch in biologisch unschädliche stoffe umwandeln;

5. anorganische phosphorverbindungen und reiner phosphor;

6. Fluoride;

7. ammoniak und nitrite.
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3 JÄhrlicher betrieblicher nÄhrstoffeinsatz 

(zu §  10 absatz  1 satz  2 und absatz  2 satz  2 düv) 

Jährlicher betrieblicher Nährstoffeinsatz 
für stickstoff (n) und phosphat (p2o5) für das Düngejahr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Erfassung der daten für den betrieblichen Nährstoffeinsatz 

 eindeutige Bezeichnung des Betriebes:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Größe des Betriebes in Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

– Beginn und ende des Düngejahres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

– Datum der erstellung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

– Gesamtbetrieblicher Düngebedarf:

 - stickstoff (in kg n):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 - phosphat (in kg p2o5):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Erfassung der im Betrieb aufgebrachten Nährstoffe

1 2 3 4

Zufuhr (auf die Gesamtfläche, Bewirtschaftungs-
einheit, Einzel-schlag, zusammengefasste Fläche)

Nährstoff 
in kg

Abfuhr (von der Gesamtfläche, Be-
wirtschaftungseinheit, Einzelschlag , 
zusammengefassten Fläche)

Nährstoff 
in kg

1. mineralische Düngemittel Haupternteprodukte1

2. Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft nebenprodukte

3. Weidehaltung Weidehaltung

4. sonstige organische Düngemittel2 

5. Bodenhilfsstoffe 

6. Kultursubstrate 

7. pflanzenhilfsmittel 

8. abfälle zur Beseitigung (§ 28 ab-satz 2 oder 3 KrWG)

9. Stickstoffbindung durch Leguminosen 

10. Summe der Zufuhr Summe der Abfuhr

11. unvermeidliche Verluste und erforderliche Zuschläge 
nach § 8 absatz 5 3

12. differenz zwischen Zufuhr und Abfuhr)

1 Bei Grobfutterflächen ergibt sich die nährstoffabfuhr aus dem ergebnis der Berechnung nach § 8 absatz 3.
2 Bei organischen Düngemitteln, bei denen es sich um Komposte handelt, kann die zugeführte menge an Gesamtstickstoff auf drei Jahre aufgeteilt werden.
3 Detaillierte aufschlüsselung erforderlich. 
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3 JÄhrlicher betrieblicher nÄhrstoffeinsatz 

(zu §  10 absatz  1 satz  2 und absatz  2 satz  2 düv) 

Jährlicher betrieblicher Nährstoffeinsatz 
für stickstoff (n) und phosphat (p2o5) für das Düngejahr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Erfassung der daten für den betrieblichen Nährstoffeinsatz 

 eindeutige Bezeichnung des Betriebes:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Größe des Betriebes in Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

– Beginn und ende des Düngejahres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

– Datum der erstellung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

– Gesamtbetrieblicher Düngebedarf:

 - stickstoff (in kg n):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 - phosphat (in kg p2o5):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Erfassung der im Betrieb aufgebrachten Nährstoffe

1 2 3 4

Zufuhr (auf die Gesamtfläche, Bewirtschaftungs-
einheit, Einzel-schlag, zusammengefasste Fläche)

Nährstoff 
in kg

Abfuhr (von der Gesamtfläche, Be-
wirtschaftungseinheit, Einzelschlag , 
zusammengefassten Fläche)

Nährstoff 
in kg

1. mineralische Düngemittel Haupternteprodukte1

2. Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft nebenprodukte

3. Weidehaltung Weidehaltung

4. sonstige organische Düngemittel2 

5. Bodenhilfsstoffe 

6. Kultursubstrate 

7. pflanzenhilfsmittel 

8. abfälle zur Beseitigung (§ 28 ab-satz 2 oder 3 KrWG)

9. Stickstoffbindung durch Leguminosen 

10. Summe der Zufuhr Summe der Abfuhr

11. unvermeidliche Verluste und erforderliche Zuschläge 
nach § 8 absatz 5 3

12. differenz zwischen Zufuhr und Abfuhr)

1 Bei Grobfutterflächen ergibt sich die nährstoffabfuhr aus dem ergebnis der Berechnung nach § 8 absatz 3.
2 Bei organischen Düngemitteln, bei denen es sich um Komposte handelt, kann die zugeführte menge an Gesamtstickstoff auf drei Jahre aufgeteilt werden.
3 Detaillierte aufschlüsselung erforderlich. 

4  regelungen zum erosionsschutz/umsetzung  

der landesverordnung

seit dem 01. Juli 2010 gelten in ganz Deutsch-
land die neuen Bestimmungen zur erosions-
vermeidung auf Flächen mit erosionsgefähr-
dung. nach den regeln von Cross Compliance 
(CC) sind Bewirtschaftungsstandards einzuhal-
ten, dazu zählt auch der schutz des Bodens vor 
erosion. 

alle landwirtschaftlichen Flächen in rheinland-
pfalz wurden entsprechend dem Grad ihrer po-
tenziellen erosionsgefährdung durch Wasser in 
dem so genannten „erosionskataster“ erfasst. 
Dieses Kataster sieht hinsichtlich der Gefähr-
dung durch Wasser zwei Gruppen vor: CCWasser1 
für „erosionsgefährdet“ und CCWasser2 für „hoch 
erosionsgefährdet“. alle anderen Flächen wei-
sen entsprechend den Vorgaben der Direktzah-
lungen-Verpflichtungenverordnung keine oder 
nur eine geringe erosionsgefährdung auf, so dass 
hier keine speziellen vorsorgenden maßnahmen 
notwendig sind. Derzeit sind ausschließlich maß-
nahmen für ackerflächen vorgesehen.

Damit die maßnahmen flächengenau umgesetzt 
werden können, wird die potenzielle erosions-
gefährdung für die tatsächlich bewirtschaftete 

Fläche eines jeden Flurstücks berechnet. Der 
Flächenbewirtschafter kann frei entscheiden, ob 
er die möglichen maßnahmen flurstücksbezogen 
oder schlagbezogen anwenden will. Die maß-
nahmen auf dem schlag richten sich nach der 
erosionsgefährdungsklasse, die sich aus der Be-
rechnung über das gewichtete mittel (siehe Ta-
belle) ergibt.

Die Berechung der potenziellen Wassererosions-
gefährdung beruht auf den Faktoren Bodenart, 
Hangneigung und erosivität durch niederschlag. 
Von untergeordneter Bedeutung ist in rhein-
land-pfalz die Winderosion, wodurch eine aus-
weisung der Flächen nach dem Grad der Wind-
erosion entfällt. 

Zur einfachen und bequemen Unterstützung der 
Berechung der erosionsklasse, ist im internet-
portal www.flo.rlp.de ein zusätzliches Werkzeug 
eingerichtet. Werden mehrere Flurstücke durch 
einfaches „anklicken“ über den info-Button zu 
einem schlag zusammengefasst, so wird auto-
matisch dessen einstufung in die betreffende 
erosionsgefährdungsklasse angezeigt.

EK1) Gewichtung EK1) Gewichtung EK1) Gewichtung
Flurstück (EK x ha) Flurstück (EK x ha) Flurstück (EK x ha)

1 1,0  1 1 2,0  2 2 2,0  4
2 0,5  1 2 3,0  6 1 1,5  1,5
2 1,0  2 2 1,0  2 2 4,0  8
0 8,5  0 0 1,0  0 0 1,5  0
1 2,0  2 1 4,0  4 1 2,0  2

Summe 13,0  6,0  Summe 11,0  14 Summe 11,0  15,5

0,46  1,27 1,40

d.h.              
keine 
Maßnahmen

d.h. 
Maßnahmen 
nach 
CCWasser1

d.h. 
Maßnahmen 
nach 
CCWasser2

 EK1) = Wassererosionsgefährdungsklasse 
flächengewichtetes Mittel Schlag2) = Summe Gewichtung dividiert durch Summe ha
flächengewichtetes Mittel Schlag  ≤ 0,50  = keine Maßnahmen

≥ 0,51 bis 1,30  = Maßnahmen nach CCWasser1

≥ 1,31  = Wasser nach CCWasser2

flächengewich-
tetes Mittel 

Schlag2)

flächengewich-
tetes Mittel 

Schlag2)

flächengewich-
tetes Mittel 

Schlag2)

Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3

ha ha ha
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Mit dem Inkrafttreten der Landesverordnung zum Erosionsschutz gelten in Rheinland-Pfalz  
folgende Bewirtschaftungsauflagen:

 ■ Wassererosionsgefährdungsklasse 1 (CCW1)

in der Zeit vom 01. Dezember bis zum 15. Feb-
ruar dürfen diese ackerflächen nicht gepflügt 
werden. nach der ernte sind gepflügte Flächen 
vor dem 01. Dezember einzusäen. Dadurch wird 
während der Wintermonate eine Bedeckung des 
Bodens entweder mit ernteresten der Vorfrucht 
oder mit im Herbst neu eingesätem Bewuchs er-
reicht. Werden die Flächen quer zum Hang be-
wirtschaftet, gelten die vorgenannten auflagen 
nicht.

 ■ Wassererosionsgefährdungsklasse 2 (CCW2)

Zur erosionsvermeidung darf nach § 2 abs. 3 der 
agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung der 
Betriebsinhaber eine ackerfläche, die der Was-
sererosionsgefährdungsklasse CCWasser2 zugehört 
vom 1. Dezember bis zum ablauf des 15. Februar 
nicht pflügen. Das pflügen zwischen dem 16. Fe-
bruar und dem ablauf des 30. november ist nur 
bei einer unmittelbar folgenden aussaat zulässig. 
Vor der aussaat von reihenkulturen mit einem 
reihenabstand von 45 Zentimetern und mehr ist 
das pflügen verboten.

abweichend davon werden nach § 2 abs. 7 der 
Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung in 
rheinland-pfalz anderweitige anforderungen für 
bestimmte Kulturen geregelt, die in Gebieten an-
gebaut werden, die der erosionsgefährdungsklas-
se CCWasser2 angehören.

alle sommergetreidearten und sommerraps 
reagieren auf den pfluglosen anbau grundsätz-
lich mit mindererträgen. sie werden daher in der 
regel sehr früh ausgesät und bedecken schnell 
die aussaatfläche. Deshalb ist für diese Kulturen 
ein ganzjähriges pflügen zulässig, allerdings nur, 
wenn die Bewirtschaftung überwiegend quer zur 
Haupthangrichtung erfolgt. Hierdurch wird eine 
potenzielle erosionsgefährdung durch Wasser 
weitgehend ausgeschlossen.

Bei den Kulturarten mais und Zuckerrüben (rei-
henkulturen) soll über die einarbeitung aus-
reichend organischer masse und über eine 
Bodenbedeckung über Winter ein optimaler ero-
sionsschutz erreicht werden. Deshalb ist bei die-
sen Kulturen das pflügen zwischen dem 16. Feb-
ruar und dem 31. mai eines jeden Jahres zulässig, 
allerdings nur, wenn zwischen der ernte der Vor-
frucht und dem 16. Februar des Folgejahres eine 
ausreichende Bodenbedeckung durch folgende 
maßnahmen sichergestellt wird:

 ■ Das Belassen des gesamten strohs auf der 
Bodenoberfläche, 

 ■ eine Zwischenfrucht oder 

 ■ eine über Winter stehen gebliebene 
Untersaat.

 
in beiden Fällen hat dabei die aussaat unmittel-
bar nach dem pflügen zu erfolgen.

mit Kartoffeln bepflanzte ackerflächen unter-
liegen bei entsprechenden standortspezifischen 
Bedingungen häufig einer potenziellen erosions-
gefährdung durch Wasser. Dann ist es möglich, 
durch entsprechende Technik die potenzielle ero-
sionsgefährdung zu mindern. Deshalb wird bei 
der Kulturart Kartoffel zwischen dem 16. Februar 
und dem 31. mai das pflügen als abweichende 
regelung zugelassen, wenn

 ■ zwischen den Kartoffeldämmen Querdämme 
angelegt werden oder 

 ■ eine ausreichende Bodenbedeckung über 
Winter durch 

 • eine Zwischenfrucht,
 • das Belassen des gesamten strohs an der 

Bodenoberfläche oder 
 • eine stehen bleibende Untersaat 

sichergestellt wird.
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ist die ackerfläche in eine Fördermaßnahme 
zum erosionsschutz einbezogen, ist der Bewirt-
schafter von den auflagen für diese Fläche be-
freit, da die geförderten maßnahmen bereits 
über die anforderungen der „guten fachlichen 
praxis“ hinausgehen. Dies betrifft vor allem ag-
rarumweltmaßnahmen des landes wie mulch- 
und Direktsaatverfahren, die einen entsprechend 
guten erosionsschutz sicherstellen.

eine Übersicht der nach CC erosionsgefährdeten 
ackerflächen und deren erosionsgefährdungs-
klassen kann jeder Bezieher von Flächenprämien 
zusammen mit weiteren informationen über das 
internetportal www.flo.rlp.de abrufen. Zusam-
men mit den Unterlagen zum antrag auf Direkt-
zahlung und agrarförderung werden diese infor-
mationen durch die Kreisverwaltungen auch in 
papierform den prämienbeziehern zugestellt. 

Zur allgemeinen information sind die Ge-
biete der erosionsgefährdung gemäß Bun-
desverordnung seit 01. Februar 2010 auf der 
Homepage des landesamtes für Geologie 
und Bergbau (lGB) auf dem mapserver unter 
www.bodenerosionskarte.rlp.de einsehbar. sie 
sind Bestandteil des Fachinformationssytems 
Boden am lGB. Zusätzlich wird im internetpor-
tal der Dienstleistungszentren (Dlr) unter  
www.dlr.rlp.de in der rubrik „pflanze und Tier“ 
ein weiteres informationsverzeichnis zum Thema 

„Boden“ eingerichtet. Weitere informationen zur 
einteilung der Flächen und zur Umsetzung des 
erosionskatasters erhalten die Bewirtschafter bei 
den zuständigen Kreisverwaltungen (abteilung 
agrarförderung) oder bei den Dienstleistungs-
zentren ländlicher raum eifel, mosel, rheinhes-
sen-nahe-Hunsrück, rheinpfalz, Westerwald-
osteifel und Westpfalz.

ANSPRECHPARTNER AN dEN dIENSTLEISTUNGSZENTREN (dLR) UNd  
AM LANdESAMT FüR GEoLoGIE UNd BERGBAU RHEINLANd-PFALZ (LGB): 

dlr Westerwald-osteifel peter.weisser@dlr.rlp.de, tel.: 02602/9228-12 

dlr eifel   nikolaus.schackmann@dlr.rlp.de, tel.: 06561/9480-425 
    sebastian.thielen@dlr.rlp.de, tel.: 06561/9480-401

dlr mosel   eric.lentes@dlr.rlp.de, tel.: 06531/956-418 

dlr r-n-h   kevin.handke@dlr.rlp.de, tel.: 0671/820-450

dlr Westpfalz  bettina.kirchmer@dlr.rlp.de, tel.: 06302/9216-23

dlr rheinpfalz  claudia.huth@dlr.rlp.de, tel.: 06321/671-228 

lgb    dorthe.pflanz@lgb-rlp.de, tel.: 06131/9254-275 
    michael.goldschmitt@lgb-rlp.de, tel.: 06131/9254-157
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5 anforderungen an die rohmilch103

in jedem milcherzeugungsbetrieb muss rohmilch in einer repräsentativen anzahl proben, die nach 
dem Zufallsprinzip gezo gen werden, auf ihren Gehalt an somati schen Zellen und ihre Keimzahl unter-
sucht werden. Dies erfolgt entweder durch das lebensmittelunternehmen, das die milch abholt, oder 
muss andernfalls vom milcher zeuger selbst veranlasst werden. Bei ab holung durch die molkerei ist 
die Durch führung dieser Untersuchungen in der regel sichergestellt.

Die rohmilch muss folgenden Kriterien genügen:

Kuhmilch:
Keimzahl bei 30° C (pro ml) kleiner/gleich 
100.000 (über zwei monate ermittelter geome-
trischer mittelwert bei mindestens zwei probe-
nahmen je monat) und

somatische Zellen (pro ml) kleiner/gleich 
400.000 (über drei monate ermittelter geome-
trischer mittelwert bei mindestens einer pro-
benahme je monat, es sei denn, die zuständige 
Behörde schreibt eine andere methode vor, die 
den saisonalen schwankungen der produktions-
menge rechnung trägt).

Rohmilch von anderen Tieren:
Keimzahl bei 30° C (pro ml) kleiner/gleich 
1.500.000 (über zwei monate ermittelter geo-
metrischer mittelwert bei mindestens zwei pro-
benahmen je monat).

rohmilch von anderen Tieren, die zur Her-
stellung von rohmilcherzeugnissen nach einem 
Verfahren ohne Hitzebehandlung bestimmt ist:

Keimzahl bei 30° C (pro ml) kleiner/gleich 
500.000 (über zwei monate ermittelter geome-
trischer mittelwert bei mindestens zwei probe-
nahmen je monat).

Zusätzlich muss der landwirt als lebens-
mittelunternehmer mit geeigneten Verfah ren 
sicherstellen, dass rohmilch nicht in den Verkehr 
gelangt, wenn rückstands gehalte von antibio-
tika die höchst zulässi gen Werte überschreiten. 
entspre chende Untersuchungen werden in der 
regel von der molkerei durchgeführt. andern-
falls müssen sie vom milcher zeuger selbst veran-
lasst werden.

Geeignete Verfahren sind:

 ■ Dokumentation der anwendung von arznei-
mitteln wie eutertuben, salben, medizinalfut-
ter, injektionen, Gebärmutter stäbe, Zitzen-
bäder und sprays, die anti biotika enthalten 
können (siehe Bestands buch und Belege des 
Tierarztes, Kapitel iV, abschnitt 5),

 ■ Kennzeichnung von Tieren, die in der Warte-
zeit sind, um versehentliche abgabe der milch 
dieser Tiere zu verhindern (z. B. durch farbige 
Fußbänder),

 ■ gesondertes melken von Tieren in der War-
tezeit erst am ende oder mit gesondertem 
melkzeug.

alle Untersuchungsergebnisse müssen dokumen-
tiert werden.

Genügt die rohmilch nicht den genannten an-
forderungen, so muss der landwirt als lebens-
mittelunternehmer dies der zustän digen Behör-
de melden und durch geeig nete maßnahmen 
abhilfe schaffen.
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6 Wesen, Weiterverbreitung und das klinische 

erscheinungsbild der einzel nen tierkrankheiten/

tierseuchen

Transmissible Spongiforme Enzephalopathien 
(TSE)

Tse ist der oberbegriff für verschiedene Formen 
von spongiformen enzephalopathien, die beim 
menschen (z. B. Creutzfeldt-Jakob-erkrankung, 
Kuru) oder Tieren (siehe Kapitel iii nr. 7.2; Tse 
kommen auch bei anderen Tieren vor, z. B. Kat-
zen: Feline spongiforme enzephalopathie) auf-
treten können.

Bovine Spongiforme Enzephalopa thie (BSE) 
bei Rindern

In deutschland wurde der erste originäre Fall 
Ende 2000 nachgewiesen. Die inkuba tionszeit 
beträgt mehrere Jahre. Zu den klinischen an-
zeichen gehören anomalien im Verhalten, im 
Gang und in der Körperhal tung der Tiere, die 
sich anfangs durch Unruhe und angst bemerk-
bar machen. manche Tiere stampfen mit den 
Füßen, während andere ununterbrochen ihre 
nase lecken. Die reaktionen auf Geräusche und 
Berührungen sind erhöht. in den hinteren Glied-
maßen ist deutlich ein schwankender Gang zu 
entdecken, bei dem die Füße hochgezogen wer-
den. Die anzeichen können sich weiter entwi-
ckeln und von einer niedrigeren milchleistung 
über schwäche und Konditionsverlust bis hin zu 
raserei und aggressionen reichen. ausschlagen 
und eine allgemeine nervosität im melkstand 
werden häufig als Krankheitsanzeichen angege-
ben. Die anomalien beim Gehen lassen sich auf 
der Weide und dort insbe sondere beobachten, 
wenn die Tiere zum Traben animiert werden. auf 
Betonboden können die Tiere beim Umdrehen 
hinfallen. im fortgeschrittenen stadium liegen 
die Tiere fest und verenden. 

Scrapie (Traberkrankheit) der Schafe und 
Ziegen

scrapie ist eine übertragbare, langsam voran-
schreitende spongiforme enzephalo pathie bei 
schafen und Ziegen. Die Traber krankheit ist, von 
neuseeland und austra lien abgesehen, weltweit 
verbreitet. Die natürliche Übertragung erfolgt 
hauptsächlich durch Kontaktinfektionen. Eine 
Ansteckung innerhalb der Gebärmutter ist 
möglich. ein frühes symptom ist Juckreiz (feh-
lendes Vlies). Daneben werden Unruhe, schreck-
haftigkeit, Zittern und ein trabähnlicher Gang 
beobachtet. Die Tiere magern ab. Die Krankheit 
endet stets tödlich. 
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7 eingriffe bei tieren – amputationsverbot 

Das vollständige oder teilweise amputie ren von Körperteilen oder das vollständige oder teilweise ent-
nehmen oder Zerstören von organen oder Geweben eines Wirbel tieres ist verboten.

Das Verbot gilt nicht: 

1. wenn der eingriff im einzelfall nach tier-
ärztlicher indikation geboten ist und durch ei-
nen Tierarzt vorgenommen wird, 

2. für 

•	 das Kastrieren von unter vier Wo chen alten 
männlichen rindern, schafen und Ziegen 
und von unter acht Tage alten männlichen 
schweinen sowie 

•	 die Kennzeichnung von schweinen, schafen, 
Ziegen und Kaninchen durch ohrtätowie rung, 

•	 die Kennzeichnung anderer säu getiere inner-
halb der ersten zwei lebens wochen durch 
ohr- und schenkeltäto wierung sowie 

•	 die Kennzeichnung landwirtschaftlicher 
nutztiere – einschließ lich der pferde (wenn 
das pferd landwirtschaftlich genutzt wird) 
durch entweder ohrmarke, Flügelmarke oder 
injektierten mikrochip, ausgenommen bei 
Geflügel, durch schlagstempel beim schwein 
und durch schenkelbrand beim pferd. 

Diese eingriffe müssen durch eine person vor-
genommen werden, die die dazu notwendigen 
Kennt nisse und Fähigkeiten hat,

3. für 

•	 das enthornen oder das Verhindern des 
Hornwachstums bei unter sechs Wochen al-
ten rindern,

•	 das Kürzen des schwanzes von unter vier 
Tage alten Ferkeln sowie von unter acht Tage 
alten lämmern,

•	 das Kürzen des schwanzes von unter acht 
Tage alten lämmern mittels elasti scher ringe,

•	 das abschleifen oder das abkneifen der eck-
zähne von unter acht Tage alten Ferkeln, so-
fern dies zum schutz des muttertieres oder 
der Wurfgeschwister unerlässlich ist und

•	 das absetzen des Krallen tragenden letzten 
Zehengliedes bei masthahnen küken, die als 
Zuchthähne Verwendung finden sollen, wäh-
rend des ersten lebenstages.

Ziffer 3 gilt nur dann, wenn der eingriff im ein-
zelfall für die vorgesehene nutzung des Tieres 
zu dessen schutz oder zum schutz anderer Tie-
re unerlässlich ist. Diese eingriffe müssen durch 
eine person vorgenommen werden, die die dazu 
not wendigen Kenntnisse und Fähigkeiten hat.

es ist verboten, beim amputieren oder Kast-
rieren elastische ringe zu verwenden. ausge-
nommen von diesem Verbot ist das Kürzen des 
schwanzes von unter acht Tage alten lämmern.

Die zuständige Behörde kann auf antrag

4. das Kürzen der schnabelspitzen von legehen-
nen bei unter zehn Tage alten Küken,

5. das Kürzen der schnabelspitzen bei nutzge-
flügel, das nicht unter nummer 4 fällt, 

6. das Kürzen des bindegewebigen endstückes 
des schwanzes von unter drei monate alten 
männlichen Kälbern mittels elastischer ringe 

erlauben, wenn vom antragsteller glaub haft dar-
gelegt wird, dass der eingriff im Hinblick auf die 
vorgesehene nutzung zum schutz der Tiere un-
erlässlich ist. Die erlaubnis ist befristet und ent-
hält im Falle der nummer 4 Bestimmungen über 
art, Umfang und Zeitpunkt des eingriffs und die 
durchführende person. 
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8 eingriffe bei tieren – betÄubung 

eine Betäubung ist bei eingriffen an Tieren nicht 
erforderlich: 

 ■ wenn bei vergleichbaren eingriffen am men-
schen eine Betäubung in der regel unter-
bleibt oder der mit dem eingriff ver bundene 
schmerz geringfügiger ist als die mit einer 
Betäubung verbundene Beein trächtigung des 
Befindens des Tieres, 

 ■ wenn die Betäubung im einzelfall nach 
tierärztlichem Urteil nicht durchführbar 
erscheint, 

 ■ für das Kastrieren von unter vier Wochen al-
ten männlichen rindern, schafen und Ziegen, 
sofern kein von der normalen anatomischen 
Beschaffenheit abweichender Befund vorliegt, 

 ■ für das Kastrieren von unter acht Tage alten 
männlichen schweinen, sofern kein von der 
normalen anatomischen Beschaffenheit ab-
weichender Befund vorliegt, 

 ■ für das enthornen oder das Verhindern des 
Hornwachstums bei unter sechs Wochen al-
ten rindern,

 ■ für das Kürzen des schwanzes von unter vier 
Tage alten Ferkeln sowie von unter acht Tage 
alten lämmern,

 ■ für das Kürzen des schwanzes von unter acht 
Tage alten lämmern mittels elastischer ringe,

 ■ für das abschleifen oder das abkneifen der 
eckzähne von unter acht Tage alten Ferkeln, 
sofern dies zum schutz des muttertieres oder 
der Wurf geschwister unerlässlich ist,

 ■ für das absetzen des Krallen tragenden letz-
ten Zehengliedes bei masthahnenküken, die 
als Zuchthähne Verwendung finden sollen, 
während des ersten lebenstages,

 ■ für die Kennzeichnung von schweinen, scha-
fen, Ziegen und Kaninchen durch ohrtä-
towierung, für die Kennzeichnung anderer 
säugetiere innerhalb der ersten zwei lebens-
wochen durch ohr- und schenkeltätowierung 
sowie die Kennzeich nung landwirtschaftlicher 
nutztiere einschließlich der pferde durch ent-
weder ohrmarke, Flügelmarke oder elektroni-
scher Transponder, ausgenommen bei Geflü-
gel und durch schlagstempel beim schwein. 
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9 landesdüngeverordnung
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DIENSTLEISTUNGSZENTREN 
LÄNDLICHER RAUM 
 
  

 
 
 
 
 
 

Herausgegeben von:    
DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück Rüdesheimer Str. 60-68 55545 Bad Kreuznach Tel.: (06 71) 8 20 -0 
Internet: //www.dlr.rlp.de E-Mail: DLR-RNH@dlr.rlp.de   

 

Informationen für 
Ackerbau und Grünland 

Landes-Düngeverordnung vom 10. Dezember 2020: Düngung in mit Nitrat belasteten 
oder mit Phosphat eutrophierten Gebieten 
Aufgrund der zum 1. Mai 2020 geänderten Düngeverordnung (DüV) ist das Land Rheinland-Pfalz 
verpflichtet, neben den in der Düngeverordnung bereits aufgeführten, zusätzliche Regeln zur Düngung in 
mit Nitrat belasteten und mit Phosphat eutrophierten Gebieten zu erstellen sowie diese belasteten 
Gebiete auszuweisen. 
Deshalb wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau eine neue Landes-
Düngeverordnung erlassen, die ab 1. Januar 2021 gilt. Ziel ist die Reduzierung von Nährstoffeinträgen in 
die Gewässer. 
Die von den Regelungen betroffenen Flächen wurden nach einem bundesweit einheitlichen Verfahren 
flurstückgenau abgegrenzt und können im GeoBox-Viewer auf www.dlr.rlp.de, Fachportal Pflanzenbau 
oder www.dap.rlp.de bzw. https://geobox-i.de/GBV-RLP/, sowie in www.flo.rlp.de in der Rubrik CC/DüV 
bei „Belastete Gebiete“ für Phosphat und Nitrat getrennt eingesehen werden. Betroffene Flurstücke sind 
bei Nitrat rot und bei Phosphat gelb eingefärbt. 
Beinhalten Schläge sowohl belastete als auch unbelastete Flurstücke, so gilt die Einstufung des 
überwiegenden Flächenanteils für den ganzen Schlag. 
 
Sofern Flächen in mit Nitrat belasteten Gebieten gedüngt werden, gelten diese 
Anforderungen - aufgrund der bundesdeutschen Düngeverordnung 
 

- Der für die mit Nitrat belasteten Flächen eines Betriebes ermittelte N-Düngebedarf ist bis zum Ablauf 
des 31. März des laufenden Düngejahres zu einer jährlichen betrieblichen Gesamtsumme 
zusammenzufassen und aufzuzeichnen. Sofern nach diesem Zeitpunkt die Düngebedarfsermittlung für 
weitere Kulturen ergänzt wird, ist die Summenbildung fortzuschreiben. 
Die Gesamtsumme ist um 20 Prozent zu verringern und die tatsächliche N-Düngung auf diesen Flächen 
darf in der Summe im laufenden Düngejahr die sich ergebende verringerte Gesamtsumme nicht 
überschreiten. Betriebe, die im Durchschnitt der mit Nitrat belasteten Flächen nicht mehr als 160 kg 
Gesamt-N je ha und Jahr und davon nicht mehr als 80 kg N/ha und Jahr mit Mineraldüngern aufbringen, 
sind von der Reduzierung um 20 % ausgenommen. 
Mit der aktuellen Excel-Anwendung „N-Düngeplaner RLP“ (für Ackerbau, Grünland und Weinbau) kann 
geprüft werden, welche Variante (minus 20 % oder „80 von 160“) eher zu erreichen ist. 
 

Die Reduzierung der N-Düngung um 20 %, ausgehend vom ermittelten N-Düngebedarf, gilt nicht für 
Dauergrünlandflächen, wenn deren Anteil an den Nitrat-belasteten Flächen insgesamt 20 % nicht 
überschreitet und nachgewiesen ist, dass durch die Ausnahme keine zusätzliche Belastung der 
Gewässer durch Nitrat zu erwarten ist. Wie dieser Nachweis erfolgen kann wird aktuell abgestimmt. 
 

- Organische und organ.-mineral. Düngemitteln, einschließlich Wirtschaftsdünger, auch in Mischungen, 
dürfen je Schlag oder Bewirtschaftungseinheit nur bis zu 170 kg Gesamt-N/ha und Jahr aufgebracht 
werden (gilt nicht bei Einhaltung der „80 von 160“-Variante, s. o.). 
 

- Auf Grünland oder Ackerland mit mehrjährigem Futterbau bei einer Aussaat bis zum 15. Mai dürfen 
Düngemittel mit einem wesentlichen N-Gehalt vom 1. Oktober bis zum 31. Januar nicht aufgebracht 
werden; 
 

- Festmist von Huf- und Klauentieren (HuK) oder Komposte dürfen vom 1. November bis zum 31. Januar 
nicht aufgebracht werden; 
 

Verschiebungen des Verbotszeitraumes sind auf Antrag an die ADD in diesen beiden Fällen möglich. 
 

- Düngemittel mit einem wesentlichen N-Gehalt (ausgen. Festmist von HuK u. Kompost) dürfen nach der 
Hauptfruchternte bis zum 1. Oktober nur zu Feldfutter oder Zwischenfrüchten mit Futternutzung (bei 
Aussaat bis 15. 9.) aufgebracht werden, sowie, wenn eine repräsentative Nmin-Bodenuntersuchung auf 
dem jeweiligen Schlag oder der Bewirtschaftungseinheit einen Gehalt von 45 kg N/ha nicht 
überschreitet, zu Winterraps. 
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- Auf Grünland und auf Ackerland mit mehrjährigem Feldfutterbau bei einer Aussaat bis zum 15. Mai 
dürfen vom 1. September bis zum Beginn des Verbotszeitraums mit flüssigen organischen und flüssigen 
organ.-mineral. Düngemitteln, einschließlich flüssigen Wirtschaftsdüngern, mit wesentlichem Gehalt an 
verfügbarem N oder Ammonium-N (d.h. mit Gülle, Jauche, Gärresten) maximal 60 kg Gesamt-N je ha 
aufgebracht werden, 
 

- Beim Anbau von Kulturen mit einer Aussaat oder Pflanzung nach dem 1. Februar dürfen Düngemittel 
mit einem wesentlichen N-Gehalt nur aufgebracht werden, wenn auf der betroffenen Fläche im Herbst 
des Vorjahres eine Zwischenfrucht angebaut wurde, die nicht vor dem 15. Januar umgebrochen wurde; 
Dies ist nicht erforderlich für Flächen, auf denen Kulturen nach dem 1. Oktober geerntet werden, und 
nicht für Flächen in Gebieten, in denen der jährliche Niederschlag im langjährigen Mittel weniger als 550 
Millimeter pro Quadratmeter beträgt. Eine Karte mit dieser Abgrenzung auf Basis der Niederschläge von 
2011 bis 2020 steht im GeoBox-Viewer. Entscheidend für die Zuordnung in Randbereichen sind die 
überwiegenden Flächenanteile (> 50 %) von Schlägen. 
 
Sofern Flächen in mit Nitrat belasteten Gebieten gedüngt werden, gelten diese 
Anforderungen - aufgrund der Landes-Düngeverordnung 
 

N-Bodenuntersuchungen 
Betriebe, die in mit Nitrat belasteten Gebieten auf mehr als 50 ha Ackerfläche mehr als jeweils 50 kg 
N/ha und Jahr düngen, müssen mindestens 2 Bodenproben und pro angefangene weitere 100 ha 
mindestens eine weitere Bodenprobe auf Stickstoff veranlassen. Dies gilt für Kulturen des Ackerbaues 
mit einem N-Bedarfswert, der den im Boden verfügbaren Stickstoff einschließt. Grünland sowie Flächen 
mit Feldgras oder mehrschnittigem Feldfutter, Reben oder Obstgehölze zählen nicht dazu. 
In der Regel ist die Nmin-Methode anzuwenden, aber auch die EUF-Methode ist zulässig. Betriebe mit 
mind. 25 ha Raps können eine Bodenprobe durch die Biomasse- oder Aufwuchsmethode ersetzen (mit 
Fotonachweis und Berücksichtigung in der N-Düngebedarfsermittlung).  
Für Flächen mit Gemüsekulturen oder Erdbeeren besteht zu jeder Kultur eine bewirtschaftungs-
einheiten- oder schlagspezifische N-Bodenuntersuchungspflicht. 
 

Weitere Informationen zur Durchführung der Nmin-Probenahme sowie zur Beauftragung eines Labors 
finden Sie im Merkblatt „Nmin-LDüVO RP“ und zur Meldung der Ergebnisse (zum Aufbau eines 
landesweiten Nmin-Referenznetzes sollte die Meldung vorzugsweise über das Onlineportal erfolgen) im 
Merkblatt „Meldepflichten LDüVO RP“ (Suchbegriff: Melde- & Aufzeichnungspflichten nach Düngerecht 
RLP online; oder www.düngeverordnung.rlp.de > Ackerbau und Grünland.). 
 

Betriebe, deren N-Saldo der Stoffstrombilanz im Durchschnitt der letzten drei Jahre 35 kg N/ha und Jahr 
+ 35 kg N/GV * ha nicht überschreitet (gegebenenfalls die Stoffstrombilanz rückwirkend erstellen), sind 
von der N-Bodenuntersuchungspflicht ausgenommen. 
 

Einschränkung der Bodenbearbeitung im Weinbau 
Auf weinbaulich genutzten Flächen dürfen N-haltige Stoffe vom 1. August bis 15. März nur aufgebracht werden, 
wenn im gleichen Zeitraum keine Bodenbearbeitung erfolgt (Näheres erfahren Sie bei der Weinbauberatung). 
 
Sofern Flächen in mit Nitrat belasteten oder in mit Phosphat eutrophierten 
Oberflächenwasserkörpern gedüngt werden, gelten diese Anforderungen 
 

Wirtschaftsdünger-Untersuchungen 
Betriebe mit Tierhaltung oder Biogasanlagen müssen diejenigen Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft 
oder Gärreste, mit denen Mengen von mehr als 750 kg N/Jahr ausgebracht werden, einmal in drei 
Jahren und bei mehr als 2 500 kg einmal pro Jahr auf die Gehalte an Gesamt-N, Ammonium-N bzw. 
pflanzenverfügbarer N und Gesamt-Phosphat untersuchen lassen. Spätestens vor der ersten 
Anwendung dieser Dünger nach Inkrafttreten dieser Verordnung muss die erste Beprobung und 
Beauftragung eines Labors mit der Analyse erfolgt sein. Die Ergebnisse der Wirtschaftsdüngeranalyse 
sind, wie die der N-Boden-untersuchungen, innerhalb von zwei Wochen in das Meldeportal einzutragen 
(Suchbegriff: Melde- & Aufzeichnungspflichten nach Düngerecht RLP online). 
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Aufzeichnungspflichten für kleinere Betriebe 
Auch kleinere Betriebe unterliegen der Aufzeichnungspflichten der DüV hinsichtlich Düngebedarfs-
ermittlung, Nährstoffvergleich und Nährstoffgehalten in Düngemitteln sowie im Boden, wenn bereits eine 
der folgenden Schwellen überschritten ist: 
- ab 10 ha LF (ohne Flächen mit Zierpflanzen, Weihnachtsbäumen, Baum- und Rebschulen,  
   Strauchbeeren, Baumobst, nicht im Ertrag stehenden Dauerkulturen (Obst, Reben), schnellwüchsigen 
   Forstgehölze zur energetischen Nutzung sowie Flächen mit ausschließlicher Weidehaltung bis max. 
   100 kg N-Ausscheidung/ha ohne zusätzliche N-Düngung), 
- ab 1 ha (in der Summe von) Gemüse, Hopfen, Reben und Erdbeeren, 
- Nährstoffanfall von mehr als 500 kg N aus eigenen Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft (ab  
   Ausscheidung nach Abzug von Stall- und Lagerverlusten oder aufgrund von Analysen oder  
   fachspezifischen Tabellenwerten), 
- Verwendung von außerhalb des Betriebs anfallenden Wirtschaftsdüngern (tierischer und pflanzlicher 
   Herkunft) oder Gärresten aus einer Biogasanlage. 
 
Nur in mit Phosphat eutrophierten Oberflächenwasserkörpern gelten diese Anforderungen 
 
Werden landwirtschaftlich genutzte Flächen, egal welcher Größe, mit wesentlichen Phosphatmengen 
gedüngt (mind. 30 kg P2O5/ha und Jahr), so muss eine P-Bodenuntersuchung zur Ermittlung des 
Düngebedarfs vorliegen, die nicht älter ist als 6 Jahre. Schläge unter 0,5 ha können zum Zweck der P-
Düngebedarfsermittlung zu Flächen bis 2 ha zusammengefasst werden.  
 
Erleichterungen für Betriebe ohne Flächen in belasteten Gebieten 
 
Betriebe deren LF ausschließlich außerhalb gefährdeter Gebiete liegt und die alle folgenden 
Bedingungen einhalten, sind von den Aufzeichnungspflichten der DüV hinsichtlich 
Düngebedarfsermittlung, Nährstoffvergleich und Nährstoffgehalten in Düngemitteln sowie im Boden 
ausgenommen: 
- weniger als 30 ha LF (ohne Flächen mit Zierpflanzen etc., s.o.), 
- weniger als 3 ha (in der Summe von) Gemüse, Hopfen, Reben und Erdbeeren, 
- jährlicher Nährstoffanfall von weniger als 110 kg Gesamt-N/ha aus eigenen Wirtschaftsdüngern 
   tierischer Herkunft (ab Ausscheidung nach Abzug von Stall- und Lagerverlusten oder aufgrund von 
   Analysen oder fachspezifischen Tabellenwerten), 
- keine Verwendung von außerhalb des Betriebs anfallenden Wirtschaftsdüngern (tierischer und pflanz- 
   licher Herkunft) oder Gärresten aus einer Biogasanlage. 
 
im Januar 2021, 
gez. Dr. Friedhelm Fritsch, Abteilung Agrarwirtschaft, DLR R-N-H, Bad Kreuznach 
und Dr. Olaf Roller, Referat Agraraufsicht und Ernährungssicherstellung, Aufsichts- und Dienstleistungs-
direktion, Trier 
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Abb. 1: Nitrat-belastete Flächen (Darstellung im GeoBox-Viewer) 

 
 
Abb. 2: Phosphat-eutrophierte Oberflächenwasserkörper (Darstellung im GeoBox-Viewer)
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Vi Glossar

1 begriffsbestimmungen

Ackerflächen: 
Für den anbau landwirtschaftlicher Kulturpflan-
zen genutzte Flächen oder für den anbau land-
wirtschaftlicher Kulturpflanzen verfügbare, aber 
brachliegende Flächen, einschließlich im rah-
men der 2. säule stillgelegter Flächen, unabhän-
gig davon, ob sich diese Flächen unter Gewächs-
häusern oder anderen festen oder beweglichen 
abdeckungen befinden oder nicht. auch einge-
sätes oder natürliches Grünland zählt als acker-
land, wenn es im rahmen einer Fruchtfolge 
weniger als fünf Jahre als solches genutzt wurde. 
nicht zur ackerfläche zählen Dauergrünland und 
Dauerkulturen. Für die standards gemäß Kapitel 
ii nrn. 3 und 4 zählen Flächen unter Gewächs-
häusern nicht zur ackerfläche.  

Begünstigter: 
empfänger der agrarrechtlichen eU-Beihilfen 
und Zahlungen.

Betriebsinhaber: 
eine natürliche oder juristische person oder eine 
Vereini gung natürlicher oder juristischer per-
sonen, unabhängig davon, wel chen rechtlichen 
status die Vereini gung und ihre mitglieder auf-
grund nationalen rechts haben, deren Betrieb 
sich im Gebiet der eU befin det und die eine 
landwirtschaft liche Tätigkeit ausübt.

Dauergrünland: 
Flächen, die durch einsaat oder auf natürliche 
Weise (selbstaussaat) zum anbau von Gras oder 

anderen Grünfutterpflanzen genutzt werden und 
seit mindestens fünf Jahren nicht umgepflügt 
worden sind. es können dort auch andere pflan-
zenarten wachsen wie sträucher und/oder Bäu-
me, die abgeweidet werden können, sofern Gras 
und andere Grünfutterpflanzen weiterhin vor-
herrschen; sowie ferner Flächen, die abgeweidet 
werden können und einen Teil der etablierten 
lokalen praktiken darstellen, wo Gras und ande-
re Grünfutterpflanzen traditionell nicht in Wei-
degebieten vorherrschen; Hierzu zählt auch der 
anbau von Kleegras und Gras bzw. das Wech-
selgrünland, auch wenn sich diese nutzungen 
abwechseln. Bezüglich der regelungen in der 
nitratrichtlinie zählen hierzu auch Wiesen und 
Weiden, die gemäß der 5-Jahres-regelung noch 
kein Dauergrünland sind.

Bracheflächen können ebenfalls zu Dauergrün-
land werden; allerdings wird die Dauergrünland-
entstehung unterbrochen, wenn die stilllegung 
im rahmen von agrarumweltmaßnahmen der 
2. säule oder sehr ähnlicher nationaler program-
me erfolgt oder die brachliegenden ackerflächen 
als ökologische Vorrangflächen beantragt und 
anerkannt werden. nicht als Grünfutterpflan-
zen zählen leguminosen, (z. B. luzerne und Klee), 
sofern sie als reinsaaten oder als Gemische von 
leguminosen angebaut werden und der natür-
lich (durch selbstaussaat) entstehende Grasan-
teil grundsätzlich marginal ist.
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Dauerkulturen: 
nicht in die Fruchtfolge einbezogene Kulturen 
außer Dauer grünland, die für die Dauer von min-
destens fünf Jahren auf den Flächen verbleiben 
und wiederkehrende erträge liefern, einschließ-
lich reb- und Baum schulen und niederwald mit 
Kurz umtrieb. 

Einzelanordnungen: 
an den jeweiligen landwirt gerichtete Verwal-
tungsakte, mit denen die zuständige Behörde 
bestimmte maßnahmen vorschreibt oder unter-
sagt oder von bestimmten Bedingungen abhän-
gig macht. 

Feuchtgebiete: 
in Deutschland werden für die europäischen 
Vogelarten folgende Feuchtbiotope als relevant 
angesehen: über die Biotopkartierung erfasste 
natürliche oder naturnahe Bereiche fließender 
und stehender Binnengewässer einschließlich 
ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleiten-
den natürlichen oder naturnahen Vegetation 
(inkl. sölle) sowie ihrer natürlichen oder naturna-
he Verlandungsbereiche, altarme und regelmä-
ßig überschwemmte Bereiche einerseits, sowie 
moore, sümpfe, röhrichte, seggen- und binsen-
reiche nasswiesen, Quellbereiche und Binnen-
landsalzstellen andererseits.

Freilandflächen: 
Die nicht durch Gebäude oder Überdachungen 
ständig abgedeckten Flächen, unabhängig von 
ihrer Beschaffenheit oder nutzung; dazu gehö-
ren auch Verkehrsflächen jeglicher art wie Gleis-
anlagen, straßen-, Wege-, Hof- und Betriebsflä-
chen sowie sonstige durch Tiefbaumaßnahmen 
veränderte landflächen (§ 2 Ziff. 15 pflschG).

Futtermittelunternehmen: 
alle Unterneh men, gleichgültig, ob sie auf 
Gewin nerzielung ausgerichtet sind oder nicht 
und ob sie öffentlich oder privat sind, die an der 
erzeugung, Her stellung, Verarbeitung, lagerung, 
Beförderung oder dem Vertrieb von Futtermit-
teln beteiligt sind, ein schließlich erzeuger, die 
Futtermittel zur Verfütterung in ihrem eigenen 
Betrieb erzeugen, verarbeiten oder lagern.

Futtermittelunternehmer: 
Die natürlichen oder juristischen personen, 
die dafür verantwortlich sind, dass die anfor-
derungen des lebensmittelrechts in dem ihrer 
Kontrolle unterstehenden Futtermittelunterneh-
men erfüllt werden. 

Greening: 
ein Kernelement der Gemeinsamen agrarpoli-
tik ist das so genannte Greening, das bestimmte 
empfänger von eU-Direktzahlungen verpflichtet, 

•	 Höchstanteile bei den anbaukulturen 
einzuhalten 

•	 Dauergrünland zu erhalten und 

•	 mindestens 5 % ihrer ackerflächen als öko-
logische Vorrangflächen bereit zu stellen und 
auf diesen dem Klima- und Umweltschutz 
besonders förderliche landbewirtschaftungs-
methoden anzuwenden.

Wegen weiterer einzelheiten wird auf die Bmel-
Broschüre zur Umsetzung der agrarreform in 
Deutschland (ausgabe 2015) verwiesen.

Landwirtschaftliche Fläche: 
Gesamtheit der Flächen an ackerland, Dauer-
grünland und Dauerkulturen. Dazu zählen auch 
aus der erzeugung genommene Flächen, soweit 
diese gemäß Kapitel ii in gutem landwirtschaftli-
chen und ökologischen Zustand gehalten werden.

Landwirtschaftlich genutzte Fläche bezüglich 
der Regelungen zur Nitratrichtlinie (GAB 1): 
im rahmen der Düngeverordnung gehören zur 
landwirtschaftlich genutzten Fläche: pflanzen-
baulich genutztes ackerland, gartenbaulich 
genutzte Flächen, Grünland und Dauergrün-
land, obstflächen, Flächen, die zur erzeugung 
schnellwüchsiger Forstgehölze zur energetischen 
nutzung dienen, weinbaulich genutzte Flächen, 
Hopfenflächen, Baumschulflächen; zur landwirt-
schaftlich genutzten Fläche gehören auch be-
fristet aus der landwirtschaftlichen erzeugung 
genommene Flächen, soweit diesen Flächen 
Düngemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate 
oder pflanzenhilfsmittel zugeführt werden. Zur 
landwirtschaftlich genutzten Fläche gehören 
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nicht in geschlossenen oder bodenunabhängigen 
Kulturverfahren genutzte Flächen.

Bodenunabhängige Kulturverfahren sind syste-
me, bei denen gewährleistet ist, dass es nicht zu 
einem eintrag von nährstoffen in tiefere Boden-
schichten kommt (z. B. Topf auf Tisch/rinnen, 
Topf auf undurchlässiger Folie, Containerstellflä-
chen). Gewächshäuser mit gesteuerter Wasser-
zufuhr und stationäre Folientunnel gehören auch 
zu bodenunabhängigen Kulturverfahren. 

mehrere nutzungen im Jahr führen nicht zur 
Vergrößerung der landwirtschaftlich genutzten 
Fläche des Betriebes.

Gartenbaulich genutzte Flächen sind auch acker-
land im sinne der regelungen zur ausbringung 
auf geneigten Flächen und zu den sperrzeiten.

Landwirtschaftliche Tätigkeit: 
Die erzeugung, die Zucht oder der anbau land-
wirtschaftlicher erzeug nisse, einschließlich ern-
ten, melken, Zucht von Tieren und Haltung von 
Tieren für landwirtschaftliche Zwecke, oder die 
erhaltung von Flächen in gutem landwirtschaft-
lichen und ökologischen Zustand.

Lebensmittelunternehmen: 
alle Unter nehmen, gleichgültig, ob sie auf Ge-
winnerzielung ausgerichtet sind oder nicht und 
ob sie öffentlich oder privat sind, die eine mit der 
pro duktion, der Verarbeitung und dem Vertrieb 
von lebensmitteln zusam menhängende Tätig-
keit ausführen.

Lebensmittelunternehmer: 
Die natür lichen oder juristischen personen, die 
dafür verantwortlich sind, dass die anforderun-
gen des lebens mittelrechts in dem ihrer Kont-
rolle unterstehenden lebensmittelunter nehmen 
erfüllt werden.

Natura-2000-Gebiet: 
FFH- oder Vogelschutzgebiet

Nutztiere: 
landwirtschaftliche nutztiere sowie andere 
warmblütige Wirbel tiere, die zur erzeugung von 
nahrungsmitteln, Wolle, Häuten oder Fellen 
oder zu anderen land wirtschaftlichen Zwecken 
gehalten werden. 

Ökologische Vorrangflächen: 
alle Betriebsinhaber mit mehr als 15 Hektar 
ackerfläche müssen ab 2015 grundsätzlich auf 
5 % ihrer ackerfläche ökologische Vorrangflä-
chen bereitstellen. in Deutschland können sie 
folgende Flächen als ökologische Vorrangflä-
chen ausweisen: Brachliegende Flächen, Terras-
sen, landschaftselemente, pufferstreifen und 
Feldrandstreifen, agroforstflächen, streifen von 
beihilfefähigen Flächen an Waldrändern, Flächen 
mit niederwald im Kurzumtrieb, aufforstungs-
flächen, Flächen mit Zwischenfrüchten oder 
Begrünung (dazu gehören auch Untersaaten 
mit Gras und/oder leguminosen), Flächen mit 
stickstoffbindenden pflanzen, für Honigpflanzen 
genutztes brachliegendes land sowie Flächen 
mit miscanthus oder Durchwachsener silphie. 
Für die einzelnen arten von ökologischen Vor-
rangflächen sind jeweils besondere Bedingungen 
festgelegt, deren einhaltung Voraussetzung für 
die anerkennung als ökologische Vorrangfläche 
sind. Wegen weiterer einzelheiten wird auf die 
Bmel-Broschüre zur Umsetzung der agrarreform 
in Deutschland (ausgabe 2015) verwiesen.

Ortsfeste Anlagen: 
als ortsfest oder ortsfest benutzt gelten einhei-
ten, wenn sie länger als ein halbes Jahr an einem 
ort zu einem bestimmten betrieblichen Zweck 
betrieben werden; anlagen können aus mehre-
ren anlagenteilen bestehen (§ 2 abs. 9 der Ver-
ordnung über anlagen zum Umgang mit was-
sergefährdenden stoffen). an lagerflächen, auf 
denen Ballensilage (rund- und Quaderballen) 
gelagert wird, werden keine anforderungen ge-
stellt, wenn auf der lagerfläche keine entnahme 
von silage erfolgt. alle übrigen lagerungen in 
der Feldflur oder Behelfssilos inkl. schlauchsilos 
werden gemäß §2 absatz 9 awsV nach einem 
halben Jahr als ortsfeste anlagen betrachtet.

Selbstmischer:  
nutztierhalter, die mischfuttermittel zur aus-
schließlichen Verwendung im eigenen Betrieb 
zusammenmischen.
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2 relevante rechtsvorschriften

Die nachfolgenden rechtsvorschriften gelten in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 

1 Verordnung (eU) nr. 1306/2013 des europäischen parlaments und des rates vom 17. Dezember 
2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen agrarpolitik 
und zur aufhebung der Verordnungen (eWG) nr. 352/78, (eG) nr. 165/94, (eG) nr. 2799/98, (eG) 
nr. 814/2000, (eG) nr. 1290/2005 und (eG) nr. 485/2008 des rates.

2 Delegierte Verordnung (eU) nr. 640/2014 der Kommission vom 11. märz 2014 zur ergänzung der 
Verordnung (eU) nr. 1306/2013 des europäischen parlaments und des rates in Bezug auf das inte-
grierte Verwaltungs- und Kontrollsystem und die Bedingungen für die ablehnung oder rücknahme 
von Zahlungen sowie für Verwaltungssanktionen im rahmen von Direktzahlungen, entwicklungs-
maßnahmen für den ländlichen raum und der Cross-Compliance.

3 Durchführungsverordnung (eU) nr. 809/2014 der Kommission vom 17. Juli 2014 mit Durchfüh-
rungsbestimmungen zur Verordnung (eU) nr. 1306/2013 des europäischen parlaments und des ra-
tes hinsichtlich des integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems, der maßnahmen zur entwick-
lung des ländlichen raums und der Cross-Compliance. 

4 Gesetz zur regelung der einhaltung von anforderungen und standards im rahmen uni-
onsrechtlicher Vorschriften über agrarzahlungen (agrarzahlungen-Verpflichtungengesetz 

– agrarZahlVerpflG).

5 Verordnung über die einhaltung von Grundanforderungen und standards im rahmen unionsrecht-
licher Vorschriften über agrarzahlungen (agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung- 
agrarZahlVerpflV).

6 Düngeverordnung vom 26. mai 2017, zuletzt geändert am 28. april 2020

7 Gesetz zur ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG)

8 Verordnung über anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden stoffen (awsV) vom 18. april 
2017 (BGBl. i s. 905)

9 § 3 abs. 2 i.V.m. § 4 und § 10 abs. 1 Düngeverordnung.

10 § 4 abs. 4 Düngeverordnung.

11 § 3 abs. 3 Düngeverordnung.

12 § 3 abs. 4 Düngeverordnung.

13 § 5 abs. 1 Düngeverordnung.

14 § 5 abs. 2 Düngeverordnung.

15 § 6 abs. 8 Düngeverordnung.

16 § 6 abs. 10 Düngeverordnung.

17 § 11 Düngeverordnung.

18 § 6 abs. 4 Düngeverordnung 

19 anlage 7 awsV.
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20 § 12 abs. 1 Düngeverordnung.

21 § 12 abs. 2 Düngeverordnung.

22 § 12 abs. 4 Düngeverordnung.

23 richtlinie 2009/147/eG des europäischen parlaments und des rates vom 30. november 2009 über 
die erhaltung der wildlebenden Vogelarten, (Vogelschutzrichtlinie).

24 artikel 3 abs. 1 und 2 b) Vogelschutzrichtlinie.

25 § 8 agrarZahlVerpflV.

26 § 30 BnatschG i.V.m. § 15 landesnaturschutzgesetz

27 §§ 14 ff. BnatschG i.V.m. § 7 landesnaturschutzgesetz

28 Vertragliche Vereinbarung: Zur Umsetzung von konkreten maßnahmen in einem naTUra 
2000-Gebiet.

29 §§ 32, 33 abs. 1 und 34 BnatschG i.V. m. § 17 landesnaturschutzgesetz.

30 richtlinie 92/43/eWG des rates vom 21. mai 1992 zur erhaltung der natürlichen lebensräume so-
wie der wildlebenden Tiere und pflanzen, Fauna-Flora-Habitat-richtlinie, (FFH-richtlinie).

31 artikel 6 abs. 1 FFH-richtlinie; §§ 33ff. und § 44 BnatschG. 

32 landesnaturschutzgesetz

33 §§ 32 abs. 3, 33 ff und 44 BnatschG i.V.m. landesrecht.

34 Vertragliche Vereinbarung: Zur Umsetzung von konkreten maßnahmen in einem naTUra 
2000-Gebiet.

35 Verordnung (eG) nr. 178/2002 des europäischen parlaments und des rates zur Festlegung 
der allgemeinen Grundsätze und anforderungen des lebensmittelrechts, zur errichtung ei-
ner europäischen Behörde für lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur 
lebensmittelsicherheit.

36 Verordnung (eG) nr. 852/2004 des europäischen parlaments und des rates über lebensmittelhy-
giene, Verordnung (eG) nr. 853/2004 des europäischen parlaments und des rates mit spezifischen 
Hygienevorschriften für lebensmittel tierischen Ursprungs.

37 Verordnung (eG) nr. 183/2005 des europäischen parlaments und des rates mit Vorschriften für 
die Futtermittelhygiene.

38 artikel 15 der Verordnung (eG) nr. 178/2002.

39 artikel 20 der Verordnung (eG) nr. 178/2002.

40 artikel 18 der Verordnung (eG) nr. 178/2002.

41 siehe anhänge i und iii der Verordnung (eG) nr. 183/2005.

42 anhang i der Verordnung (eG) nr. 183/2005.

43 artikel 5 abs. 6 der Verordnung (eG) nr. 183/2005.

44 artikel 11 der Verordnung (eG) nr. 183/2005.
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45 anhang i Teil a i nr. 3 und anhang iii Teil „Fütterung“ der Verordnung (eG) nr. 183/2005.

46 anhang i Teil a i nr. 4 der Verordnung (eG) nr. 183/2005.

47 artikel 17 (1) der Verordnung (eG) nr. 178/2002.

48 artikel 4 abs. 1 i. V. mit anhang i, Teil a der Verordnung (eG) nr. 852/2004.

49 artikel 14 der Verordnung (eG) nr. 178/2002.

50 artikel 19 der Verordnung (eG) nr. 178/2002.

51 artikel 19 der Verordnung (eG) nr. 178/2002.

52 artikel 18 der Verordnung (eG) nr. 178/2002.

53 Durchführungsverordnung (eU) nr. 931/2011 der Kommission vom 19. september 2011 über die 
mit der Verordnung (eG) nr. 178/2002 des europäischen parlaments und des rates festgelegten 
rückverfolgbarkeitsanforderungen an lebensmittel tierischen Ursprungs.

54 Verordnung (eG) nr. 852/2004 des europäischen parlaments und des rates über 
lebensmittelhygiene.

55 anhang i Teil a iii nr. 8 a) der Verordnung (eG) nr. 852/2004.

56 siehe auch Verordnung (eWG) nr. 2377/90 (aufgehoben und ersetzt durch Verordnung (eG) nr. 
470/2009 i.V. m. Verordnung (eG) nr. 37/2010), artikel 2, 4, und 5 (Tierarzneimittelrückstands-
höchstmengen) sowie Verordnung (eG) nr. 396/2005, artikel 18 (pestizidrückstandshöchstgehal-
te). Beide Verordnungen sind nach der horizontalen ratsverordnung für Cross Compliance relevant 
(siehe auch anlage 1, Grundanforderungen an die Betriebsführung, Fußnote zu GaB 4).

57 Verordnung (eG) nr. 853/2004 des europäischen parlaments und des rates mit spezifischen Hygi-
enevorschriften für lebensmittel tierischen Ursprungs, anhang iii, abschnitt iX, Kapitel i.

58 Verordnung (eG) nr. 853/2004, artikel 3 abs. 1 i. V. mit anhang iii abschnitt iX Kapitel i Teil ii B.

59 Verordnung (eG) nr. 853/2004, artikel 3 abs. 1 in Verbindung mit anhang iii abschnitt iX Kapitel i 
Teil i 1. e).

60 Verordnung (eG) nr. 853/2004, artikel 3 abs. 1 in Verbindung mit anhang iii abschnitt X Kapitel i.

61 richtlinie 96/22/eG des rates vom 29. april 1996 über das Verbot der Verwendung bestimm-
ter stoffe mit hormonaler bzw. thyreostatischer Wirkung und von ß-agonisten in der tierischen 
erzeugung und zur aufhebung der richtlinien 81/602/eWG, 88/146/eWG und 88/299/eWG 
(Hormonverbots-richtlinie).

62 richtlinie 2008/71/eG über die Kennzeichnung und registrierung von schweinen, artikel 3, 4 und 
5.

63 Verordnung (eG) nr. 1760/2000 des europäischen parlaments und des rates zur einführung eines 
systems zur Kennzeichnung und registrierung von rindern und über die etikettierung von rind-
fleisch und rindfleischerzeugnissen sowie zur aufhebung der Verordnung (eG) nr. 820/97 des ra-
tes, artikel 4 und 7.

64 Verordnung (eG) nr. 21/2004 des rates zur einführung eines systems zur Kennzeichnung und re-
gistrierung von schafen und Ziegen und zur Änderung der Verordnung (eG) nr. 1782/2003 sowie 
der richtlinien 92/102/eWG und 64/432/eWG, artikel 3, 4 und 5.
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65 Verordnung zum schutz gegen die Verschleppung von Tierseuchen im Viehverkehr (Viehverkehrs-
verordnung – ViehVerkV).

66 § 26 ViehVerkV.

67 § 27 ViehVerkV.

68 § 32 ViehVerkV.

69 § 29 ViehVerkV.

70 § 39 ViehVerkV.

71 § 42 ViehVerkV.

72 § 34 ViehVerkV.

73 § 37 ViehVerkV.

74 Verordnung (eG) nr. 999/2001 des europäischen parlaments und des rates mit Vorschriften zur 
Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer enzephalopathien 
(Tse-Verordnung).

75 es gilt die Begriffsbestimmung gemäß anhang i nr. 5 der Verordnung (eU) nr. 142/2011.

76 Verordnung (eG) nr. 999/2001 des europäischen parlaments und des rates mit Vorschriften zur 
Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer enzephalopathien 
(Tse-Verordnung).

77 Tiergesundheitsgesetz, TierGesG 

78 Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen.

79 artikel 11 der Verordnung (eG) nr. 999/2001, artikel 3 der richtlinie 2003/85/eG, artikel 3 der 
richtlinie 92/119/eWG und artikel 3 der richtlinie 2000/75/eG.

80 § 4 TierGesG.

81 artikel 12, 13 und 15 der Verordnung (eG) nr. 999/2001.

82 artikel 12 der Verordnung (eG) nr. 999/2001.

83 artikel 13 der Verordnung (eG) nr. 999/2001.

84 artikel 15 abs. 1 der Verordnung (eG) nr. 999/2001.

85 artikel 15 abs. 1 der Verordnung (eG) nr. 999/2001.

86 artikel 15 abs. 2 der Verordnung (eG) nr. 999/2001.

87 Gesetz zum schutz der Kulturpflanzen (pflanzenschutzgesetz-pflschG) vom 06.02.2012.

88 Grundsätze für die Durchführung der guten fachlichen praxis im pflanzenschutz.

89 § 12 abs. 1 nr. 1 i.V.m. § 22 abs. 2 pflschG (§ 12 abs. 4 pflschG).

90 § 12 abs. 1 nr. 2 pflschG (§ 12 abs. 4 pflschG).

91 § 12 abs. 2 pflschG.
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92 Verordnung über anwendungsverbote für pflanzenschutzmittel 
(pflanzenschutz-anwendungsverordnung).

93 §§ 1 bis 4a pflanzenschutz-anwendungsverordnung.

94 Verordnung über die anwendung bienengefährlicher pflanzenschutzmittel 
(Bienenschutzverordnung).

95 § 2 abs. 1 Bienenschutzverordnung .

96 § 2 abs. 2 Bienenschutzverordnung.

97 § 2 abs. 4 Bienenschutzverordnung .

98 § 2 abs. 3 Bienenschutzverordnung .

99 richtlinie 98/58/eG des rates vom 20. Juli 1998 über den schutz landwirtschaftlicher nutztiere.

100 richtlinie 2008/119/eG des rates vom 18. Dezember 2008 über mindestanforderungen für den 
schutz von Kälbern.

101 richtlinie 2008/120/eG des rates vom 18. Dezember 2008 über mindestanforderungen für den 
schutz von schweinen.

102 anhang ii der Verordnung (eU) nr. 1306/2013.

103 Verordnung (eG) nr. 853/2004, artikel 3 abs. 1 in Verbindung mit anhang iii abschnitt iX Kapitel i 
Teil iii.
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